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ZUM Verbandstag.
Ein halbes Jahrzehnt ist verflossen,^ seit

ivir uns in Hannover „auf Wiedersehen" zu»

tiefen.

Fiinf dunkle Jahre der Weltgeschichte ha»

ben wir inzwischen durchlebt. Was uns da»

znals an Hoffnungen die Brust schwellte, ist
mit dem Zeitenstrom dahingegangen. Unser

damaliger Arbeitseifer konnte sich nicht er»

schöpfen, denn zwei Monate nach jener Ta»

gung tobte die Kriegsfurie über Europa. Un»

sere Besten mußten dem Moloch ihr Opfer

^bringen. Und eine ganze Spanne Zeit kam

es wie eine Lähmung iibs «ns. Aber, was

wir gebaut, hielt allen Stürmen stand. Heute

steht es trutziger als je.
Ein Zeitraum von fünf Jahren ist in»

zwischen vorübergerauscht — mehr als ein

Menschenalter der Entwicklung nach.
Dem furchtbaren Kriegstoben folgte die

Revolution. Zunächst in ihrer ersten Phase.

Bor einem ungeheuren Chaos stehen wir

«ugenblicklich, vor ber Zertrümmerung der

Wirtschaft, vor einer dunklen, ungewissen Zu»

kunft.

Dieses „Stirb" birgt aber in sich das

„Werde". Eine gesetzmäßige Entwicklung voll»

Sieht sich. Aus dem Trümmerhaufen wird

Neues Leben sprießen.

Der Sturm der Umwälzung hat an allem

gerüttelt. Auch an der Denkart der Ange»

stellten. Wir bemerken allenthalben Än Wan»

^en ihrer bisherigen Weltanschauung und eine

Umkehr zu einer neuen. Die märchenhafte
Akkumulation des Kapitals, der Wahnsinn

unserer Wirtschaftsordnung, Verarmung, Not,

Teuerung und Hunger waren der wirkungs»

vollste Anschauungsunterricht. Sie haben im

Angestellten blitzlichtartig das Bewußtsein ge»

weckt: Auch du bist ein Proletarier l

Damit war die Gemeinsamkeit der Inter»

lessen mit der Arbeiterschaft anerkannt. Diese
Erkenntnis führte denn auch in der Angestell»

tenschaft zum Sieg der gewerkschaftlichen Idee.

Eine gewaltige Vervielfachung unserer

Mitgliederzahl war die Folge. Auch zahlen»

mätzig sind wir eine Großmacht geworben.

Schon diese Tatsache kennzeichnet den viel»

stimmigen Ruf nach dem „Einheitsverband".
Ein neues Schlagwort wurde damit in die An»

gestelltenschaft geworfen, das über die Ver»

wirrung und den Bankrott der Rückwärtsser

hinweghelfen soll. Ein neues Schlagwort

allerdings auch, daS wir nicht mit einem

Achselzucken abtun dürfen. Dahinter lauert

etwas. Und der Gedanke besticht die Massen.

Treiben wir keine Vogelstraußpolitik. Wir

können zwar mit Stolz feststellen: unsere Idee

ist sieghaft geblieben. Wer dieser Glorien»

schein ist nicht Endzweck. Gerade weil unsere

Auffassung siegreich blieb, ist sie die Trägerin
der Zukunft, soll unsere Organisation der

Kristallisationspunkt der künftigen sein.

Daraus erwachsen uns ernste Pflichten.
Nur jetzt keine chinesische Mauer um uns und

keine Jungfernsprödigkeit. Oftmals sind es ja

nur Zwirnsfäden, die uns vom Gegner

trennen, der doch zumeist auch Freund und

Bruder ist. Die kommende Angestelltenbewe»

gung muß unseren Stempel tragen und des»

halb der ItZ. Verbandstag den Mut finden,

Hindernisse niederzureißen, oder er muß die

Elastizität besitzen, sich darüber hinwegzu»

setzen.

Er muß! Alles ist in Fluß. Stillstand

ist Tod. Auch die Organisation darf nicht in

irgendeiner Form erstarren. Das soll ja der

Gewinn aus dem Vergangenen sein, daß wir

erkennen: nicht damals 1914 war die Zeit des

Umlernens, jetzt ist sie da!

Wir stehen in der Periode der Neuorien»

tierung. Da ist auch unsere Stellung zur

Generalkommissiou zu überprüfen. Da find

deren Methoden einer eingehenden Kritik zu

unterziehen. Der „RAe-GedanK" wird ein

schmiegsames Anpassen verlangen, der alte

Staat im neuen Aufputz eine Revision un»

serer staatsbürgerlichen Auffassung erheischen.

Daran kann die Organisation als Ganzes nicht

achtlos vorübergehen. Diese Tatsache darf auch

durch die Lösung brennender Verschmelzungs»

fragen nicht verwässert werben.

Einer eingehenden Würdigung bedarf

auch die neue Bedeutung der Tarifverträge.

Und nicht als Geringstes, unsere Jugend muß

künftig dem Verbände das Merkmal ihrer gol>

denen Eigenart aufdrücken. Sonst fangen die

Gewerkfchnfften an, nach und nach grau zu

werden.

Daneben achte ich das Technische nicht ge»

ring. Der neue architektonische Ausbau des

Verbandes, seine organisatorische Gliederung

werden eine erhebliche Rolle spielen. Es gilt,

nicht nur umzuwandeln. Neues zu schaffen,

muß die Losung sein.

Wir stehen vor Entschlüssen von unge»

heurer Tragweite. Die kommende Tagung

bringt einen Wendepunkt. Daß er zum Glück

und Aufstieg führe, ist wohl unser >yller

Wunsch.

Schon einmal — bor mchr als 50

Jahren — ging eine Erneuerung und Erstar»

tung der Arbeiterschaft von Nürnberg aus.

Möge das eine gute Vorbedeutung sein

und der gleiche Stern über dem 10. Verbands»

tag walten!

Willkommen in Nürnberg! .

B.

Rück, und Ausblick.
Seit dem Herbst vorigen Jahres ist unter

den Angeftellten eine unverkennbare Wand»

lung eingetreten. Es macht einen beinahe
komischen Eindruck, mit welcher Emsigkeit
manche Angestelltenverbände. die bis dahin
auch den leisesten Radikalismus bekämpften,
sich jetzt bemühen, selbst so radikal als möglich
zu erscheinen,

Wie liefen denn die Dinge? Noch Mäh»
renb der vier Kriegsjahre hatten fast alle

kaufmännischen Gehilfenvereine daran fest»
gehalten, ihre Berussgenossen dürsten nichts
anderes als Standespolitik, Mittel»

st ands Politik betreiben, uud sie leimten

sich streng dagegen auf, gemeinsam mit den

Arbeitern reine Arbeit nehmerpoli»
tik zu machen. Gab doch Dr. Kurt Köhler
als Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins

von 1858 im Jahre 1916 eine Broschüre her»
aus, in der er ausdrücklich sagt: „Wer reine

Arbeitnehmerpolitik im Abschluß an die or»

ganisierten Arbeiter treiben will, mit deut

können wir keine erfolgreiche Standespolitik
treiben. HierscheidensichdieWege.
Die mittelständische Grundlage unseres Stau»

des darf nicht verlassen werden."

Diese und ähnliche Vereine haben sich
jahrzehntelang hindurch geradezu als Sturm»

böcke gegendie Arbeiterschaft gefühlt. Diese
Leute bildeten fich ein, die Position öes Hand»
lungsgehilfen sei eine besondere Vertrauens»

stellung; sie selbst seien nicht Ardeiter schlecht»
hin, sondern Mit arbeiier des Geischäftsinha»
bers. Sie glaubten bestrebt fein zu müssen,
dies angeblich vorhandene harmonische Ver»

haltnis zwischen bem Geschäftsinhaber und

seinem Angestellten, nicht zu stören.

Ueber diese Auffassung war aber die Wirt»

schaftliche Entwicklung längst hinweggegan»
gen. Jn der Industrie und auch in öen

Großbetrieben des Einzelhandels konnte von

einem harmonischen Verhältnis dielfach schon
aus dem sehr einfachen Grunde keine Rede

sein, weil der einzelne Angestellte uicht mehr
einem Geschäftsinhaber, "sondern dem ihm

ganz unbekannten Aktionären des Unterneh»

mens gegenüberstand. Das starre Festhalten
an der alten Meinung, gewerkschaftliche
Machtmittel zwecks Erzielung besserer Löhne

nicht anzuwenden, mußte naturgemäß

dazu führen, daß sich die wirtschaftliche
Lage der Angestellten im Vergleich zu der öer

Arbeiter verhältnismäßig verschlechterte. Uud

so mußte schon im Jahre 1907 der Deutsch»
nationale Handlungsgehilfenverband in einer

von seiner Ortsgruppe Leidig herausgegebe»
nen Broschüre erklären: «Was »ber für den

Stand der Handwngsgehilfen das nieder»

drückendste Gefühl ist, das ift der Umstand,

daß die Hilfsarbeiter des Handels, die Hau»

idels» und Transportarbeiter, die Markthelfev

usw. bei den Prinzipalen Verständnis für die

notwendige Verbesserung ihrer Lage gefunden

haben, daß mit ihnen Tarifverträge verein»

bart sind, die weit icher die Gehälter der un-
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.tersten Schichten öer Gehilfen hinausgehen,
während öen Gehilfen ein solches Entgegen¬
kommen in der Gesamtheit nicht gezeigt
wurde." Die ans dicscn schlimmen Tatsachen

erforderlichen Folgerungen wurden aber nicht

gezogen, .denn derselbe Deutschnatronale Hand»

lungsgehilfenberband erklärte in sciner einige

Jahre später, erschienenen Schrift über „Die

wirtschaftliche Lage der deutschen Händlungs-

gehilfen", es müsse „ganz offen ausgefpro-

chen werden, dasz das Verlangen nach einem

Streik der Handlungsgehilfen nichts anderes

ist, «ls ein frivoles Spiel mit Schlagworten,
wodurch praktische Erfolge für die Fortent»

Wicklung der allgemeinen Standeslage der

Handlungsgehilfen nicht errungen werden

können." Und der Verbnnd deutscher Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig schrieb noch in? De»

zember 1917 in seinen Vsrbandsblättern:

„Wir (die Handlungsgehilsen) sind nicht

Masse und rönnen nicht als Masse wirken wie

dic Arbcitcr., Unser Arbeitsvertrag ist indi»

vidusll, Massonverträge wie Mafsenanstellun-

gcn und dementfprcchende Lohnbemessung find
undenkbar in unserem Berufe Mir

wcrdcn bezahlt nach Fähigkeiten, Erfahrun»

gen, Vertrauen, nach rein persönlich bestimm»
baren Eigenlasten."

Also, man war fich g«nz ge»

nnu bewußt, wie es um die wirtschaft¬
lich» Lage der Angestellten stand, trotzdem
«der habcn jene Verbände ihre Mitglieder
bis dahin uicht etwa angehalten, ,ge-

eig-ncte Schritte zur Verbcsscrung zu tun.

Im Gegenteil, sie haben alle Mittel angewen»

det, um ihrc Mitglieder von solchcn Schritten

abzuhalten.
Für diese den Angestellten schädliche Tä»

tigkeit sind jcnc Verbände durch die Geschäfts»
inhaber reichlich init Geld geschmiert worden.

Vor uus licgt eine ganze Reihe von Auf»
rufen und Bittschriften, die der Verband

Teutscher Handlungsgehilfen, dcr Kaufmän¬
nische Vcrcin von 1858 und andere noch wäh»
reich dcS Krieges an die Geschäftsinhaber ge¬

schickt, und diese darin um finanzielle Unter»

stützung gebeten haben. Hunderttausende von

Mark sind diesen Vereinen auf solche Weise

zuzcssosscn. Und es ist ganz selbstverständ¬
lich, dnsz dementsprechend auch jene Vereine

dcn Gefclzästsinhabern gegenüber in ihrer Un»

terwürsigkeit beh«rrten unö gor nicht daran

dcnkcn tonnten, die Handlungsgehilfen zur

Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel
aufzufordern. Denn in demselben Augen¬
blick, wo sie dies ernsthaft und energisch ge»

tau hätten, würde der Geldstrom, den die Ge¬

schäftsinhaber in jene Vereinskassen fließen
ließen, -aufgehört haben. Manche kausmän»
milchen Vereine sind naiv-schamlos genug ge¬

wesen, über diese Schmiergelder An ihren
VcrbanöSbiättcrn noch öffcntlich zu quittieren:
man blättere beispielsweise einmal die Zeit¬
schrift des Kaufmännischen Vereins von 1858

während der Kricgsjahrc durch.
Vicl zu lange hattcn die im Verband

deutscher Handlungsgchilscn. im Kausiuänni»
schen Verein von 1858. im Deutichnationalcu
Ha,idlungsgrhilfenverbnnd und im Verein der

deutschen Kaufleute vereinigten HandlungS-
gclzitfei, diesem Treiben ihrer Führer zugcse»
hcn. Viel zu lange lebicn die Angestellten iin

gcistigcn Bann dieser schädlichen Vcreinsge-
? bilde. Im Herbst 1918 sprengten
sie diese Fesseln. Sie erkannien end-

lich: Es ist doch richtig, was uus der Zentral¬
verband öer HandlnngsgebÜscn seit Jahr¬
zehnten gelehrt hat. Wir dürfen uns nicht
mehr auf Eingaben und Bittschriften uud«uf
das Wohlwollen der Unternehmer verlassen,
wir müssen selbst Hand aus Werk legcn. Wir

Müssen gegebenenfalls gemeinsam mit den an»

dern im Laden oder im Kontor beschäftigten
Kollegcn zn dem Mittel der gemeinsamen Ar¬

beitsverweigerung greifen. Wir müssen un¬

ter Umständen auch mit den Arbeitern ge¬

meinsame Sache machen, um unsere gemein¬
same wirtschaftliche Lage zu verbessern, un¬

sere berechtigten Forderungen durchzusetzen.
In demselben Augenblick, in dem die Ange¬
stellten dies erkannten, konnte ihres Bleibens

nicht mehr in denjenigen Vereinen sein, von

denen fie bisher in die Irre,geführt worden

waren. Sie gingen zum Zentral¬
verband der Handlungsgehil¬
fen, um dieisem die Vertretung

ihrer Inter essenanzuvertrauen.
Die kaufmännischen Angestellten haben sich
in dem Vertrauen, das sie dem Zentralver»
band der Handlungsgehilfen entgegenbrach¬
ten, nicht getäuscht. Er führte in ihrem Na»

men in allen Gegenden dcs Reiches große Be¬

wegungen zur Verbesserung ihrer Lohn» und

Arbeitsverhältuisse.
Die übrigen kaufniännischen Vereine er¬

kannten .sehr schnell, daß sie — um ihre Exi»
stenz zu retten — wenigstens äußerlich sich den

Anschein gcben mutzten, als wollten sie nun»

mehr auch in die Futztapfen des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen treten.. Aber

diefer mißtraute ihnen, und zwar mit vollem

Recht. Wer Jahrzehnts hindurch die Ange»

stelltenintcressen verraten hat, dem mutz man

zutrauen, datz er dies auch in Zukunft tun

wird, selbst wenn er noch so eindringlich die

Rolle eines Biedermannes spielt. Infolge»
dessen erhoben jene ksuftnännffcheu Vereine

ein fürchterliches Geschrei: Der Zentralver»
band der Handlungsgehilfen übe Terroris¬

mus gegen sie; er sei bolschewistisch und was

dergleichen Dinge mchr siiid; Mag sein, dah

mancher Kollege darauf hineingefallen ist.
Aber im grotzen und ganzen ist diefe wüste

Hetze doch ohne den von ihren Urhebern er»

warteten Eindruck geblieben.
Die kaufmännischen Vereine, die bisher

die Anwendung gewerkschaftlicher Machtmittel-
als zwecklos und lächerlich hingestellt hatten,
haben sich mittlerweile zu einem Gewerk¬

schaftsbünd kaufmännischer An»

g estelltenderb cinde vereinigt, und sie
werden nicht müde, immer und immer wieder

ihren angeblich gewerkschaftlichen Charakter

zu betonen. Aber schon Luther sngt: „Man

soll den Leuten auf die Fäuste sehen und nicht

aufs Maul." Das heitzt, es kommt nicht dar¬

auf an, lvas jemand sagt, sondern was er

t u t. Und da sieht man, wie dieser Gewerk¬

schaftsbünd kaustnännischer Angestelltenver¬
bände triumphierend eine Handvoll Papiere
emporhebt und ruft: „Das find die Tarif¬

verträge, die wir abgeschlossen haben." Er

kann sich auch darauf berufen, ein Teil seiner
Mitglieder habe bei Lohnbewegungen mitge¬

streikt. Datz dies letztere nicht der Erfolg

ihrer Aufklärungsarbeit, sondern der des

Zentralverbandes der Handlungsgchilfen ist,

vcn'chweigcn sic natürlich. Wie die dem Ge»

wsrksch«ftsbund kaufmännischer Angeftellten»
vcrbändc angeschlossenen Vereine früher von

streik und Tarifverträgen nichts wissen woll»

tcn, so red cn s i e j« tz t st ä ii d i g d a v o n,

mn^ikren angeblichen Radikalismus damit zu

beweisen. Aber dieses ständige Jm-Munde»
Führen des Streiks und der Tarifverträge ist
doch nur eiu Gaukelspiel. Was ist denn das

Mei der Angestellten? Die Streiks und die

Tarifverträge sind keine Ziele. Sie kön»

nen Loch nnr Mittel zu bestimmten Zielen sein.

Jene Vereine wollen eine bessere Be»

z ahlung der Angestellten. Der Zentral»
uerb-and der Handlungsgehilfen will, daß den

Angestellten der volle Ertrag ihrer
Arbeitskraft zukommt. Wir sehen also.

daß sich die Ziele des Gewerkschastsbundes
kaufmmmricher Angestelltenverbände und die

des Zentralverbandes 1Himmelweit un»

terscheiden. Der Angestellte kann seine
wirtschaftliche Lage nicht schon dadurch ver»

bessern, daß er monatlich eine höhere Geld»

summe als Gehuü bekommt. Grade während
der Kriegszeit haben wir gelernt, daß zwar

erstens die Geldsumme, die der Angestellte als

Gehalt bekommt, steigen, gleichwohl aber zwei»
tens die Kaufkraft dieser Geldsumme fallen
kann, weil inzwischen die Warenpreise gestie»
gen sind. Und ein wichtiges Drittes haben
wir wie vor dem Kriege so auch während des

Krieges gesehen, daß nämlich nicht nur die

Löhne der im Betriebe beschäftigten Arbeiter

gestiegen sind, sondern auch der Profit des

Unternehmers, den er aus der Arbeitskraft
der Angestellten und Arbeiter zieht, noch viel

mehr gewachsen ist. Ein Beispiel: Hat ein

Angestellter bei Jahresanfang täglich 10 Mk.

Lohn erhalten und bei Jahresschluß 11 M5,

so ist der Lohn um 1 Mk. — 10 Proz. gs-

stiegen. Das ist der nominelle Ar¬

beitslohn (NominMohn), der in einerz

bestimmten Geldsumme ausgedrückt ist.
Sind aber in demselben Jahre die Waren¬

preise für Nahrung, Kleidung, Wohnung usw.

noch mehr gestiegen, so kann sich der Ange¬

stellte trotz seines höheren Nominallöhnes

nicht mehr die gleiche Menge Waren kaufen
als vorher. Der Lohn ist also im Vergleich zu
den Warenpreisen gesunken. Jn der Wa¬

renmenge, die sich der Arbeiter kaufen kann,

drückt sich der reelle Arbeitslohn (Re¬

allohn) aus.

Die kapitalistischen Unternehmungen
Werden nicht öer Angestellten wegen betrie»

ben, sondern weil die Unternehmer ihr Kapi»
tal verwerten wollen. Deswegen werden die

Waren erzeugt, produziert. Von dem durch
die Arbeit geschaffenen Werte erhält der An¬

gestellte und Arbeiter nur einen Teil als

Lohn, den anderen Teil behält als Mehr»
w e rt der Unternehmer. Dcr Lohn kann im

Vergleich zu diesem Mehrwert steigen oder

fallen; darin kommt der relative Ar¬

beitslohn zum Ausdruck. Die wirtschaft»
liche Lage der Arbciter, d. h. ihr Airteil «n den

wirtschaftlichen Gütern ihrer Zeit, kann je¬

doch nur an dem relativen Arbeitslohn be»

messen werden. Selbst bei steigendem Nomi»

nal» und Neallohn kann sich die Lage der An¬

gestellten und Arbeiter verschlechtern, wenn

zu gleicher Zeit der relative Arbeitslohn sinkt,
ö. h. wenn in derfelben Zeit die Kapitalisten»
klasse einen größeren Teil der erzeugten
Güter für sich beschlagnahmt.

Wir sehen also, daß die Gehaltsfrage
in ihrer vollen Bedeutung vorerst noch von

den wenigsten Angestellten erkannt wird. Der

Zentralverband öer HandlungsgeHilfen hat

dem jeher aus die Tiefe dieses Problems hin-
gewieseü, hat darauf aufmerksam gemacht,
daß 'es nicht nur darauf ankomme, monatlich
eine größere Geldsumme ausgezahlt zu

erhalten, sondern auch darauf, daß derAn »

teil des Angestellten amErträgnisdeS
Unternehmens immcr größer werden

müsse, bis schlicßlich das gesamte Erträgnis

den Angestellten undSrveitern zugute kommt.

Ucbcr die Wichtigkeit dieses Punktes lasse
man sich nicht durch die oberflächlichen Ne»

Ausarten .des Gewerkschastsbundes kauf¬

männischer Angestelltenverbände und durch

seine „Tarifverträge" hinwegtäuschen.
Die grotzen. Lohnbewegungen, die im

vergangenen Winter und Frühjahr geführt
worden sind, betreffen vielfach sowohl kauf¬

männische «ls technische Ange»

stellte. Der Zentralverband der Haud»

lungsgehilfen hatte in der Gewißheit, daß
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kaufmännische und technische Angestellte «uf»

einander ungewissen sind, sich schon früher

mit Vereinen technischer Angestellter in der

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver»
bände zusammengefunden, damit man sich ge>

genlseitig unterstützen könnte. Der Deutsch»

nationale Handwngsgehilfenverband, der

Verband deutscher Handlungsgehilfen, der

Verein don 1858 hatten bis dahin dabei be»

harrt, daß der kaufmännische Angestellte nicht

uur etwas besseres als der Arbeiter sei, son»

dern auch abseits des technischen Angestellten

stehen müsse. Deshalb haben sie sich auch nur

M einem Gewerkschaftsbund kaufmän»

nischer Angestelltenverbände vereinigt. In»

folge des grofzM Mitgliederschwundes, den sie

rn der letzten Zeit erlitten haben, haben

einige von ihnen beschlossen, auch die von

ihnen bisher bekämpften weiblichen Hand»

lungsgehilfen als Mitglieder aufzunehmen.
Der Verband deutfcher Handlungsgehilfen hat

sich ferner dazu entschlossen, alle möglichen

Gruppen technischer Angestellten aufzunehmen
und ist tsogar soweit gegangen, sich umzutaufen
in „Deutsche Angestellten-Gewerkschaft". Der

moderne Name soll es machen I

Diese Leute wollen eben Geschäfte machen.

Ihnen kommt es nicht darauf an, bestimmte

Ziele und Zwecke zu verfolgen,

sie wollen Mitglieder fangen und

weil fie von den männlichen Handlungsge»

Hilfen nicht mehr genug Zulauf haben, des»

wegen nehmen sie jetzt auch weibliche Ange»

stellte auf. Und da auch dies noch nicht zieht,
um den früheren Mitgliederbestand aufrecht
zu erhalten, da entschließt man sich, auch'tech»

nischsn, Angestellten Mitgliederrechte zu ge»

währen. Zu dieser Maßnahme treibt den

Verband deutscher Handllmgsgehilfen nickst

eine neu gewonnene Ueberzeugung, fondern

einfach die Angst um seine gefährdete Existenz.
Er kann daher naturgemäß nicht in der Lage

fein, alle diese Angestelltengruppen, die er

umfassen will, wirklich mit einem einheit»

lichen und wahren gewerkschaft»
lichen Geist zu erfüllen? was sich bei ihm

zusammenfindet, kann nur ein Sammel»

surium, in ihren Zielen unaufgeklärter
und ailseinauderstrebender Elemente sein.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen

hingegen hat seit seinem Bestehen männliche
und weibliche Angestellte aufgenommen.

Jahrzehute hindurch hat er, als andere noch

die grundsätzliche Bekämpfung der Frauen¬
arbeit predigten, unermüdlich für die Ueber¬

zeugung gekämpft, daß männliche unö Weib»

liche Angestellte gemeinsam für eine

bessere Lebenslage kämpfen. Ihm ist die

Aufnahme weiblicher Mitglieder nicht Mode»

sache, sondern entspringt bei ihm der klaren

Erkenntnis wirtschaftlicher Notwendigkeiten.
Auch das Zusammenarbeiten mit den tech¬

nischen Angestellten hat er längst als dringend
erkannt und bereits vor dem Kriege hat er

sich der Einheitsorganisation kaufmännischer
und techni^er Angestellten zugeneigt.

Alle vorwärtsstrebenden Angestellten ge»

hören in den Zentralverband der Hand»

lungsgehilfen, nicht «ber in diejenigen Orga»
nisationen, die zwar bestrebt sind, ihm in

Äußerlichkeiten nachgnahmcn, aber den

wahren gewerkschaftlichen Geist nicht besitzen.
Der Geist aber macht es, nicht die Gebärde I

Die Stellenvermittlung

für kaufmännisches Personal
Durch eine Vereinbarung mit der Stadt

Berlin ist der Stellennachweis unseres

Zentralverbandes am 15. Mai von der Stadt

übernommen worden. Am 1. April war auf

uni'er Betreiben bin der bier in Berlin be»

stehlende öffentliche paritätische
Arbeitsnachweis für kaustnännisches

Personal, der bisher vom Verband märkischer
Arbeitsnachweise unterhalten wurde, in den

Besitz der Stadt Berlin überge»

gangen. Die Stellenvermittlung ist für die

Handlungsgehilfen von jeher cin Schmerzens¬

kind gewesen. Zwar bestehen ArbeitsnackMeise

für die Vermittlung von kaufmännischem Per»

jonal in großer Zahl. Nicht nur, daß die Jn-

teressenverbände solche Nachweise unterhalten,

so machte sich in unserem Berufe^auch eine sehr

unangenehme gewerbsmäßige Stellenvermitt¬

lung breit, die auch vielfach die Form von

Vereinen annahm, um den notleidenden

Stellensuchenden auch noch die letzten Groschen

abzunehmen.
Suchte ein Angestellter eine neue

Stellung, so begann manchesmal ein förmliches
Martyrium., Man ließ sich bei verschiedenen

Nachweisen eintragen, mußte vielfach beson¬

dere Gebühren dasür entrichten. Außerdem

war man gezwungen, täglich eine ganze An»

zahl von Zeitungen durchzusehen. Es war

keine Seltenheit, daß der Angestellte pro Tag

30 und mehr Offerten verschickte, ohne zu

wissen, ob diese Arbeit auch nutzbringend war.

Die Unternehmer bevorzugten has Mittel der

Annonce. Meist unter Chiffre wurde Per»

Zonal gesucht. Der Angestellte konnte aus der

Annonce in den seltensten Fällen ersehen, ob

die ausgeschriebene Stellung für ihn über'aauvl

paßte. Für den Unternehmer gab dies die

Möglichkeit ab, curs der großen Zahl der An¬

gebote die billigste Arbeitskraft auswählen zu

können. Erhielt der Bewerber auf alle- diese

Bemühungen hin eine Order zur Vorstellung,

so fand er auch dann noch eine größere Anzahl
von Mitbewerbern vor. Die, meisten diefer

Wege waren umsonst. Jeder Kollege und jede

Kollegin wird davon ein Lied zu singen wissen!

Unsere Bestrebungen, gingen von jeher

dahin, daß die gewerbsmäßige Stellenvermitt¬

lung überhaupt verboten werden muß und der

Arbeitsnacksveis eine Angelegenheit fei, die von

den Behörden gelöst werden muß. Aus öffent¬
lichen Mitteln muß ein Nachweis geschaffen
werden, der zunächst die Unternehmer ver»

pflichtet, ihr Personal hier zu suchen, während

andererseits alle Angestellten eine bestimmte

Zentralstelle im Ort haben müssen, wo sie alle

vorhandenen Vakanzen antreffen. Erst dann

wird restlos die Vermittlung von Arbeit resp,

die Vermittlung von Stellensuchenden auf die

einfachste und praktischste Art gelöst werden

können.

Unseren Bestrebungen standen alle gegne¬

rischen Hamdlungsgehilfeiwerbände wütend

gegenüber. Für sie war bisher die Stellen»

Vermittlung ein zwar nicht billiges, aber doch

immerhin ein Lockmittel, mit dem man Mit»

glicderfcmg betrieb. Das organisierte Unter»

nehmertum nahm diese Gelegenheit war und

unterstützte die reaktionären Verbände auf dem

Gebiet des Nachweises durch Zuschiebung von

Vakanzen, um damit eine Prätorianergarde

für sich großzuziehen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen»

Verband, der 58er und Leipziger Verband so¬

wie der Kaufmännische Verband für weibliche

Angestellte, sie alle haben bisher auf diesem

Gebiet den Angestellten Sand in die Augen ge»

streut. Man täuschte ihnen vor, mit Hilfe des

eigenen VerbandMachweises die Entlohnung

verbessern zü können und gab vor, Stellungen

unter einem bestimmten Mindestgehalt nicht zu

vermitteln. Das war natürlich purer Schwin»

del. Im Grunde genommen waren die Herr¬

schaften froh, wenn sie nur recht viele Stellen

vermitteln konnten. Dafür aber durften sie

es auch nicht wagen, gegen die Unternehmer

rücksichtslos für die Interessen der Angestellten

einzutreten. Stellen wir uns einmal vor, der

Verein hat an Müller u. Co. eine Steno»

trwillin vermittelt. Dieselbe wird nach kurzer

Zeit ohne Einhaltung der Kündigungsfrist
wieder entlassen und fordert nun von ihrem

Verein, daß dieser gegen den Unternehmer

klagbar wird. Tut der Berein das, so würde

die Firma Müller u. Co. niit aller Wahrschein¬

lichkeit den Verein nie wieder in Nahrung

setzen. Es leuchtet also ein, daß man ent»

weder ein Stellenvermitilungsverein oder

eine energische Interessenvertretung sein kann.

Die Lohnfrage kann eben nur durch gewerk¬

schaftliche Kämpfe, aber nicht nur mit Hilfe deS,

Arbeitsnachweises gelöst werden!

Der immer mehr erstarkende Einfluß des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
machte sich auch auf dem Gebiet des Arbeits¬

nachweises geltend. Im August v. I. war cS

uns möglich, die durch die Berliner Handels»
kammer vertretene Arbeitgebcrfchaft Berlins

dahin zu bringen, daß sie unserm Antrag bei

der Stadt Berlin auf Schaffung einer öffent»

lichen paritätischen Stellenvermittelung für

kaufmännisches Personal beitraten. Die Stadt

beschloß zunächst die Uebernahme des Nach»

weises in der Viktoriastratze und stellte sich
auf den von nns vertretenen Standpunkt, wo»

nach diejenigen Organisationsnachweise, die

ihren Anschluß an den Städtischen Nachweis

erklären, das Recht bekommen, an der paritäti»

schen Verwaltung teilzunehmen. Die gleiche
Anzahl von Arbeitgeber» und Arbeitnehmer»
Vertreter bildet ein Kuratorium, das über die

innere Einrichtung und die Handhabung des

Nachweises in Gemeinschaft mit öer Stadt

Berlin zu bestimmen hat. Am 6. Januar
wurden die gegnerischen Verbände von der

Stadt Bcrlin aufgefordert, ihren Anschluß zu

erklären. Sie erhoben zunächst allerlei Be»

denken, lehnten dann schließlich den Anschluß
ab und begannen letzten Endes wie bishcr die

öffentlichen Arbeitsnachweise zu bekämpfen.
Wir können es durchaus begreisen, wenn die

Führer jener Verbände eine solche Stellung

einnehmen, denn bei ihnen ist dies gleichzeitig
eine Existenzfrage. Aber im Interesse der

kaufmännifchen Angestellten liegt es ganz be»

stimmt nicht! Der öffentliche Nachwcis hat
den Vorzug der Zentralisation, während es

bisher vielfach so war, datz eine vorhandene

Vakanz in 10 verschiedenen Verbandsnachweisen

gemeldet war. Der Prinzipal meldet die

Stellung bei 3 Verbänden an, 1 Kollegc im

Geschäft meldet es seiner Organisation, ebenso

die übrigen. Weiter gab der Prinzip?! noch

eine Annonce auf. Daraus erhellt die Misere,

die bisher auf dem Gebiet der Stellenvermitt»

lung in unserem Beruf bestand. Die in dcn

gegnerischen Verbänden organisierten Kollegen

hatten noch insofern das Nachsehen, als die

von ihnen aufgebrachten Verbandsgelder dazu

herhalten mußten, diese Krafwerschwcndung zu

bezahlen. Weil die Zersplitterung auch bei

den Mitgliedern jener Verbände UMvillen her»

vn'-gerufen hatte, gingen diese dazu über, eine

scheinbare Zentralisierung in Gestalt der „Ge»

meinnützigen kaufmännischen Stellenvermitt¬

lung" zu schaffen. Sie bestand darin, daß man

allwöchentlich einen Austausch der nichtbesetzten

Vakanzen mit Hilfe einer Vakanzenliste vor»

nahm, die natürlich den Nachteil hatte, daß

solche Vakanzen erst immer dann in die Hände
der Bcwerber kamen, wenn die Stellung

anderweitig längst besetzt war. Aber eine Zen»

tralisicnmg war das in Wirklichreit auch nickt,

weildievielen Organisationen ja injederStadt
ihren eigenen Nachweis unterhielten. Dieser

Austausch verursachte ebenfalls erhebliche

Kosten. So berichtet die Zeitschrift „Der Ar»

beitsnachweis in Deutschland" in ihrer Nr, 8

vom 20. Mai 1318: „Insgesamt sind 5237

Stellen unter den Vereinen dcr „Gcmeinnützi»

gen" ausgetauscht worden. Von diesen Stellen
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murden durch den Austausch 164 tP,1 vom

Hundert) besetzt... Der geringe Erfolg des

Austausches soll nicht befriedigen. Er soll

keineswegs im richtigen Verhältnis zu den

hohen Ausgaben stehen. Kostete doch jede durch

fie zustandegekommene Stellenbesetzung im ab»

gelaufenen Jahre 115.77 Mk." Wir behaup»

ten, daß über diese Tatsachen bei den Mitglie»
dern des Gewerkschaftsbundes wohl überhaupt
keine Kenntnis besteht. Wieviel einzelne Mit-

gliederbeiträge gehören wohl dazu, un? die Be»

Atzung einer einzigen Stellung aufzubringen.
Und was haben die Mitglieder des Gewerk»

schaftsbundes innerhalb ihrer Vereine bisher
dazu getan, um solchen skandalösen Zustän»
den ein Ende zu bereiten? Wir sind uns dar»

über durchaus klar, haben die gegnerischen
Verbände den Arbeitsnachweis nicht mehr, so

sallt auch das letzte Interesse ihrer Mitglie»

her an der Organisation. Um deswillen

sichren jene Verbandsleitungen einen ver»

zweifelten Kampf um die Äufrechterhalwng
ihres Stellennachweises. Wir müssen aber

nicht nur verlangen, dasz diese elende Zer»

splitterung aus der Welt geschafft wird, son»
dern wir müssen im Interesse der Stellen»

suchenden verlangen, dasz durch Reichsgesetz alle

nennenswerten Gemeinden in Deutschland ge»

zwungen werden, ösfentlich»rechtliche paritci»

tische Arbeitsnachweise einzurichten, die durch

Landeszentralen und Reichszentralen zusam»

mengesasst und in sich nach Berufen gegliedert
werden. Wir müssen verlangen, dasz die Unter»

nchmer zu der Benutzung solcher Nachweise

übergehen. Ganz besonders wichtig erscheint
uns aber, dasz durch Reichsgesetz ein Verbot des

Stellenangebots durch Zeitungsannoncen er»

gehen muß. Durch das Aunoncenunwefen ge»

schielst nach unserer Auffassung der größte Un»

fug. Es sind Firmen bekannt, die nur für
Personalsuchen in Form von Annoncen in

einem einzigen Jahr 30 000 Mk. ausgegeben
haben, trotzdem feststand, daß diese Annoncen

zum größten Teil nur zu Reklame»

zwecken aufgegeben wurden und ein Per»

sonalmcmgel nicht bestand. Wie viele Tausende
von Angestellten haben in diesem Falle wohl
unnütze Schreibereien und Wege und große
Enttäuschungen erlebt!

Auf diesem Gebiet ist ein Erlebnis aus

dem vorigen Jahr ganz besonders interessant.
Der öffentliche Arbeitsnachweis hatte-die Ge»

pflogenheit, an Hand der Tageszeitungen den

inserierenden Firmen eine Offerte zu schicken.
Dies hatte vielfach zur Folge, daß die Firmen
sich auch wirklich dieses Nachweises bedienten

und so eine Annonce ersparten. Der Verlag
„Vossische Zeitung" richtete daraufhin an den

öffentlichen Arbeitsnachweis ein Schreiben, in

dem er aufforderte, diese Offerten zu unter»

lassen. Er verwies hierbei auf die Gesetzes»
Paragraphen bezüglich des unlauteren Wett»

bewerbes. Auf eine Anfrage setzte der Vertag
„Vossische Zeitnng" dann haarscharf ausein»

ander, daß durch die Abgabe der Offerte die

Interessenten immer weniger inserieren und

fein Geschäftsunternehmen dadurch geschädigt
würde. Auch die Zeitungsverleger wissen also

auf diesem Gebiet ihr Schäfchen ms Trockne
zu bringcn.

Jetzt sind wir nun in Berlin so weit, dasz
der öffentlich°städtische Arbeitsnachweis in

Kraft getreten ist. Es wird unsere Aufgabe
sein, ihn immer mehr und mehr im Interesse
der Angestellten zu vervollkommnen, womit

eine sachkundige Handhabung gewährleistet ist.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ift
an der Verwaltung des öffentlichen Nachweises
beteiligt. Sollten irgendwelche berechtigten
Beschwerden vorliegen, so weiß jedes Ver»

bandsmitglied, wohin es fich zu wenden hat.
Der Nachweis wird in nicht allzuferner Zeit
neue größere Räume zur Verfügung erhalten,
in welchen für jede einzelne Berufssparte
Unterabteilungen eingerichtet werden. Die Ar»
beitsvermittler wcrden nur aus der betreffen»
den Berufsgruppe entnommen, so daß sie als

durchaus fachkundig bezeichnet werden können.

Selbstverständlich kann jeder Arbeitsnachweis
da, wo keine Arbeit vorhanden ist, solche nicht
aus dem Erdboden stampfen. Aber unsere Mit»

glieder können versichert sein, daß in diesem

öffentlichen Arbeitsnachweis alles mögliche für
sie geschehen wird.

Auch hier hat es sich wieder einmal ge»

zeigt, daß die Idee des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen gesiegt hat, zum Nutz und

Frommen der gesamten Angestellteuschaft.
Alle schriftlichen Anfragen oder Mitteilun¬

gen über die Stellenvermittlung sind von nun

an nach Viktoriastr. 19, weibliche oder männ¬

lich? Abteilung, zu richten.

Dsr Kampf um bessere Arbeitsbedingungen in Kiel.

Seit Ansbruch der Revolution haben
die kaufniännischen Angestellten Kiels drei

größere und beachtenswerte Bewegungen
für eine durchgreifende Besserung ihrer tief»
traurigen wirtschaftlichen Lage geführt. Die

erste, die zu einem guten Ergebnis hätte

führen müssen, wenn man es verstanden
hätte, das neuerwachte Interesse der Ange»
stellten für gewerkschaftliche Aufgaben und

den idealen Schwung dieser vielversprechen»
den Bewegung in der Zeit der geschäftlichen
Hochkonjunktur, d. h. noch vor Weihnachten,

zu ihrem Vorteile auszunutzen, versandete

infolge der Konstituierung des Kieler An»

gestclltenkartells. Unser Bestreben, sofort
in Verhandlungen mit den Arbeitgebern
einzutreten, wurde durch die Gründung
dieses Kartells, das — ein schlechtes Omen
— schon bei seiner Geburt dazu verdammt

schien, zum Nachteil der Angestellten zu

wirken, vereitelt.

Erst im Januar d. I. gelangten die Der»

Handlungen zürn Abschluß. Ihr Ergebnis
war einfach beschämend. Der abgeschlossene
Vertrag beschränkte fich lediglich darauf, eine

Aufbesserung der Gehälter bis zn 60 Proz.
und einmalige Teuerungszulagen in Höhe
des Monatsgehalts vom Dezember 1918 fest»

zusetzen. Die übergroße Anzahl der Ange»
stellten, und vor allem die schlechtest ent»

lohnten, wurden, soweit sie überhaupt
etwas bekamen, so schlecht bedacht, daß unser
Verband sich genötigt sah, mit aller Entschie»
denheit eine gründliche Revision dieses Ver»

träges zu fordern.
Als Kuriosum muß festgestellt werden,

baß es der A. f. A. (Arbeitsgemeinschaft
freier Angestelltenverbände) angeschlossene
Verbände waren, die lden Anstoß zu der

Gründung des Angestelltenkartells gaben,
und daß auch unser Verband, um einer ver»

Kcingnisvollen Zersplitterung unserer sreien

Arbeitsgemeinschaft vorzubeugen, zunächst
seinen Eintritt erklärte. Der geistige Vater

des Kartells, ein Dr. Rudolf vom Bt. t.»i. B.,
der das an sich berechtigte Verlangen nach
einer einigen und geschlossenen Angestellten»
bewegnng durch dieses Konglomerat von

Verbandsgegensätzen zu verwirklichen
glaubte, erlebte keine besondere Freude an

dem frischen, kraftstrotzenden Jungen, den er

sich in Gestalt des Zentralverbandes aufge»
laden hatte. Trotzdem auch wir von der

nachteiligen^. Wirkung einer zersplitterten
Angestelltenbewegung langst überzeugt stnd,
merkten wir gar zu bald, daß eine solche
Einigungsmeierei, wie sie durch das Ange»
stelltenkartell propagiert wurde, nur auf
Kosten einer greuzenlofen Prinzipienlosig»
keit der freien Verbände möglich wäre. Das

kam besonders Ikraß und deutlich zum Aus»

druck bei der Neuwahl des Arbeiterrats, an

der sich das Kartell mit einer besonderen

Liste, auf der an zweiter Stelle ein deutsch»
nationaler Gaubeamter stand, beteiligte.
Hier mußten sich selbstverständlich unsere

Wege trennen. Leider haben sogar Organs»
sationen, die der freien Arbeitsgemeinschaft
angeschlossen sind, das Borgehen des Kartells

unterstützt, und wieder war es einzig und

allein der Zentralverband, der genügend
Reinlichkeitsgefühl besah, seinen Austritt zu

erklären. Alle Versuche, die A. s. A. am

Orte zu zielbewußter Arbeit zusammenzu»
berufen, find bis heute gescheitert.

Eine im Februar d. I. nach dem Co»

losseum einberufene große öffentliche Ver»

sammlung, die sich mit der Frage der Min¬

destgehälter und der Verkürzung der Ar»

beitszeit beschäftigte, bildete den Auftakt

zum zweiten gewerkschaftlichen Kampfe der

Kieler Anaestellten, der infolge des entschie»
denen Aufnetens unseres Verbandes wenig»
stens in einem Punkte innerhalb einer

emsigen Woche zu einem zufriedenstellenden

Ergebnis führte. Am 19. Februar, also be¬

reits vor der gesetzlichen Regelung, wurde

mit dem Arbeitgeberbund der achtstündige

Höchstarbeitstag vertraglich vereinbart. Und

während das Gesetz den 7.Uhr»Ladenschluh

anordnet, wurde der Geschäftsschluh in Kiel

für die Sommermonate auf 6 Uhr und für
die Wintermonate auf 6zH Uhr abends fest»

gesetzt. Die Einführung angemessener Min»

destgehälter, die die Versammlung gefordert
hatte, wurde leider von der Kieler Lohn»

kommisfion abgelehnt.
Die dritte Lohnbewegung, deren Ansätze

bis in die Zeit unserer Zugehörigkeit zum

Angeftelltenkartell zurückreichen, war von

vornherein auf den Abschluß eines Tarifver»

träges gerichtet. Sie wurde gemeinsam mit

dem Angestelltenkartell durchgeführt und

zeigt nach meiner Ansicht klar und deutlich,

daß ein Zusammengehen mit den bürger.»

lichen Verbänden nur dazu angetan ist, un¬

sere Stoßkraft zu hemmen.
Den Beweis dafür zu erbringen, indem

wir Erstrebtes und Erreichtes gegenüber»
stellen und die Haltung der einzelnen Ver»

bände kritisch beleuchten, wird Aufgab: deS

folgenden Artikels sein.
II

Dis Forderungen, die die Kieler Ange¬

stellten in ihrer letzten Lohnbewegung auf

ihre Fahne geschrieben hatten, lassen sich kurz
in Äie> wenigen Worte zuscnnnienfassen:
Menschenwürdige Entlohnung, Schutz vor

Kündigungen und weitgehendstes Mitbestmi!»

mungsvecht! Und um für die Gehalts» und

Arbeftsverhältnisse aller Angestellten endlich

einmal den Grundstein zu legen für eine plan¬

mäßige und fruchtbringende Meiteravbeit,
war das Streben aller beteiligten Verbände

von vornherein auf den Abschluß eines Tarif»

veirtrages gerichtet.
Bereits vor Eintritt in die Verhandlun¬

gen mit den Geschäftsinhabern erlebten wir
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die größten Ueberraschungen. Der Kauf»
männische Berein für weibliche Angestellte
e. V. (vorm. Kontoristinnenvercin), der s. Zt.
auf unseren Antrag aus dem Angestellten»
kartell ausgeschlossen worden war, hatte in

»wölfter Stunde Forderungen eingereicht, die

sich bedeutend unter denen des Zentralver»
bandes und des Angestelltenkartells bewegten.
Und auch das Angestelltenkartell, das sich nach
leidenschaftlichen Debatten ans unseren An»

trag hin bereiterklärt hatte, unsere Förde»
rung auf Einführung einer Kündignngs-
beschränkung mit zu vertreten, hatte die

diesbezüglichen Bestimmungen in dem Ver»

tragsentwurf, der dem Arbeitgeberbund nach
unserem Austritt aus dem Kartell eingereicht
Worden war, glatt fallen lassen.

Alle diese Praktiken waren natürlich nicht
dazu angetan, die einheitliche Kampsfront,
die gegen die Unternehmer herbsigcführt
werden sollte, zu stärken. Von den znm Teil

bedeutend weitergehenden Forderungen sind
schließlich nach mehrtägigen Verhandlung«,
nur folgende zum Teil auszugsweise wieder»

gegebene Bestimmungen von den Unter»

uehmern anerkannt worden.

Gehälter.
Lehrlinge und jugendliche Angestellte er¬

halten monatlich:, im ersten Lehrjahre männliche
4« Mt., weibliche SO Mk., im zweiten Lehrjahre
männliche 60 Mk., weibliche 6« Mk., im dritten

Lehrjahre männliche S« Mk., weibliche 7« Mk.

Die Lehrzeit beträgt höchstens drei Jahre,
Bei bestehenden Lehrverträgen von vierjähriger
Dauer wird für das vierte Lehrjahr eine Ent¬

schädigung von. ISO Mk. im Monat festgesetzt.
DaS monatliche Mindesteinkommen aller An¬

gestellten beträgt nach Beendigung der Lehrzeit
oder nnch dreijähriger Berusstätigkeit: sür
männlich« Angestellte im vierten Jahre der

Berusstätigkeit 200 Mk., im fünften 220 Mk.,
im sechsten 240 Mk., im sieberiten 260 Mk., im

achten 280 Mk., im neunten 300 Mk., im zehnten
820 Mk., im, elften 3S0 Mk. «nd im zwölften.
875 Mk.; siir weibliche Angestellt« im vierten

Jahre der Berusstätigkeit 150 Mk., im fünften
ISS Mr., im sechsten 18« Mk., im siebenten 195

Mark, im achten 21« Mk., im nennten 2SS Mk..

im zehnten 24« Ml^ im elften 26« Mr., im

zwölften 28« MZ. und im dreizehnten 30« Mk.

Nach dem vollendeter« 24. Lebensjahre musz
daS monatliche Mindesteinkommen unter der

Voraussetzung einer vorangegangenen dreijähri¬
gen Lehrzeit odcr einer Berufstätigkeit von der

gleichen Dauer betragen: siir männliche Ange¬
stellte 32« Mk., für weibliche Angestellte 24« MI.

Verheiratete Angestellte erhalten gu diesen
Sätzen einen Zuschlag von nlonatlich ö« Mk.

Angestellte, die durch vorstehende Gehaltsauf¬
besserung nicht betroffen werden, erhalten — fo¬
weit ihr Einkommen 7«0« Mk. nicht überschreitet
— 1« Proz. Zulage auf ihre Gehälter. Verkaufs-
Prämien sind in die Mindestsätze nicht einbe¬

griffen.
Ueberstunden

werden für die ersten beiden Stunden mit

ein Zweihundertstel des MonÄsgehalts zuzüglich
2S Proz. Auffchlug, für alle Heiteren Stunden

mit tt) Proz. Aufschlag vergütet. Für die ge¬

setzlich festgelegten Arbeitszeiten erfolgt keine Be¬

zahlung der Ueberstunden.
Urlaub.

Alle Angestelltem, die vor dem 1. April deS-

selben Jahres bei ihrer Firm« eingetreten sind,
erhalten in drr Zeit vom 1. April 'bis 31. Oktober

jeden Jahres Urlaub unter Vorauszahlung des

GichaltS, wenn der Zahltag in die Urlaubszeit
fällt. Der Urlaub beträgt: im ersten Dienstjahr
6, im ziveiten 1«, im dritten 12 und vom fünften
Dienstjahre ab 18 «ufeinandersolgende Arbeits¬

tage. Bei Belohnung des Urlaubs wird als

1. Dienstjahr das EintrittHjahr angesehen, tvenn

der Eintritt vor dem 1. Juli erfolgt ist. Bei der

Berechnung des Urlaubs gilt nur die Beschäfti¬
gungszeit bei der beurlaubenden Firma.

8 S16des BGB. und § 63 des HGB.
Wird der Angestellte cine verhöMnismäßig

sticht erhebliche Zeit 'durch einen in semer Person

liegenden Grund ohne sein Verschulden an der

Dienstleistung behindert, so verliert er seinen
Anspruch aus Vergütung nicht. Die sich hieraus
für den Angestellten ergebenden Ansprüche er¬

strecken fich aber keinesfalls über die Zeitdauer
von 8 Tagen hinaus.

Wird der Angestellte durch urlverschuldetes
Unglück an der Leistung der Dienste behindert,
so behält er seinen Anspruch auf Gehalt und

Unterhalt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Angestellte ift nicht verpflichtet, sich den Be¬

tvag anrechnen zu lassen^ der ihm für die Zeit
der Behinderung aus einer Kranken- oder Un¬

fallversicherung zukommt.

Besondere Bestimmungen.
Als Angestelltc siud zu betrachten alle nach

dem Versicherungsgesetz ',ür Angestellte versiche-
rungspflichligen Personen nnt Einschluß der auf
Grund des § 11 oder des 8 14 desselben Gesetzes
von der Versichermrgspfticht Befreiten.

Die Kriegszeit gilt als Dienstzeit.
Die am 3. Januar 1919 vereinbarte ein¬

malige Anschaffungsbeihilfe in Höhe
eines Monatsgehalts ist auch den wieder einge¬
stellten Kriegsteilnehmern, soweit sie

durch den Heeresdienst wirtfchaftliche Einbuße
erlitten' haben, zu zahlen.

Schlichtung von Streitigkeiten.
Bei Differenzen, die sich aus diesem Ver¬

trage ergeben, soll zunächst der Arbeitgeber im

Einvernehmen mit dem Ängeftelltenausschusz die

Regelung übernehmen. Kommt eine Verständi¬

gung hierbei nicht zustande, so ist ein Vertreter

der beiderseitigen wirch'chaftlichen Vereinigungen

hinzuzuziehen. Gelingt auch hier eine Einigung

nicht, so hat ein zu 'wählender, paritätisch zu¬

sammengesetzter Schlichtungsausschuß unter deni

Vorsitz eines Unparteiischen zu vermitteln und

gegebenen>salls zu entscheiden. Die Entscheidung

dieses Schlichtungsausschusses ist für beide Teile

endgültig und rechtsverbindlich. Vor Beginn
und währcnd der Verhandlungen sind Streiks,

Aussperrungen und ähnliche Maßnahmen unter

keinen Umständen zulässig.

Angestelltenausschuß.
Der AMestelltenausschuß hat die Jnnehal¬

tung dieses Tarifvertrages zu überwachen,.

Kündigungen und Entlassungen find im Ein-

«rnehmen mit dem Angestelltenausschuß zu

regeln. Kommt hierbei eine Einigung nicht zu¬

stande, so tritt der nach 8 6 vorgesehene Schlich,
tungsausschuß in Tätigkeit. Bei gesetzlichen Ent¬

lassungsgründen gemäß 8 72 des HGB. fowie bei

persönlicher Unbrauchbarkeit entscheidet die

Firura. Das Recht des Ausschusses, zu der Ent¬

lassung bei persönlicher Unbrauchbarkeit Stellung

zu nehmen, wird hierdurch nicht berührt.

Dauer des Vertrages.

Dieser Vertrag läuft mit Wirkung vom

,1. April 1319 bis zum 3«. September 1919 und

gilt jedesmal um 2 Monate verlängert, wenn er

nicht unter Jnnelzaltung der gleichen Frist ge¬

kündigt wird.

Es unterliegt für uns keinem Zweifel,
dafz auch ein weit besserer Wertrag hätte

durchgesetzt wenden können, wenn die geg»

nerischen Angestelltenverdände sich nicht mit

zum Teil ganz unzulänglichen Konzessionen,
die ihnen von Arbeitgeberseite gemacht wur»

den, zufriedengegeben hätten.
Gleichstellung der Gehälter für Ange»

stellte beiderlei Geschlechts mit den Löhnen

der gelverblichen Arbeiter, Abschaffung der

Lehrzeit für alle, die nur für ein SpeziaI»
gebiet kmismännischer Tätigkeit ausgeb il»

der werden, und ihre bessere Be»

Zahlung als jugendliche Angestellte, Ein»

führung einer Kündigiingsbefchränkung, An¬

erkennung >des Grundsatzes, daß auch An¬

gestellte nur entlassen werden dürfen, wenn

die Arbeitszeit für 'alle Angestellten ihres Be»

triebes auf mindestens fünf Stunden einge»

fchränkt wnrde (event, durch das Arbeiten in

Schichte,:), Gewährung beschallen Mitbestim»
nmnaLrechts an alle Angestellte — dies

alles sind Forderungen, die leider

erst der nächsten Lohnbewegung, die naturnot»

wendig nach Wlanf dieses Vertrages am

30. September 1919 einsetzen muß. vorbe»
"

halten bleiben, weil öie Kieler Angestellten
sich auf Fürsprache des Angestelltenkartells
für die Annahme des Tarifs in der bestehen¬
den Form erklärten. Die Wirkungen dieses
Vertrages, vor allem die Ueberhnndnahme
von Kündigungen, haben bereits in der kur»

zen Zeit seines Bestehens vielen von ihnen
eine bessere Überzeugung beigebracht.

Die Kieler Angestellten mögen aus ihrer
letzten Lohnbewegung öie Lehre ziehen, daß
nur rücksichtslose Entschlosseinheit, gepaart
mit dein festen Willen, für die gerechten For»
derungen, die ihnen verweigert lverden, den

Kampf mit den Arbeitgebern miszunehmen,
zum Ziele führt. Auch öie Befreiung
der Ange st eilten aus wirtschaft»
licher Knechtschaft kann nur das

WerkderAngestellten selb stseini

^^^^

A. G., Kiel.

Die Verhandlungen tn der

Chemnitzer MetallindAffris.
Am 14. April überreichten die im Orts»

kartell der freien Angestelltenverbände ver»

einigten Techniker und Handlungsgehilfen im

Chemnitzer Bezirk den Metallindustricllen
einen Mindestgehnlt:ntz»Tarif und erbaten so»
fortige Verhandln^,,. Nach verschiedenen
Korrespondenzen kamen dann auch am 12. Mai

die Verhandlungen zustande. Es bedürfte dazu
erst eines Streikbeschlusses der gesamten Ange»
stelltenschaft der Metallindustrie. Die Wstiiu-
inung ergab 2482 Stimmen für den Streik

und 732 Stimmen gegen den Streik. Vor Ein»

tritt in die Verhandlungen protestierte Kollege
Landgraf vom Zentralverband der Händlungs»
gehilfen gegen die Anwesenheit der Gewerk»

sckpftsbündler. Er stützte sich mit seinem Pro-
test auf die Abstimmung der Angestellten, die

nicht nur für den Streik gilt, sondern gleich»
zeitig daS Festhalten am Tarif der freien An»

gestelltenverbände bedeuten sollte. Um jedoch
die Verhandlungen nicht scheitern zu lassen, er»

klärten sich die frcien Verbände bereit, die Ver»

Handlungen aufzunehmen, wenn in erster Linie

über die von ihnen eingereichten Tarife ver»

handelt werden sollte. Dem wurde zugestimmt
und die Verhandlungen aufgenommen.

Zuerst sollten vor allem die textlichen
Paragraphen erledigt werden. Schon hier
zeigte es fich, daß die Forderungen der Ar»

beitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände
(Afa) viel weiter gingen als die des Gewerk»

schaftsbmrdes. Der Gewerkschaftsbund hatte
den Leipziger Tarif fast wörtlich übernommen,
trotzdem gelang es uns, bei der Ferienfrage
insofern einen Erfolg zu erzielen, weil die

Ferien nicht mehr nach der Tätigkeit des An»

gestellten bei der einzelnen Firma berechnet
werden, sondern nach der Berusstätigkeit. Auch
das Mitbestimmungsrecht bei Entlassungen
und Umstellungen im Betriebe ist gewährt
worden. Allerdings bei Neueinstellungen
müssen wir uns das Mitbestimmungsrccht ver»

sagen, weil der Gewerkschaftsbund dies nicht

gefordert hatte. Die Lehrzeit wurde endgültig
auf 3 Jahre festgesetzt.

Am zweiten Verhandlungstage sollte die

Gehaltsftage erledigt werden. Hier zeigte fich

die verderbliche Wirkung des Tarifes der Ge»

werkschaftsbündler. Während die technischen
Angestellten und der Zentralverband der Hand»
lungsgehilfen einen in Klassen eingeteilten
Mindestgchaltsatz-Tarif eingereicht hatten,

dessen Forderungen weit icher den Entwurf
des Gewerkschaftsbtindes hinausgingen, hatte
der Gewerkfchaftsbund den Leipziger Tarif
fast wörtlich übernommen, der in der Haupt»
sache eine prozentuale Erhöhung der Gehälter
von 1919 forderte. Dazu kam noch, daß am

1. Verhandlungstage der Verbandsbeamte
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Vrost des D. H. V. die Klassentcirife in Grund

und Voden verdammte, trotzdem er eincn Tag

vorher bei der Ausarbeitung eines Klassen»

tccifeS für die Sächf. Elektrizitätswerke mitge»
wirkt hatte. Die Unternehmer konnten nun mit

Recht behaupten, daß ein Teil der Angestell»
ten keine Klasseneinteilung wünsche, und im

Interesse dieser Angestellten wollten sie den

Leipziger Tarif glatt bewilligen. Vor Eintritt

in die Verhandlungen gelang es nun dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen, den

Gewerkschiftsbund zu veranlassen, daß er

seinen Tarif zurückzog und sich hinter die For»
dcrungen des Zentralverbandes stellte. Als

nun Kollege Fechenbach diesen Beschluß der

Angestellten den Unternehmern verkündete,
wurden sie augenscheinlich grün und blau vor

Aerger, denn fie mußten erkennen, daß der

Leipziger Tarif in Chemnitz erledigt sei. Dr

die Unternehmer „im guten Glauben" lediglich
die Wirkung des Tarifes vom Gewerkschafts»
buud für ihre Betriebe ausgerechnet hatten,

schlugen sie vor, die Verhandlungen für einige
Tage zu unterbrechen, damit sie auf das Ulti¬

matum der Angestellten einen überlegten Be¬

scheid geben könnten. Es wurde daraufhin
beschossen, die Verhandlungen am 19. Mai

wieder aufzunehmen.
Am Wend jenes Verhandlungstuges

waren von der Asa sämtliche Angestelltenaus»
schüsse, Ersatzmänner und Vertrauensleute

dcr Chemnitzer Metallindustrie versammelt,
mn den Bericht der Verhandlungskonimission
entgegenzunehmen. Jn diesen beiden Ver»

sammlungcn wurde die Haltung der Kom¬

mission einstimmig für gut geheißen. Jn der

letzten Versammlung wurde folgende Nesolu»
tion gegcn 1 Stimme angenommen: „Die An»

gestelltcnausschüfse erivarten, daß unter allen

Umständen bis Montag das Tarifabkommen
endgültig zum Abschluß gebracht sein muß. Sie

protestieren auf das entschiedenste gegen das

Verschleppungsmanöver der Unternehmer und

erwarten, daß den berechtigten Forderungen
der Angestellten entsprochen wird. Die Bericht»
erstattung muß am Montag erfolgen."

Aus dem Gang der Verhandlungen könn»

ten die kaufmännischen Angestellten der Me¬

tallindustrie deutlich erkennen, daß eine Besse¬

rung ihrer Lüge nur in einer freien geWerk»
schiftlichen Organisation erzielt werden könnte.

Deshalb ist es notwendig, daß auch der letzte
Mann sich dem Zentralverband der Hand»
lungsgehilfen anschließt.

Tie am 20. Mai tagende Versammlung
War sehr stark besucht. Saal und Galerien
vermochten die Massen nicht zu fassen.

Kollcge Fechenbach vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen berichtete über die statt¬
gefundenen Tarisverhandlungen. Nach kurzer
Schilderung des bisherigcn Verlaufes der Be»

wcgmia gnb er das für die kaufmännischen
Angestellten Erzielte bekannt. Er hob hervor,
daß dcr Vcrtrag in seincr jetzigen Form cine

wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage der Angeftellten bringt und von grund¬
legender Bedeutung für weitere Verträge ist.

Serr Hiibing vom Bund der technisch»
industriellen Beainten gab den Tarif für die

technischen Angestellten bekannt. Beide Red¬
ner ernteten reichen Beifall.

Gehallchatze nach Berufsllassen und Mit¬

bestimmungsrecht bilden den Kernpunkt des

Vertrages. Den Beteiligten ift die Klassi»
stzierung bekannt. Die Gehaltssätze sind solgcr.de:

Für kaufmännische Angestellte:
Windest. Steipermig Steigerung«. Höchst-

«l«,sc Alter g-hait jährlich daucr «c^alt

Jahre Mt. Mk.p.Mon. Dienftjahn Mt.

t. 17 20« 15 1« 850

2. 2« 300 IS 10 45«

S. 23 SS« 2« 1« LS0

4. 2S 45« 2S 1« 70«

Für technische Angestellte:
1. 17 200 15 15 37S

2. 2« S00 2« 1« 500

3. 25 S00 25 1« 75«

4. 17 2«« 15 15 875

3, Hilfsmeist. 45« 15 5 525

S.Werkmeist. 55« 2« 5 LS«

Lehrlinge und Jugendliche beider

Gruppen.
1. Jahr L« M!., 2. Jahr 8« Mk.. 3. Jahr

12« Mk. monatlich

Obige Gehaltssätze gelten für gelernte Kräfte,
und volle fachliche, geistige Leistungsfähigkeit. Bei

4Sstüridigcr Wochcnarbeitszeit werden Neber¬

stunden mit 1 Zweihundertstel des Monats¬

gehalts und 3« Proz. Sountagsstunden mit

50 Proz. Zuschlag verStet.
Ferien werden nach einjähriger Berusstätig¬

keit S Arbeitstage, nach dreijähriger Berusstätig¬
keit 12 Arbeitstage und nach sechsjähriger Berufs¬
tätigkeit 18 Arbeitstage gewährt.

Tas Mitb«stimmun,gsrecht der Angestelltcn-
ausschüsse ist bei Entlassungen bon Beamten ge¬

sichert.
Für weibliche Angestellte sind die Gehälter

um LS Proz. niedriger.
Außer obigem wurden in fast allen Punkten

ein ebenfalls befriedigendes Ergebnis erzielt.
Jn ausgiebiger Debatte wurde der Verhaiid-

lungskomrnission Anerkennung gezollt, und die

Wünsche der Angestellten in bczug auf Milde¬

rung von Härten in folgender, gegen ganz wenige
Stimmen ang^irommener Resolution zum Aus»

druck gebracht.
Die AngLftellten, der Metallindustrie sind mit

dem Toris einverstanden, erivarten aber, daß die

Berhandlungskomlnission energisch noch für fol¬
gende Aenderungen eintritt:

1. Die Entscheidungen des Schlichtungsaus¬
schusses sind endgültig.

2. Die Abzüge für weibliche Angestellte kom¬

men in Wegfall.
3. Der Tarif tritt ab 1. April in Kraft.
4. Anstatt Tiensrjahre sind Berufs- oder Le¬

bensjahre zu fetzen.

Nach einer Aufforderung der Kollegcn
Landgraf und Fecheiwach, auch ferner die

Einigkeit und Geschlossenheit zu wahren, er¬

reichte die imposante Kundgebung der Ange»
stellten der Metallindustrie ihr Ende.

RHsinlÄnd unö Westfalen.
Auf Grund des Spitzenvertrages bom

0. Februar 1919 für Rheinland und Westfalen

begannen am 3. April in Düsseldorf die ört¬

lichen Verhandlungen zwischen den Arbeits¬

gemeinschaften der Angestelltenverbände und

dein Arbeitgeberverband des Vereins Deutscher
Eisen» und. Stahlindustrieller wegen Abschluß
eines Tarifvertrages für Düsseldorf und Um¬

gegend. Es waren hicrzu von den kaufmänni¬
schen Angcstelltenverbändcn folgende Gehalts»
forderuugen gestellt:

Klasse I für fchcmaiisch? Arbeiten: 17 bis

2g Jahre 25« Mk.. vom vollendeten 20. Le»

bensjahr 350 Mk. monatlich.
Klaffe II für qualifizierte Arbeiten: 17

bi? 20 Jichre 275 Mk.. Voin vollendeten

20. Lebensjahr 400 Mk. monatlich, steigend
um 5 Vro.z. jährlich bis zum vollendeten

30. Lebensjahr.
Klasse III für selbständige Arbeiten:

30 Proz. mehr wic Klasse II.

Für Düsseldorf wird ein Ortszuschlag von

10 Proz. gewahrt und für Verheiratete ein

Wohnungszcldzuschuß von 10 Proz, gczahlt.
Außerdem würde eine

"

Entschuldung?»
summe von 750 Mk. für Verheiratete und für
jedes Kind 125 Mk.. für Lcdige L00 Mk. bis

zu 100 Mk. je nach Mersttilse verlangt.
Da von seiten der Arbeitsgemeinschaft

freier Angestelltenverbände gegen einzelne
Punkte des Abkommens vom 6. Februar Ein¬

spruch erhoben war, lehnten die Arbeitgeber
jede Verhandlung ab, ehe nicht dieser Vertrag
anerkannt sei. Um die Verhandlungen nicht

von vornherein scheitern zu lassen, wurde dieser
Vcrtrag von den anwesenden Vertretern dieser
Arbeitsgemeinschaft anerkannt.

Um einen schnellen Wschluß der Verhand¬
lungen zu erzielen, wurden in der ersten

Sitzung drei Kommissionen gewählt, und zwar

je eine für kaufmännische, technische und Werk»

Meisterangelegenheiten.
Jn der zweiten Sitzung am 8. April er»

klärten die Unternehmer, daß die von uns vor»

geschlagenen Sätze für sie unannehmbar seien,
da sie den Ruin der Industrie herbeiführen
müßten. Von dieser Seite wurde der Äor»

schlag gemacht, zuerst einmal ein Eristenzmini»
mum festzusetzen und auf Grund dieses dann

den weiteren Tarif aufzubauen. Auf unser

Verlangen, uns ihre Ansicht über die Höhe des.

„angemessenen Existenzminimums" zu nennen,

erhielten wir nach einer halben Stunde die

Antwort, daß man sich darüber nicht einigen
könne, da die vorgeschlagenen Sätze zu weit

auseinanderliegen würden.

Auch in der Sitzung vom 12. April ver»

suchten die Arbeitgeber, die Verhandlungen
hinauszuschieben, indem sie uns für inzwischen
ausgcbrochcne politische Streiks verantwortlich
machen wollten, und wir sollten diese Streiks

rückgängig machen, dieses wurde von uns auf
das schärfste zurückg«viesen,'da wir politische
Angelegenheiten nicht zu erledigen hätten. —

Die Unternehmer schlugen hierauf folgende
Eristcnzminimums vor:

Verheiratete männliche Angestellte 48«« Mk.

jährlich, sür Frau und jedes Kind unter 14 Iah»,
rcn IS Mk. monatlich.

Le5w? mSnnl. ?!ng?si. Ledige weibl. Singest,
b.d, Eitern nll?:n- b.d'.Eliern allem-

wolniend slchend wohnend stehend

17—21 Jabre 2100 Mk. 300« Mk. 1800 Mk. 270« Ml.

21—25
«

—

.
?.,",««

„
—

„
300« „

über25 .
—

„
4200

„

—

„
3600

„

Hiervon sind 5« Proz. Grundgehalt und

50 Proz. Teucrungszuschlag.

Diese Sätze lehnten wir als nicht den Zeit»
Verhältnissen entsprechend ab und schlugen fol»

gende Sätze vor:

Verheiratete männliche Angestellte 5400 Mk.

jährlich, ferner siir Frau und jedes Kind unter

14 Jahrcn 25 Mk. monatlich.
Ledige münni, Äugest. Lcdige weibl. Angest.
b.d.Mcrn allein» b d Liiern allein»

wohnend stehend wohnend stehend

17—21 Jahre — WZ. S00«Mk. — Mk. 2700Mk.

21—25
.

—

,
4200

„
—

,
3««0

„

üoerLö .
—

„
4800

.

—

.
450« .

Hiervon kommen 80 Proz. Grundgehalt und
20 Proz, Teuerungszulage.

Wir lehnten es aus prinzipiellen Gründen

ab, für diejenigen, die bei dcn Eltern wohnten,
ein niedrigeres Existcnzminimum festzusetzen,
und schlugen deshalb für diefe Angestellten
reine Sätze vor.

Jn dieser Sitzung erklärten sich die Ar»

beitgeber bereit, ihren Satz für. Verheiratete
auf 5100 Mk, zii erhöhen, dafür aber für die

Frau nichts mehr zu bezahlen, also mit der

einen Hand gab man uns 300 Mk. und mit

der anderen nahm man uns die vorher bewtl»

listen 180 Mk. für die Frau wieder weg.

Wir lehnten mich diese Sätze «b. hierauf
wurde die Sitzung vertagt.

Jn der weiteren Sitzung am 16. April
legten uns die Arbeitgeber neue Sätze vor, und

zwar:
Verheiratete männliche Angestellte 5200 MI,

jährlich, für jedes Kind untcr 14 Jahren 15 Mr.

Ledige niiinnl, Auqesi, Ledigeweibl, Singest,
b d ältern allein- b d (kltern all«»»

wohnend siehend wohnend stehend

17—18 Jahre 1S00 Mk. 2000 Mk. 150« Ml. 2100 Mk.

18—IS . 200« „
2800

,
108« ,

2««tt
,

IS—20
„

22««
,

30V« ,
18«« , 230« „

20—21
,

240« „
«2?«

.
2040 ,

800«
.

21—25 ,
—

.
8800

„
—

,
S250 ,

über25 „

—

„
450« ..

—

,
372«

,

Hiervon sind S« Proz. als Grundgehalt und

40 Proz. als Teuerungszulage zu betrachten.
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Trotz unserer prinzipiellen Erklärung, daß
dir nicht zugeben tonnten, daß für diejenigen,
die im Haushalt bei den Eltern wohnen, ein

niedrigeres Existenzminimum festgesetzt würde,
ließen die Unternehmer ihren Standpunkt nicht
fallen und wollten auch hierbei noch ein gutes
Geschäft machen, denn die Differenz von 800

Mark bis 96« Mk. hätten sie gern: in die

eigene Tasche, gesteckt.

Wir residierten auch unsere Sätze noch»
Wals und kamen den Arbeitgebern entgegen,
soweit wie es uns. möglich war, wir schlu»
gen vor:

Verheiratete männliche Angestellte 6400 MZ.

jährlich, für jedes Kind unter 14 Jahren LS MZ.

Ledige männl, Angest. Ledige weibl. Angest,
b.d, Eltern allein» b,d, Stiern allein.

Kohnend stehend tvvhnend stehend

17—19 Jahre — Ml. 800« Ml. — Ml. 2700 Mk.

19—21 ,
—

, 8300 .
—

,
800«

,

21—2S
,

—

,
3900

.
—

„
8600

.

ÜoerSS ,
—

,
4500

.
—

»
420«

.

Hiervon sind 7S Proz. Grundgehalt und
LS Proz. Teuerungszuschlag.

Sen Wohnungsgeldzuschuß und den Orts»

Zuschlag, von je 1« Proz. ließen wir auch sollen.
Auch hierüber wurde eine Einigkeit nicht er»

zielt, da die Unternehmer erklärten, daß sie
bereit seien, den Satz für die Verheirateten auf
628« Mk. zu erhöhen, aber 540« Mk. nicht
geben zu können. Die Verhandlungen wurden

als ergebnislos, abgebrochen.
Hierauf wurde eine Vorständekonferenz

Son feiten der Verhandlungskommission einbe»

rufen, an der alle Vorstände sämtlicher Ange»
stelltenverbände teilnahmen. Diese Konferenz
beschloß, den Schlichtungsausfchuß anzurufen.

Zu einem Schiedsspruch kam es nicht, da

inzwischen für ganz Rheinland und Westfalen
Mindesteinkommen festgesetzt werden sollten.
Auf Grund der im Spitzenvertrag für Rhein»

laich und Westfalen festgesetzten Richtlinien be»

gannen am 13. Mai in Düffeldols erneut die

Verhandlungen.
Jn dieser Tagung trat der Unternehmer»

standpunkt recht kraß zutage, hatt: man am

16. April für einen verheirateten Angestellten
noch 5280 Mk. als zum Leben unbedingt not»

wendig erachtet, so glaubte man jetzt, nachdem
fich die Verhältnisse inzwischen durch die Frie»
densbedingungen zugunsten der Unternehmer
verändert hatten, es nicht mehr für notwendig
zn halten, den Angestellten ein angemessenes
Gehalt zu bieten. So schlug man jetzt für einen

Verheirateten nicht mehr 5280 Mk. vor, son»
dern nur noch 4440 Mk., soweit er 25 Jahre
alt sei. für die jüngeren Verheirateten schlug
man dementsprechend niedrigere Sätze vor. Für
Lehrlinge schlug man 2« Mk. im ersten und im

4. Jahr 95 Mk. vor. Ledige Angestellte sollten
bei 18 Jahren 200 Mk. und im Alter von

25 Jahren 32« Mk. erhalten, im übrigen
wollte man

.
auf die Grundgehälter vom Juli

1914, soweit dieselben 175 Mk. überstiegen, eine

Zulage von 20« Mk. bis 15« Mk. gewähren, je
nach der Höhe. Männliche Angestellte, soweit
dieselben im elterlichen Haushalt wohnen, und

weibliche Angestellte erhalten 25 Proz. weniger.
Diese Sätze waren für uns unannehmbar,

da im Durchschnitt die Gehälter heute schon
wesentlich höher stehen. Die Arbeitgeber zogen

sich daraufhin zurück und erklärten nach sehr
kurzer Zeit, daß sie ihre Sätze erhöhen wollten,
und zwar: für Lchrlinge 3«.Mk. im ersten und

100 Mk. im vierten Lehrjahr. Ledige Ange»
stellte im Alter von 18 Jahren 25« Mk. und

mit 25 Jahren 350 Mk. Verheiratete im Aller

von 25 Jahren 40» Mk. Auf alle Friedens»
gehälter vom Juli 1914 zwischen 175 und 65«

Mk. sollten 200 Mk. zugeschlagen werden, ledige
Angestellte erhalten nur einen Zuschlag von

16« Mk. Hierzu auch wieder ein Abzug für

weibliche und die bei den Eltern Wohnenden
von 25 Proz. Gleichzeitig erklärten die Herren,
das ist unser letztes Wort.

Alle unsere Hinweise, daß die Teuerung
seit der letzten Verhandlung noch gestiegen sei,
konnten die Unternehmer nicht überzeugen, daß
die Sätze für uns unannchmbar seien. Auf die

von uns vorgeschlagenen Mindesteinkommen
aus Grund der Einkommen vom Juli 1914,
steigend um 175 Proz. bei einem Monatsgehalt
von 10« Mk. und um 4« Proz. bei einsm Mo»

natsgehalt von 65« Mk. gingen die Herren
überhaupt nicht ein. Vielmehr setzte man dem

ganzeil Werk die Krone auf und stellte der

Verhandlungskommission ?in Ultimatum bis
den nächsten Tag mittags um 12 Uhr, bis

dahin sollte die Kommission sich entscheiden, ob

sie den Vorschlag annehmen wollte oder nicht.
Sei bis zu diesem Zeitpunkt keine schriftliche
Antwort erfolgt, so halte man sich nicht mehr
an diese Sätze gebunden. Dis Verhandlungs»
kommisfion lehnte in einer Sitzung dieses An»

gebot einstimmig ab und sind somit die Ver»

Handlungen endgültig gescheitert.
Von seiten der Unternehmer wurde jeder

gute Wille vermißt, zu einer Einigung zu kom»

men, vielmehr hatte man das Gefühl, daß mnn

es von dieser Seite zu einer Kraftprobe kom»

men lassen wollte, dä man glaubte, die Wirt»

schaftliche Depression zu seinen gunsten aus»

nutzen zu können und den verhaßten Ange»
stelltenverbänden den Todesstoß zu versetzen.
Die Antwort auf diese Provokation werden di?
Angestelltenverbände nicht schuldig bleiben,
aber die Zeit, wenn dieselbe erteilt werden soll,
werden die Angestellten selbst bestimmen, und

sie werden dieselbe so wählen, wie es ihnen und

nicht dem Unternehmertum paßt.
Den Angestellten möchten wir zurusen,

schließt eure Reihen, damit wir dem Unter»

nehmertum geschlossen entgegentreten können.

Die Bewegung in Köln s. Rhein.
Die Angestellten der Metallindustrie.

Bereits im Januar d. I., anläßlich einer

Vertrauensleute» und Ausschußsitzung des Zen»
tralverbcmdes der Handlungsgchilfen, in wel»

cher Kollege Kübler ein Referat über die

Errichtung von Angestelltenausschüssen hielt,
erklärte dieser, daß umfassende Vorbereitungen
getroffen wären, um eine große Bewegung
nw'glichst aller Kölner Angestellten in die Wege
zu leiten und dadurch den Ausschüssen offenes
Feld für ihre Betätigung zu schaffen. Nach
reger umfassender agitatorischer und organisa»
torischer Tätigkeit trat dann der Zentralver»
band der Handlungsgchilfen am 23. Februar
cm die Unternehmer mit dem Ersuchen heran,
mit ihm in Verhandlungen zu ticken. Am

23. März, nachdem vorher bereits die Arbeits»

gemeinschaft freier Angestelltenverbände Förde»
xungen auf Gehaltserhöhungen und Gewäh»
xung einer Entschuldungssumme von 1000 Mk.

«m Verheiratete, 800 Mk. für Ledige und

außerdem 100 Mk. für jedes Kind cm die Ar»

beitgeber gestellt hatte, fanden sodann
die ersten Verhandlungen mit der Vereint»

gung Kölner Arbeitgeber ver»
bände und den AngGelltenorganisationen
statt. Jn diesen Verhandlungen wurde ein

Rahmenabkommen getroffen und vereinbart,
daß in der darauffolgenden Woche die Ver»

Handlungen über die finanzielle Frage auf»
genommen werden sollten. Nachdem bereits

einige Termine mit den Arbeitgcherorganisa»
tionen festlagen, erklärten diese plötzlich, daß
sie in der gesamten Industrie doch gemeinsam
verhandeln wollten und wurde darauf der Ter»

Min auf einige Tage verlegt und endgültig

auf Dienstag, dm 1. April, festgesetzt. Zu dem

großen Erswunen der Angestelltenvertreter
wurde aber in diesem Termin nicht über die

Gehaltserhöhungen und über die Entschul»
dungssummen verhandelt, sondern die Unter»

nehmer legten ein neues Rahmenabkommen
vor, von dessen Annahme sie weitere Verhand»
lungen abhängig machten. Jn diesem Rahmen»
abkommen waren auf die Gehälter 1914 pro»

zentuale Zuschlage entlzalten, und zwar Zu»
schlüge bei Gehältern bis

1S00VU. .... 7SProz.
Von isc» , bis 2500 Ml. SV ,

,
2500 « ,

400«
,

50
„

An Entschuldungssummen Sollten die

Herren GeschäfÄinhaber die Differenz zwischen
dem aus diesen prozentualen Zuschlägen errech»
neten Neueinkommen und dem Jahreseinkom»
men März 1918 bis Februar 1919 bezahlen.
Die Angestelltenvertreter lehnten eine derartige

Zumutung energisch ab und protestierten auch

ganz entschieden dagegen, daß über den Sinn

und Charakter der Verhandlungen unrichtige

Angaben gemacht worden wären. Daraufhin
erLärte sich der Arbeitgeberverband
für die Metallindustrie und

Hütten« unb Walzwerke bereit, so»

fort nach Abschluß des Rahmenabkommens
in Verhandlungen einzutreten. Die Situation

lag vollkommen klar. Die Unternehmer wa»

ren sich darüber einig geworden, gegen die

Forderungen der Angestellten die stärkste
ArbeitgcherovWMsation ins Tressen zu

schicken und hier den Kampf ausfechten zu

lassen. Die Angestelltenvertreter waren sich
dessen auch bewußt und nahmen den Kampf

auf in der Gewißheit, daß die Entschlossen«
heit der Angestellten den Sieg über die Gs»

schicklichkeit der juristisch .geschulten Unter»

nehmer davontragen müsse. Änderen TagS
vornrittags fanden die Verhandlungen nrit

den Vertretern der Metallindilstrie statt und

machten dort die Unternehmer ihr äußerste?
Zugeständnis:
für Eink. bis 150« MZ. im Jahre 1S14 100 Proz.

von 1500 . bis 2500 Ml. 75
„

,
2500 , .

4000
,

S« „

Da auch diese prosentualen Zuschlags
bei weitem nicht genügten, lehnten die An»

gestelltenvertreter eine Diskussion hierüber
ebenfalls ab. Die Unternehmer erklärten, wei»

tere Zugeständnisse nicht machen zu können

und wurden die Verhandlungen daraufhin ab»

gebrochen. Die Angestellten stellten hierauf den

Unternehmern ein Ultimatum, sich bis Mon»

tag zu erklären, ob sie die Forderungen detz

Angestellten:
bis 100 Ml. 175 Proz. Zuschlag
von 101 , bis 150 Ml. 135 , ,

.
151

. . 200
, 112V, .

,
201

, „
300 . 92'/, .

.
301

, ,
400 .

S5
,

.
401

. «
500 .

45
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annehmen wollten. Auf jeden Fall müsse
das Märzeinkommen des Angestellten gegen»

Wer Januar 1919 um 35 Mk. höher fein.
Des weiteren sollten die zurzeit regelmäßig
gezahlten Gratifikationen unö Kinderzulagen
weiterbezahlt werden. Falls die Unter¬

nehmer sich diesen Forderungen ,
nicht unter»

werfen wollten, schlugen die Angestellten ein

paritätisches Schiedsgericht unter einem un»

parteiischen Borsitzenden vor, welches eud»
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gültig entscheiden sollte. Die Unternehmer

Zehnten öas Ultimatum ab nnd riefen den

Schlichtungsausschuß an Da der Termin am

Schlichtungsausschuß erst auf Sonnabend

gelegt wnrde, traten die Angestell»
ten von drei großen Werken am

Dienstag in den Streik. Bis znm

Schiedsspruchs des Schlichwngsausschufses
hatte die Zahl der streikenden Firmen sich be»

rcits auf 6 erhöht. Der Schlicht« ngs»
ausschuß fällte solgenden Spruch:

Das Monatseinkonrmen 1914 erhalt fol»
«ende Steigerung:
Mindesteinkommen Steigerung Verheiratete Ledige

von Mk. um Pro,. Ml. Mk.

10« 176 260 226

101—160 126 276 24«

161—20« It?« 84« 81«

201—30« 76 410 876

301—40« 66 — —

401—4S« 40 — —

Die Forderung auf Erhöhung des Mo»

matseinkommens März 1919 gegenüber Ja»
nuar 1919 um 33 Mk. wurde abgelehnt. Des»

gleichen die Weiterzahlung der Kinderzu»
lagen. Die Weiterzahlung der Gratifikatio»
nen, wie sie 1918 gezahlt wurden, sollte den

Firnien überlassen blechen.

Dieser Schiedsspruch wurde

don den streikenden Angestell»
ten einstimmig abgelehnt. Gleich»
zeitig traten noch weitere sechs Firmen in

den Ausstand. Jn einer großen Versamm»
lung im Reichshallentheater, welche zirka
b000 Angestellte der Metallindustrie um»

faßte, beauftragten nunmehr die Augestellten
die Organisationen, 'den allgemeinen Streik

der Industrie zu proklamieren und betrauten

die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten»
verbände bzw. den Kollegen Kübler vom

Zentralverband der Hmidlungsgehilfen als

Führer der Streikleitung. Darmlfhin erklär»

ten sich die Angestelltenorganisationen bereit,
die Führung in dem Streik zu übernehmen.
Bis Dienstag waren bereits 30 Firmen, bis

Mittwoch t?!rKrnren und dis Donnerstag
insgesamt 68 Firmen mit 700« Ange»
stellten in den Ausstand getreten.
Dienstag und Mittwoch fanden den gangen

Tag Verhandlungen unter dem Vorfitz des

Regierungspräsidenten statt, in welchen
jedoch eine EiMgung nicht erzielt werden
konnte. Inzwischen war seitens der englischen
Behörde ein Streikverbot erschienen. Als

Neqii'ivalent für das Verbot der Streiks ord»
«ete die englische Behörde sin SaKedsgericht
unter ihrem Vorsitz an, welches endgültig ent»

scheiden sollte. Da die Angestellten jedoch die

englische Behörde nicht als Schiedsrichter fun»
gieren lassen wollten, schlug Kolleg« Kübler
vm Ende der Verhandlungen erneut vor, daß
«in pariÄttsches Schiedsgericht gebildet wer»

Kon sollte unter dem Vorsitz eines Unpar»
Mischen, welchem die Entscheidung Merlasfen
»verden soll. Die Arbeitgeber erklärten jedoch,
baß sie sich nur bezüglich der prozentualen
Huschläge der Entscheidung des Schieds»
gerichts unterwerfen könnten, nicht aber be»
züglich der Bezahlung der Streiktage und der

Wirtschaftsbsihilfen. Da eine Einigung ab»

solut nicht zu erzielen war, wnrden die Ver»

Handlungen wiederum abgebrochen. Am
Donnerstag waren die Arbeitgeber erneut
bereit zu verhandeln, da sie es doch nicht auf
die Entscheidung der britischen Behörde cm«

kommen lassen wollten. Jn dieser Verhand»
Inng wurde nun das folgende Abkommen ge»
troffen:

„Die AngeZtelltenverbü^e werden als be»
ivufene Vertretung der' Anaestelltenschaft emer»

«nnt.

Die Verordnungen vom 23. Dezember 1818

lÄngestelltenausschüsse) und vom 24. Januar
1918 (WiMreinstellung der Kriegsteilnehmer)
werden ausdrücklich ohne Vorbehalt für verbind»

lich erklärt.
Bei Kündigungen ist auf Antrag des Ange»

stellten der Angestelltenausschich unter beider-

fertiger Darlegung des Tatll^tamdeS zu hören,
undeschadet des EirtscheidungsrechteS des Arbeit¬

gebers.
Die Anerkennung der Anaestelltenveckände

schließt es aus, daß einem Angestellten wegen

seiner Zugehörigkeit zu einer Orgamsation ge¬

kündigt wird. Bei auftauchenden Meinungs»
Verschiedenheiten über die Gründe einer Kündi¬

gung ist von den AnMtelVenvrgamisationen zu»

nächst mit den, zuftöndigen Arbeitgeberverbänden,
gegebenenfalls in zweiter Linie mit der Bereini¬

gung Kölner Arbeitgeberverbände zu verhandeln.
Für die Regelung der Arbeitszeit gelten die

neuen gesetzlichen Vorschriften. V«schlechterun-
gen der jetzt bestehendem Arbeitszeit dürfen jedpch
nicht eintreten,.

Angestelltem die vor dem 1. April eines

Jahres eintreten ftnd, wird im ersten Dienst¬
jahr ohne Kürzung der Bezüge ein Urlaub von

mindestens fechs Arbeitstagen gewährt. Eine

Steigerung des Urlaubs erfolgt bis gu drei

Wochen. Einzelheiten werden von der Schieds¬
kommission ausgearbeitet.

Dre Frage der Bezahlung des Gehaltes in

KrMkhenssällen wird einer besonderen sach¬
kundigen Kommission zur Formulierung über»

tragen.
Die Regelung des Mindesteinkommens soll

aus der Grundlage von prozentualen Zuschlagen
zu dem EirrKmmen des Monats Juli 1S14 er»

folgen. Die Grundsätze fsllen bis znm end¬

gültigen Abschluß eines Tarifvertrages gelten.
Das Monatseinkommen des Juli 1914 wird

errechnet durch zwWfmal Monatseinkommen

Juli 1814 plus regelmäßiger WeihnachtSgrati»
fiZation pluS aller forrstigem JcchoeSbezüge (auch
Kindergelder) dividiert durch 12.

Die prozentualen, Zuschlüge sind folgende:
bis 1«« MZ. 200 Proz., MndeAeimrommen: ver¬

heiratete nrännliche 25« Mk., ledige mönnRche
2S5 Mk., weibliche A» MK; 101 bis 126 Mk.

17S Proz., Mindesteinkommen S00 Mk.z 12S bis

ISO Mk. 150 Proz., Mndefteinkommen 343,76 MZ.;
161 bis 200 Mk. IS« Proz., Mindesteinkommen
376 Mr.; 201 bis 25« MZ. 95 Proz., Mndeftein»
kommen, 44« Mk.; 261 «S Sl» Mk. 8« Proz.,
Mndesteinkcmrmen 497,50 MZ.; S01 bis 861 MI.

85 Proz., Mindesteinkommen 64« MZ.; S61 bis

4«S Mk. 66 Proz., Mndefteinkommen 579,15 MZ.;
401 bis 4SV Mk. 46 Proz., Mindesteinkommen
SS« Mk.; 461 «S 600 tMZ. 4« Pccoz.. Mindestein»
kommen SS2M MZ.

Die Festsetzung der Mindestgehälter an

männliche und weiWche Angestellte, welche das

20. Lebensjahr noch mcht rwllendet haben, erfolgt
durch die eingefetzte SchiedSkmmisswn.

Die Gewährung von Mindesteinkommen an

Angestellte, welche im Juli 1814 ein Einkmnmen

von mehr »lS 60« MZ. bezog«, haben, bleibt

freier Vereinbarung «zubehalten.
Die Werkmeister werden hmsichtlich drr Tr»

höhumg ihres Einkommens wie dte übrigen An»

gestellten behandelt.
DaS Mindesteinkommen ber höheren Ein¬

kommenstufen wird stets dem HSchMnZommen
der vorhergehenden Stufe Keichgeftellt.

Die Hereindcrrung gilt rückwirkend ab

1. März. "Das Mindefieinkommen wird w

gleichen ntonatlichen Teilbeträgen gezahlt. Jn
dem zu gewahrenden Einkommen sind alle Be¬

züge der Angeftellten, insbesondere auch Grati¬

fikationen, Produktionsprämien, Remunerationen

und Kindergelder eingeschlossen.
In" das Julieinkommen 1814, fowie in daS

Jahre^nkommen 1818 dürfen Bezahlungen! an

Uebeiftumden, sowie Entschädigungen, welche als

Entlohnung für Nelberftundett gegeben wurden,

nicht eingerechnet werden.

Die Regelung der zukünftigen Stellung und
der gesamten Entlohnung der Stunden», Tage»
und Wochenlohnempfänger foll durch die

Schiedskommission erfolgen!. Auf diejenigen vor»

bezeichneten Personen, welche bisher schon Teue»

rungSzulagen erhalten Habens finden die Ein»

Knnmenssatze und Wirtschaftsbeihilfen sinngemäß

Für solche Angestellte, die im IM 1914

nicht im Dienst ihrer jetzigen Firma standen,
gelten die Bcrechnungsgrundlagen, welche sich für
Angestellte glsicher Vorbildung und gleicher Be»

schüftigungsart ergeben. Die Aufteilung der

nach obigen Grundsätzen sich ergebenden künfti»
gen Bezüge der Angestellten und sonstigen
Nebenleiistungen werden von den Arbeitgebern
vorgenommen. Beschwerden der Angestellten
gegen die Berechnungen, können durch die Be»

aMenuuSschüsse dargebracht werden.

Der Mindestsatz der Teuerungszulage (Wird»
schastsbeihÄsse) beträgt ffür ledige Angestellte
50« MZ., verheiratete «00 Mk., außerdem für
jedes Kind unter 18 Fahren ohne eigenes Ein»

kommen 60 Mk.

Diese TeuerringSzulflgen erhöhen sich um die

Differenz zwischen dem im Kalenderjahr 181S

tatsächlich gezahlten Einkommen und dem Soll»

cnnkommen, welches sich für diese Zeit unter An»

Wendung «biger Grundsätze über die Berechnung
von Mindestgehältern ergeben würde. Es sollen
jedoch die Höchstsätze für ledige Angestellte
«00 M!., verheiratete 1100 Mk. und emßerdem
für jedes Kind unter 18 Fahren ohne eigenes
Einkommen, 100 Mk. nicht überschritten werden.

Diese Teuerungszulage erhalten olle die¬

jenigen Angestellten, welche am 1. März 1919 Sei

einer der beteiligten Firmen in Beschäftigung
gestanden haben.

Alle nach dem 1. MSrz 1919 gezahlten b«

sonderen Teuerungszulagen, sowie alle unter

dem Vorbehalt der Anrechnung aus diese Teue»

rungSzulage seit dem 1. Januar 1919 gezahlte«.
Zulagen finden Anreckmung. In wekhem Um»

fange früher gewährte besondere Teuerunyszri»
lagen Anrechnung finden, bleibt der Verein»

barung zwischen Arbeitgeber und Angestellten»!
auSschufz vorlbehrrltenl.

Günstigere Gehälter und die Rechnung?»
grundlogen zur Bemefstnlg der Gratistkationen,
Tantiemen ufw. werden hierdurch nicht berührt!.
Etwaige FunktionSzulagen bleiben bestehen.

Die Arbeitgeber stnd befugt, während de»

Streiks für jeden Wochentag nicht geleistet« Ar«

beit ein Dreißigstel des Monatsgehaltes in Ab»

zug zu bringen.
MasKegSlungen auS Anlaß dieses Streiks

dürfen nicht stattfinden.
Die Vertreter der Angestellten, weiden fich

dafür einsetzen, dcrsz aus allen Werken die Arbeit

«cm 18. Avvil wieder ausgenommen wird.

Zur Schlichtung etwaiger MeinungSver«.
schiedenheiten bei der Auslegung dieses Abkom»

mrenS wird eine Schiedskommission, bestehend
aus je drei Vertretern der beiden Parteien, ein»

gesetzt. Diese Schiedskommission entscheidet! end«

güWg."
Am Freitag beschloß alsdann eine Ver«

sammlung der Streikenden, das Abkommen

anzunehmen und die Arbeit wieder aufzu»
netzmm.

Der erste Streik der Angestellten KölnS

hat mit einem nennenswerten Erfolg abg«»
schnitten, wenn er auch nicht voll und ganz

befriedigte. Dies war aber nur dadurch
mioglich, daß bliese Angestellten von dem

freien gewerkschaftlichen Geiste voll und gang

erfüllt waren und sich durch nichts von den

Anordnungen der Streikleitung abbringen
ließen. Hoffientlich lernen die Angestellten der

Wrigen Branchen hieraus das Erforderliche
und beseelen die Behandlungen mit ihren
Arbeitgebern nnt demselben Geiste.

Ser Streik der Angestellten im putz«
großhandel.

Die Putzgroßgeschäfte
'

Kölns bilden

eiinen wichtigen Faktor im Kölner Wirt,

schaftsleben. Sie beschäftigen außer einer

großen Reihe gewerblicher Arbeiter und Ar»

beiterinnen ungefähr 1400 LausiMnnische,
Angestellte. Di« Gehalts» unö Ardeitsbödin»

gungen in der Branche lagen noch sehr im

argen. Es wurÄen Gehälter M
im entferntesten im Verhältnis zu, den
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Wesengewinnen stehen, die die Unternehmer
vor, während nnd nach dem Kriege in die

Tasche gesteckt haben. Die Angestellten
drängten auf «ine Regelung und forderten
nebst angemessenen Ausbesserungen der un»

zulänglichen Gehälter die Auszahlung einer

gröheren Wirtschaftsbechilfe. Es kam zu

Verhandlungen mit dem Arbeitgebewerband.
Die Zugeständnisse waren aber derart gering,
dafz unsere Organisatwnsvertreter die Ver»

Handlungen abbrechen muhtem Die Herren
GssMftsinhaber wußten genau, daß die An»

gestellten zum Streik greifen würden unb

ließen es darauf ankommen. Jn einer von

sömÄchen Angestelltem besuchten Versamm»
lung wurde nach einem Referat 'des Kollegen
HirscK gegen wenige Stimmen der Streik

beschlossen. Nach dreitägiger Dauer des

Streiks, der musterhaft durchgeführt wurde,
gaben die GeschMsinhaber klein bei. Sie

gingen wesentlich über ihr erstes Angebot
hinaus und es käm eine Einigung auf fol¬
gender Basis zustande:

„Die am 11. April fwttgefundenen Verhand¬
lungen Mischen dem Vertretern des Verbandes
Kölner Großfirmen einerseits, den Organi-
s^rmsvertretern und den Vertretern der strei¬
kenden Angestellten der Putzfirmen andererseits,
hatten folgendes Ergebnis:

Es werden bezahlt an Lehrlinge: im 1. Jähre
26 MZ., im 2. Jahre 60 MZ., im 3. Jahre 76 Mk.

Im ersten Berufsjahre männliche 160 MZ., weib¬

liche 12S Mk., im zweiten Berufsjahre männ¬

liche 176 Mk.. weibliche 140 Mk., beide Stufen
bis zum vollendeten 2V. Jahre; von 21 bis 26

Jahren männliche 225 Mk., weibliche 170 Mk.,
verheiratete männliche 300 MZ.; nach dem 25.

Lebensjahre männliche 300 Mk., weibliche 250

Mark, verheiratete männliche 375 Mk.

Diese Gehaltssätze sind Mindestsätze "und
werden vom U April ISIS an bezahlt. Der Satz
steht noch nicht fest. Es soll im Gesamtverbande
Kölner Grofzfirmen die Erlaubnis bewirkt

werden, für die Putzbranchen 250 Mk. zu zahlen,
möglich ist jedoch, dafz der Betrag noch auf
24« Mk. herabgesetzt wird.

Ferner wird gezahlt eine einmalige Wirt¬

schaftsbeihilfe in l^facher Höhe des Monatsein¬

kommens bis zur Höhe von 60« Mk. Der Stich¬
tag für die Ermittlung des Monatseinkommens

ift der 31. Dezember 1918. Verheirateten männ¬

lichen Angeftellten wird die Summe von 60« Mk.

auch dann gezahlt, wenn das Dezerirberein-
kommen kleiner als 600 MZ. ist, Höchstgrenze
für die Zahlung der Wirtschaftsbeihilfe ist der

Betrag von 720« Mk. Die WirtschaftsVeihilfe
wird allen denjenigen in Frage kommenden

voll bezahlt, die sich am 1. Januar 1919 min¬

destens ein Jahr bei der betresfenden Firma in

Beschäftigung befanden. Diejenigen, die min¬

destens ?4 Jahr tätig sind, erhalten die Hälfte
der Wirtschaftsbeihilfe, diejenigen, die weniger
als ein halbes Jahr, aber mindestens drei Monate

tätig find, erhalten ein Viertel des vollen Satzes.
Alle seit dem 1. Januar 1919 gegebenen Sonder¬

vergütungen (nicht aber laufende Teuerungszu¬
lagen) können auf die Wirtschaftsbeihilfe ange¬

rechnet werden. Auf Bemessung der Wirtschasts¬
beihilfe für Kriegsteilnehmer ist maßgebend das

, Gehalt deS Wiedereintritts. Die KriogSteilneh-
mer sollen, wo das auf Grund des Gesetzes vom

24. Januar noch nicht erfolgt ist, in ihren Be¬

zügen mit den Dahcimgebliebenen der gleichen
Kategorie mit rrickwirkender Kraft vom Ein¬

trittstage an gleich gestellt werden.

Die Nachzahlung der bei Ausbruch des

Krieges gekürzten Gehälter soll dort, wo es noch
nicht geschehen ist, in dS nächsten Mitglicder.
Versammlung des Arbeitgeberverbandes des

Kölner Großhandels den Mitgliedern des Ver¬

bandes empfohlen werden.

Die Organisationsvertreter verpflichten sich,
ben Streikenden die Arrfnahme 'der Arbeit zum

12. April, vormittags 8 bezw. 8^ Uhr, zu emp¬

fehlen, Maßregelungen oder Entlassungen aus

Anlnß des Streiks dürfen nicht vorgenommen
werden, DeS weiteren dürfen nach den Ab¬

machungen deS Rahmenvertrages Entlassungen

in der Zeit vom 1. Llpvil bisMMlngust 1919

überhaupt nicht erfolgen mit A«Wchme der im

Handelsgesetzbuch vorgesehenen Fälle» die zur so¬
fortigen Entlassung bnechtigen.

Die vorstehenden Abmachungen gelten nicht
für den gesamten Kölner Großhandel, sondern
sind nur besottdere Wmachungen für die . Putz¬
branche."

Am Freitag vor Ostern wurde die Ar¬

beit wieder aufgenommen. Die Angestellten
der Putzbranche konnten bei dieser ersten
großen Lohnbewegung einen schönen Erfolg
für sich buchen, wenn man in Betracht zieht,
daß es sich durchweg um jung organisierte
Kolleginnen lrnd Kollegen handelt. Man

kann sagen, »daß es heute in der Putzbranche
Kölns kein« unorgamsierten Handlungs¬
gehilsen unö Handwngsgehilfinnen mehr
gibt.

Schwerin.
Ein Tarifvertrag für das gesamte Han»

delsgeweube ist hier im April zustande ge¬

kommen. Nachdem durch unsere Ortsgruppe
bereits im Januar mit den Firmen Rudolf
Honig und Nud. Karstadt Sonderab»

machungen getroffen waren, die den Ange¬
stellten dieser Häuser ganz wesentliche Ein»

kommsnsverbessevungen gebracht harten, er»

wachte auch die übrige Angestelltenschast.
Das geschlossene Vorgehen der gewerkschaft»
lich organisierten Angeswlltenschaft in an¬

deren Städten hcNe auch befruchtend auf
die AngestelltenbewsMng in Schwerin ge»
wirkt. Nachdem die kümmerlichen Zuge¬
ständnisse ber Unternehme? ans die Förde»
rnngen der Angestellten jegliche Mtliche Ver»

ständigung ausgeschlossen erscheinen ließen,
beschloß eine am Sonnabend, den 12. April,
in den „Stadthallen" swttgesundene über¬

aus zahlreich besuchte öffentliche Versamm»
lung mit 71ö gegen nnr ganz wenige Stim»

men, am 15. April in den Streik zu treten,
wenn die Forderungen der Angestellten nicht
von der Prinzipalltät bewilligt würden.
Unter dem Druck dieser Versammlung san»
den dann am nächsten Tage, einem Sonntag,
die enMMdenden Verhandlungen Mischen
der Schweriner Kaufmannschaft einerseits
und den Angestelltenverbänden andererseits
statt. Unser Zentralverband war durch die

Kollegen Rüdiger und Schütt-Hcnnbirrg ver¬

treten. Jn langioierigen, ost sehr erregten
Auseinandersetzungen ist es dann zu einer

friedlichen Vereinbarung gekommen, indem
die Unternehmer Schritt mn Schritt von

ihrem ursprünglichen Standpunkt zurück¬
treten mußten. Nachstelzend seien die wich¬
tigsten Punkte des abgeschlossenen Tarifver»
träges wiedergegeben:

1. Mindestgehälter.
I. Lehrlinge:

im erstcn Jahre 40 Mk. monatlich, im zweiten
Fahre 60 MZ. monatlich, im dritten Jahre 80 Mk.

monatlich

II. Angestellte mit nicht selbständiger Tätigkeit:

Voraussetzung für nachfolgende Mindest¬
gehälter ist eine dreijährige Lehrzeit oder für die

Vergangenheit eine mindestens dreijährige
Tätigkeit in kaufmännischen Betrieben.

Stenotypistcn, Telephonisten, Negistratoren,
Kontoristen uni> gewöhnliche Buchhalter, zweite
Lageristen, zweite Expedienten! und Verkaufs¬
personal:

s) in Kontoren: unter 18 Jahren 176 Mk.

monatlich, von 18—2« Jahren 200 MZ. monat¬

lich, von 20—22 Fahren 225 Ml. monatlich, von

22—24 Fahren 25« Mk, monatlich, über 24 Jahre
275 Mk. monatlich

d) in Ladengeschäften: unter 13 Jahren

männlich 175 Mk., weiblich 15« MZ. monatlich,
von 18—22 Jahren männlich 200 MZ^ weiblich
175 MZ. monatlich, über 22 Jahre männlich

225 Mk., weiblich 20« Mk. monatlich, über
24 Jahre männlich 25« Mk. monatlich.

Weiteres bleibt Vereinbarungen überlassen.

III. Selbstmidige Tätigkeit in Kontoren:

z. B. erste Buchhalter, erste Kassierer, erste Ex¬
pedienten: unter 24 Jahren 275 Mk. monatlich,
über 24 Jahre 350 MZ. monatlich, über 3« Jahr«
40« Mk. monatlich

Klasse IV ift freier Vereinbarung mit den

Arbeitgebern überlassen.

2. Gehaltserhöhung.
Gehälter, die von diesem Taris nicht berührt

werden, dürfen nicht herabgemindert werden,
sondern müssen bis zur Grenze von 6000 Mk.

eine Erhöhung um 1« Proz. erfahren,.
Bei freier Station werden 10« Mk. monatlich

in Abzug gebracht.

3. Ueberstunden,
soweit sie vom Inhaber verlangt werden und

über die gesetzlich festgelegten hinausgehen, sind

zu vergüten mit dein eineinhalbfachen des auf
daS Gehalt errechneten Stundenlohns, wobei der

Monat mit 2K Arbeitstagen und der Arbeitstag
zu höchstens 8 Stunden zu rechnen ift

4. Arbeitszeit.
Dieselbe darf bei geteilter Arbeitszeit

höchstens 8 Stunden, bei durchgehender Arbeits»

zeit höchstens 7 Stunden täglich betragen

5. § 63 HGB. und § 616 BGB.

sind anzuerkennen und Gegenverträge als un»

gültig zu erklären.

Wenn nun auch der abgeschlossene Toris»
vertrag in vielen Dingen zu wünschen übrig
läßt und mancherlei Wünsche unerfüllt ge»

lassen hat, fo darf doch nicht verkannt wer»

den, daß er den schlechtbezahltesten Ange»

stellten nicht zu unterschätzende Vorteile gc»

bracht hat. Ausgabe der Kolleginnen und

Kollegen wirb es nun sein, die Köpfe der

Angestellten weiter zn revolutionieren unö

sie organisieren im Zentralverband 'der Hnnd-
lunsssgchilssn. Nun 'darin wird es gelingen,
die jetzigen SllMächen des Tarifs bei der

ersten Gelegenheit voll und ganz zu be¬

seitigen.

FKlS dem Aensealverband

Augsburg. Es diene den Mitgliedern zur

Kenntnis, daß Misere Kollegin, Fräulein Maria

Schmid, Lagerhalterin, am Samstag, den 24. Mai

1919, gestorben ist. Ehre ihrem Andenken!

Berlin. Unseren Mitgliedern zur gefl.
Kenntnisnahme, daß in der Putz-Engros»
brauche, der Strickgarn-, Triko»

tagenbranche, der Kurz- und Sp i tz en-

brnnche, Tarifverträge abgeschlossen und ge¬

druckt im Ortsburcau zu erhalten find.

Ortsbeamker für Erfurt.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum s o »

fortigen Antritt eincn tüchtigen Ortsbeamten.

Derselbe muß rednerisch, organisatorisch und agi¬

tatorisch befähigt sein und die Handlungsgehilfen¬

bewegung genau kennen^ Kollegen, die min¬

destens 3 Fahre Verbandsmitglied sind, wollen

ihre Bewerbung unter Angabe der bisherigen

VerbandstätigZrit bis zum 21. Juni 1919 mit der

Aufschrift „Bewerbung" an die untenstehende

Adresse einreichen. Gehalt nach Vereinbarung.

Zcntraluerbaild der Handlungsgehilfen.
W. Bosse, Erfurt, Am gelben Gut 26.

Ortsbeamterfür Essen-Ruhrgeftkcht.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum so¬

fortigen Antritt einen tüchtigen Agitations¬
beamten. Derselbe mutz rednerisch, organisatorisch
und agitatorisch besonders befähigt sein und die

Handlungsgohilfenbewegung gründlich kennen.

Nur erste Kräfte Mollen sich melden, Gehalt

nach Vereinbarung. Bewerbungtschreibcn sind
mit der Aufschrist: „Bewerbung" bis 21. Juni

zu richten an:

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Ortsgruppe Essen-Nuhr, Stceler Str. 17,



146 HandluttssZchilfen-Zeitung

>.-'^.--.7.,/, ......
,

Nr. !2 — 1919

Asber Re Bsinebsrsis.
ileSersichi.

In Nr. 10 unserer „Handlungsgehilfen-
Zeitung" haben wir eine grundsätzliche Dar»

legung über das Rätesystcm gebracht. Heute

geben wir im Nachstehenden
1. einen Auszug aus dem Gesetzentwurf

über die Betriebsräte:
2. eine Kritik dieses Entwurfes von

S. Aufhäuser:
3. einen privaten Gesetzentwurf, der von

einem Kollegen ausgearbeitet ist, und der sich

dadurch auszeichnet, daß er den Betriebsräten

weitergehende Befugnisse verleihen will als

der amtliche Entwurf:
4. die von der Vorständekonferenz, der

freien Gewerkschaften entworfenen Richtlinien
über die Aufgaben der Betriebsräte (siehe den

Artikel „Gewerkschaften und Betriebsräte").
5. einen Aufsatz von W. Radios über

Betriebsräte.

Der smilichs GssetzeniBurf über

Sie BeirieSsmis.
Am IS. Mai fand im Neichsarbeits»

Ministerium eine Konferenz von Vertretern

der Angestellten, Arbeiter und Unternehmer
statt, der ein Gesetzentwurf über die Be»

triebsräte vorgelegt worden ist.
Der Gesetzentwurf bringt nicht viel

Neues. Er ist im wesentlichen nur eine Neu»

regelung der bisher bestehenden Angestellten»
und Arbeiterausschüsse. Die Befugnisse der

Betriebsräte sollen sein:
8 12.

Der Betriebsrat wählt ans feiner Mitte

nrit einfacher Stimmenmehrheit einen Obmann,

einen Obmann-Stellvertreter und einen Schrift¬
führer. Hat ber Betriebsrat Mitglieder sowohl
aus der Gruppe der Arbeiter sowie aus der der

Angestellten, so dürfen Obmann und Obmann-

Stellvertreter nicht dcr gleichen Gruppe ange¬

hören.
Der Obmann vertritt dem Betriebsrat

gegenüber dem Arbeitgeber und gegenüber dem

Schlichtungsausschuß.

8 13.

Hat der Betriebsrat mehr als drei Mit¬

glieder, so ist ein Betriebsausschuß zu bilden,
der aus dem Obmann, dem Obmann-Stellver¬

treter und den gemäsz Z 22 bestellten Ver¬

träuenspersonen besteht. Hat der Betriebsrat

drei Mitglieder, so bildet er mit den, gemäß Z 22

bestellten Vertrauenspersonen den Betriebsaus,

schuß. Der Obmann und der Obmann-Stellver¬

treter des Betriebsrates üben diese Aemter auch
im Betriebsausschuß aus.

8 14.

Ein Betriebsrat ist nicht zu errichten, oder

ein bestehender Betriebsrat ift aufzulösen!, wenn

auf Grund eines für allgemein verbindlich er¬

klärten Tarifvertrages eine andere Vertretung
der Arbeitnehmer des Betriebes besteht oder er¬

richtet wird. Diese Vertretung hat mindestens
die gleichen Aufgaben und Befugnisse wie der
Betriebsrat.

Z IL.

Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die wirt¬

schaftlichen Interessen der Arbeitnehmer des Be¬

triebes dem Arbeitgeber gegenüber wahrzu¬
nehmen und nach Matzgabe der folgenden Be¬

stimmungen den Arbeitgeber in der Erfüllung
der Betriobszwccke zu unterstützen. Er hat:

1. darüber zu wachen, daß in dem Betriebe

die zugunsten der Arbeitnehmer- gegebenen ge¬

setzlichen Vorschriften und diej maßgebenden
Tarifverträge durchgeführt werden,

2. soweit eine tarifliche Regelung nicht be¬

steht, im Einvernehmen mit den beteiligten wirt¬

schaftlichen Vereinigungen der Arbeiwehmer bei

der Regelung der Löhne und sonstigen Arbeits-

verhältnissen, namentlich auch Sei Festsetzung
der AkZord» und Stücklohnsätze, bei der Regelung

des Erholungsurlaubs der Arbeitnehmer und bei

der des LehrlurgSwesens im Betriebe mitzu¬
wirken,

3.' die Arbertsordnmrg oder Aenderungen
derselben im Nahmen der gclteltiden Tarifver¬
träge nach Maßgabe des § 19 mit dem Arbeit¬

geber zu vereinbaren;
4. nach Maßgabe der ZZ 2« bis 23 und 33

bei der Einstellung und Entlassung der Arbeit-

irehmer mitzuwirken;
5. das Einvernehmen innerhalb der Arbeiter¬

schaft sowie zwischen ihr und dem Arbeitnehmer

zu fördern;
6. bei Streitigkeiten des Betriebsrates, der

Arbeitnehmerschaft oder einer ihrer Gruppen mit

dem Arbeitgeber, wenn durch Verhandlungen
keine Einigkeit zu erzielen ist, den Schlichtungs¬
ausschuß odcr eine vereinbarte Einigumgs- oder

Schlichtungsftelle anzurufen. und etwaigen
Schiedssprüchen des SchlickMngsausschusses oder

der vereirrbarten SchicdSstelle zur Durchführung

zu verhelfen«,
7. Jn dem Falle, daß erhebliche Teile der

Arbeitnehmerschaft eine Arbeitseinstellung

wünschen, dafür Sorge zu tragen, daß hierüber
eine, den Bestimmungen der beteiligten Arbeit¬

nehmervereinigungen entsprechende ordnungs¬

mäßige und geheime Abstimmung stattfindet, an

der teilzunehmen allen Arbeitnehmern des Be¬

triebes ermöglicht wird, die an dcr geplanten
Arbeitseinstellung teilnehmen sollen;

8. auf die Bekämpfungcher Unfall- und Ge¬

sundheitsgefahren im Betriebe zu achten, die Ge-

werbeaufsichtsbeamten und die sonstigen in Be¬

tracht kommenden' Stellen bei dieser Bekämpfung

durch Anregungen Beratung und Auskunft zu

unterstützen sowie auf die Durchführung der ge¬

werbepolizeilichen Bestimmungen und der Unsall-

verhütungsvorschriften hinzuwirken
S. An der Verwaltung von Betriebswohl»

fahrtscinrichtungen mnzuwirken;
10. den Arbeitgeber bei der Betriebsleitung

durch Rat und Tat zu unterstützen und für einen

möglichst hohen Stand der Arbeitsleistungen zu

sorgen;
11. in den vergesellschchteten Unternehmun¬

gen Vertreter in die zur Leistung oder Ueber¬

wachung der Bewirtschaftung eingesetzten Körper¬
schaften zu entsenden.

8 16.

Zur Erfüllung feiner Aufgabe« hat der Be¬

triebsrat das Recht, vom Arbeitgeber zu ver¬

langen, das; er dem Betriebsausschuß über alle

die Avbeitnchmerverhältnisse berührenden Be¬

triebsvorgänge Ausschluß gibt, soweit dadurch
keine Betriebsgeheimnisse gefährdet werden und

gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.
Insbesondere hat der Arbeitgeber dem Betriebs¬

ausschuß auf Verlangen die Lohnbücher vorzu¬

legen und ihn über den Bestand cm Aufträgen
zu unterrichten.

Die Mitglieder des Betriebsuusschusses sind
r^rpftichtet, über die ihnen seitens des Arbeit¬

gebers gemachten vertraulichen Angaben Still¬

schweigen zu bewahren.
Der Betriebsrat kann verlangen, bci Unfall-

Untersuchungen vom Arbeitgeber hinzugezogen
zu werden.

Der Betriebsrat kann in Betrieben mit über

100 Arbeitnehmern an einem Tage oder mehreren
Tagen der Woche eine regelmäßige Sprechstunde
einrichten, in welcher die Arbeitnehmer Wünsche
und Beschwerden vollbringen können Soll die

Sprechstunde innerhalb der Arbeitszeit liegen, so

ist fie mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren.

Ueber das MWestinmmngsrecht bei Ein¬

stellungen und Entlassungen sagt der Ent¬

wurf:
8 so.

Wenn Neueinftellumgen und Entlassungen
von Arbeitnehmern' durch Erweiterung, Ein¬

schränkung oder Stillegung des Betriebes oder

durch Einführung neuer Techniken oder neuer

Betriebs- und Arbeitsmethoden erforderlich
werden, hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über

Art und Umfang der Einstellungen oder Ent¬

lassungen zu hören.

8 21.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, von jede«
Einstellung eines Arbeitnehmers und vor AuS»

spruch der Kündigung von jeder Entlassung eine?

solchen, dem Betriebsrat Kenntnis zu geben.
Dies gilt nicht bei Einstellungen und Entlassun»
gen, die auf einer gesetzlichen oder tarisvertrag»
lichen oder durch Schiedsspruch einer gesetzlich an«!

erkannten Schlichtungsstelle auferlegten Wer»

pslichtung 'beruhen und bei Entlassungen auS

einem wichtigen Grunde, der nach dem Gesetze
zur Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Ein»

Haltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Auch
im letzteren Falle soll der Arbeitgeber den Be»

riebsrat vor der Entlassung hören.
Gegen jede Einstellung, von der gemäß Ms. 1'

dem Betriebsrat, Kenntnis zu geben ist, kann

dieser binnen S Tagen Einspruch erheben, wenn

wichtige 'berechtigte Interessen des Betriebes oder

der Arbeitnehrnerschaft 'des Betriebes dadurch
verletzt werden Die politische, militärische, ton»

fessionelle oder gewerkschaftliche Betätigung eines

Arbeitnehmers oder eine Zugehörigkeit oder

NichtzugehörigZeit zu einem politischen oder kon»

fessioncllcn oder beruflichen Verein darf keinen

Grund zur Erhebung des Einspruchs abgeben.

8 22.

Zur Entgegennahme. von Mitteilungen deS

Arbeitgebers über die für die Einstellung maß»
gebenden Gründe und zu deren Prüfung hat der

Betriebsrat für die Dauer eines Jahres eine

Vertrauensperson, und zwar, soweit es sich um

die Einstellung von Arbeitern handelt, einen Ar¬

beiter, soweit es sich um solche von Angestellten
handelt, einen Angestellten, sowie für den Fall
der Behinderung je einen Stellvertreter,zu be»

stellen. Die, Vertrauensperson braucht nicht Mit»

glied des Betriebsrates zu sein, sie soll minde»

stens LS Jahre, alt fein und dem Betrieb seit
mindestens 3 Jahren, oder bei kürzerem Be¬

stehen des Betriebes, seit seiner Gründung an»

gehören. Bei der Beschlußfassung über Erhebung
eines Einspruches hat die Vertrauensperson Sitz
und Stimme im Betriebsrat. Die Vertrauens-

Person ift verpflichtet, über die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben Stillschweigen zu bewahren. Ver¬

letzt sie diese Pflicht oder mißbraucht sie ihr Amt

in anderer Wcise, so kann der Arbeitgeber die

Bestellung einer anderen Vertrauensperson vcr»

langen. Erlischt das Amt der Vertrauensperson
durch Zeitablauf, fo kann dcr Betriebsrat die

gleiche Person von neuem bestellen.

8 23.

Gegen jede Kündigung, von der gemäß § 21

dem Betriebsrat Kenntnis zu geben ist, kann

dieser binnen S Tagen Widerspruch erheben, wenn

er der Ansicht ist, daß wichtige Gründe der Ent¬

lassung als gegen die berechtigten Interessen deS

Betriebes oder der Arbcitnehmerschast des Be¬

triebes verstoßen oder als eine nicht durch di«

Verhältnisse des Betriebes, insbesondere einem

der Fälle des 8 2V bedingte unbillige Härte gegen
den betroffenen Arbeitnehmer erscheinen lassen.

Die Gründe für den Einspruch gegen eine

Einstellung und für den Widerspruch gegen eine

Kündigung und das Beweismaterial sind beim

Betriebsrat bei den Verhandlungen mit dem Ar¬

beitgeber zum Vortrog zu bringen. Wird bei

den Verhandlungen eure Einigung nicht erzielt»
so kann der Betriebsrat binnen 3 Tagen nach
Beendigung der Verhandlungen den zuständigen
Schlichtungsausschuß anrufen. Der Widerspruch

gegen die Kündigung und die Anrufung deS

Schlichtungsausschusses. wegen dcr Kündigung

haben keine aufschiebeirde Wirkung. Im Falle
des Einspruches gegen eine Einstellung ift dem

Schlichtungsausschuß Ue Stellungnahme des Be»

triebsrates mitzuteilen.

8 24.

Der Schlichtungsausschuß entscheidet end»

gültig mit bindender Kraft, Entscheidet er dahin,

daß der Einspruch gegen die Einstellung berechtigt

ist, so hat der Arbeitgeber den Eingestellten zum

nächsten vertragsmäßig zulässigen Zeitpunkte zu

entlassen. Entscheidet er dahin, daß der Wider»

spruch gegen die Kündigung berechtigt ist, fo gilt
die Kündigung als von seiten des Arbeitgeber?

zurückgenommen. Der Arbeitgeber ift verpflichtet.
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den Dietrstvertrag mit dem Arbcitnehmer unter

den früheren Bedingungen zu erneuern und ihm,

falls inzwischen die Entlassung ersolgt wnr, den

in der Zeit zwischen der Entlassung und der

Wiedercin stcllung erlittenen Schaden zu ersetzen.
Der Entlassene hat sich nach der Entscheidung des

Schlichtungsausschusses unverzüglich darüber zu

erklären, od er den Dienstvertrag erneuern will.

Verzichter er darauf, so ist ihm nur der in der

Zeit zwifchen der Entlassung und der Entschei¬

dung des Schlichtungsausschusses erlittene Schu¬
hen zu ersetzen.

In ber Konferenz am 13. Mai wurde

von einem Vertreter der christlichen Gewerk¬

schaften bemängelt, daß diese Befugnisse der

Betriebsräte Kiel zu kümmerliche feien. Die¬

selben Ausführungen machte namens der Ar¬

beitsgemeinschaft freier Angestelltenverbünde
unser Kollege Lange. Auch andere Vertreter

der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬
verbände brachten dies zum Ausdruck. Die

Generalkommifsion der Gewerkschaften ließ
jedoch durch ihren Vertreter Jansson er¬

klären, daß der Entwurf in dieser Hinsicht
„völlig Msreichend" fei. Der in der Konfe¬
renz anwesende Vertreter des Geilverkschafts-
bundes kausmännischer Angestelltenverbände
Herr Thiel, sprach sich zu dieser Frage
nicht aus, brachte aber seine Unzufriedenheit
mit dem folgenden Z 18 des Gesetzentwurfs
zum Ausdruck:

.§ 18. .

Besteht ein Betriebsrat aus Arbeitern und

Angestellten, so bilden die Arbeiter und Ange¬
ftellten je eine Gruppe. Jn Angelegenheiten, die

lediglich die Arbeitcr betreffen, ift die Arbeiter-

grupve, in folchen, die lediglich die Angestellten
betreffen, die Angcstelltengruppe ausschließlich zu¬

ständig.
Besteht neben Abteilungsbetriebsräten oder

Einzclbetriebsräten ein Gcfamtbetriebsrat, so
stelzen ersteren die Obliegenheiten und Befugnisse
der Betriebsräte nur hinsichtlich der Betriebs¬

abteilungen oder Einzelbetriebe zu, die sie ver¬

treten. Dcr, Gesamtbetriechsrat ift für die ge¬

meinsamen Ängelegenheite« mehrerer Betriebs¬

abteilungen und Einzelbetriebe und sür die An¬

gelegenheiten des Gesamtbetriebes oder Unter¬

nehmens zuständig.

Herrn Thiel paßt es nicht, wenn Ar¬

beiter und Angestellte zum gemeinsamen Vor¬

teil zusammen arbeiten. Er wünscht eine noch
weitergehende Trennung zwischen Angestell»
ten und Arbeitern, als sie der GesetzenÄourf
vorsieht.

^

KrZiit dss GsfetzsniVurfs über

BsirSebsräis.
Seit Ausbruch der Revolution haben

eine Reihe größerer Arbeitskämpfe stattge¬
funden, deren Ziel daraus gerichtet war, den

Arbeitnehmern eine unmittelbare Einfluß¬
nahme aus die Gestaltung ihrer Arbeitsver¬

hältnisse, auf die Kontrolle der Produktion
und die Gestaltung ihrer Arbeitsverhält¬
nifse, auf die Kontrolle der Produktion
und die Bestimmung der Produktionsweise
zu gewährleisten. Bei deu ArbeÄer'n hatte sich
dieses Bestreben gelegentlich der General¬

streiks in Mitteldeutschland und Berlin zu

der Forderung nach Arbeiterräten verdichtet,
während die Angestcllten im besonderen 'das

Mtbestimmungsrecht der Betriebsausschnsse
verlangten. Die Regierung HKt in einer Er¬

klärung vom 8. März und einem Kabinett»

bcschluß vom 5. April die Anerkennung der

Arbeiterräte und deren Verankerung tn der

Versassung angekündigt. Darüber hinaus
wurde den Angestellten «N einem Schreiben
vonl 10. April das Mitbestimmungsrecht bei

Einstellungen. Kündigungen und Entlassun¬

gen versprochen. Es hat sich also ursprüng¬
lich um zwei Fragen gehandelt: 1. die Gewäh¬

rung des MitbestimmungZrechtes in den

Fragen des Arbeßtsverhältnifses an die An¬

gestellten- und ArbeiteM'Usschüsse, 2. um die

Mitbestimmung der Arbeiterräte: in der Pro¬
duktion.

Das Neichsarbeitsministerium hat nun

den Vorentwurf eincs Gesetzes iibcr Betriebs¬

räte ausgearbeitet, der am 15. Mai Gegen¬
stand der Besprechung mit Vertretern der

Arbeitgeber- und der Arbeitn^hmerverbände
gewesen ist und anscheinend die beiden er¬

wähnten Gebiete erfassen s«ll. Es ist geplant,
in allen Betrieben, in dencn in der Regel
mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt wer»

d?m, Betriebsräte zu errichten. Sind unter

den Arbcktnehinern sowohl Arbeiier wie An>

gestellte vorhanden, so müssen beide Gruppen
im Betriebsrat vertreten sein, dessen Mit»

gliederzahl je nlech der Größe des Betriebes

zwischen 3 und LS schwankt. Die Angestelltim
und, die Arbeiter wählen getrennt und ihre
Vertreter im Betriebsrat können auch in

Altgelegenheiten, die nu? eine G'Mppe be¬

treffen, getrennt tagen bzw. entscheiden.
Die Errichtung eines gemeinschaftlichen

Betriebsrates für Arbeiter und Angestellte
bedeutet eine grundlegende Umwälzung des

bisherigen Arbeitsrechts, die im Prinzip dem

von uns vertretenen Gedanken der allge¬
meinen Arbeitirehmerfolidarität und des ein»

heitlichen Jnteressenstandpunktes von Ange-
stellten und Arbeitern entspricht. Insbeson¬
dere kann bei der Regelung der wirtschaft»
lichen Betriebsfragen sür Kops» und Hand-
arbÄer nur das eine gemeinsam? Interesse
bestehen, für einen möglichst hohen stand der

Produktion zu sorgen. Bei der Entscheidiing
aller die Produktion betreffenden Fragen
werden sich Angestellte und Arbeiter gegen»

feitig in glücklicher Weise ergänzen können

unö müssen. Ebenfo dürfte die Zusammen¬
arbeit in den allgemeinen sozialen Fragen
keine SckMerigkeAen bieten. Sobald es sich
aber um Sonderfrcmen der Angestellten oder

Arbeiter handelt, oder einx gesonderte Be»

Handlung notwendig ist, wie z. B. in der

Lohnfrüge, sollen, wie schon erwähnt, getrennte
Beratungskörper vorgesehen sein. Die Ar»

beitsgemeinschaft freier AngesKllbenderbände
hat vorgeschlagen, für diese getrennten Vsr-

handlungen noch ein festeres Fundament zu

schaffen. Die Angestellten- und die Arbciter-

gruppe soll nach der Forderung der A. f. A.

das Recht haben, sich für die getrennte Be¬

ratung um die Zahl ihrer Mitgliedser zu ver»

doppelt!.
Bsi der praktischen Durchführung deS

Mijtbestimmungsrechts bei Einstellungen und

Kündigungen wird zunächst die Prüfung
ebenfalls in den Sondergrupven zu erfolgen

haben. Nach diesein Vorschlag lassen sich
also die besonderen Bedürfnisse der Auge»
stellten in ausreichender WeiiK berücksichtigen,
ohne daß deshalb der große Grundgedanke
des gcnieinsckzaftMen Betriebsrates aufge¬

geben zu werden braucht. Eine solche Re¬

gelung würde auch unserem zu den Arbeits»

kammern stets eingenommenen Standpunkt

mtsprechen. Auch dort waren allgemeine
Kammern für Aroeiter und Angestellte vor¬

gesehen, während die spezivifragen der An¬

gestellten in besonderen Unterabteilungen ent¬

schieden werden sollten. Eine endgültige
Stellungnahme wird sich aber erst finden

lassen, wenn das Schicksal der biSlprigen Ar-

beiterräte in der kommenden Gesetzgebung
einwandfrei geklärt ist. Sollte es dabei

bleiben, daß die neuen Betriebsräte sowok!

als Ablösung für dis Angestelltenausschiisje
mit ihren sozialen Aufgaben, lvie auch sür die

Nrbeiterräte niit ihren wirrsckmftlichen Auf»

gaben bestimmt sind, dann könnte auf keinen

Fall mlf oin?u gemeinschaftlichen Betriebsrat
verzichtet werdcn.

Die fiir die Errichtung des Betriebs¬
rates vorgeschric!«,!« Mudcstzahl vou 2g Be-

schästigten wird von uns als zu hoch erachtet
und wir haben den Gegenvorschlag von 10

Pcrsomm gemacht. Dieser Voi-schlng ent¬

spricht auch der Regelung, wie sie jetzt in

Oesterreich getrofflen wird und wird den

Verhältnissen W dcn kleinen Betrieben gerecht.
Bei Betrieben bis zu 10 Angestellten könnte

mnu sich auch mit einem Betriebsrat von 3

Mitgliedern begnügen, dagegen wär,« di>e

Zahl in ollen größeren Betiieben auf iniin-

destens S zu erhöhen. Deni Vorschlag, daß
bei gemischt zusammengesetzten Betriebsräten
dic Gruppen der Angestellten und Arbeiter

ihrem zurzeit der Wahl bestehenden Zahlen-
Verhältnis entsprechend vertreten sein müssen,
kann unter der Voraussetzung zugestimmt
wenden, daß uuter cMm Umständen jeder
Gruppe je nach der Größe des Betriebsrates

eiue Mindeslzahl von Vertretern zugebilligt
wird. Es entspricht weiter einem bisher bei

den Angestelltenausschiissen empfundenen Be»

dürfnis, wenn in Betrieben mit sebständigen
Abteilungen besondere Abteilungsräte ge¬

bildet werden können. Wir sind aber nicht
damit einverstanden, daß die Bildung solcher
Abteilungsrate von der ZuWnmung des Ar¬

beitgebers abhängig geniacht wcrden soll.

Als durchaus korrekturbedürftig betrach¬
ten wir die im Entwurf vorgesehenen Wahl¬
bestimmungen. Zii nächst erscheint uns eine

Amtsveriode von zwei Fahnen als viel zu

lang; sie sollte, von Ausnahmen abgesehen,
im Höchstfall ein Jahr betragen. Die Fest¬
legung des Lebensalters fiir das «ktive

Wahlrecht auf zwanzig Jahre wäre unan¬

nehmbar, weil damit die Mksse der fugend»
lichen> insbesondere der weichlichen kaufniän¬
nischen Angestellten entrechtet würde. Ebenso
lehnen wir da? vorgeschlagene Wählbarkeits¬
alter bon 24 Fohren ab, nachdem bereits in

der Verordnung vom 23. Dezember 191L das

passive Wahlrecht mit 20 Jahren gewährt
worden war. Es erscheint Wohl nicht an¬

gängig, ün dem neuen Gesetz Verschlechte»
rungen vorzunehmen.

Als abwegig möchten wir es weiterhin
bezeichnen, wenn vorgesehen ist, daß die Ver»

trctung des Betriebsrates vor dem Schlich»
tungsausschuß nur durch den Obmann oder

seinen Stellvertreter ersolqen darf. Es muß
Sache des Betriebsrates fcim. von Fall zu Fall
selbst darüber zu entscheiden, wen er mit

seiner Vertretung betraut.

Wir lzalton es sür notwendig, daß der Be»

triebsrut iu seiner Zusammensetzung die er»

forderliche Beweglichst hat. Betriebsräte

oder Mitglieder derselben, die das Vertrauen

ihrer Wähler nicht inehr genießen, müssen
ohne allzu große Schwierigkeit beseitigt
ivecöen tonnen. Wenn im 8 W bestimmt ist,
daß in einer Betriebsoersammlung durch
MißtrauenKvoiZim mit einer Mebrheit von

mchr als die Hälfte der anwesenden Wahl»
berechtigten ein Betriebsrat abgesetzt werden

ken',!!. so tonnte dieser Regelung znaiestimmt
werden. -Wenn aber weiter im Z M fiir die

Beseiiiguna «nes einzelnen Beiriebsratsmit»

glicdes dies Mißtreucnswtum eine Zwei»
drittsHzk'Krlicit «rforderlich macht, so li'egt
darin ein Widerspruch. Anch für diese!? Fall
muß die absolute Mehrheiz der abgcaebenen
Stimmen ols ausreichend nugeZich-.'n werden.

Für die Zusammensetzung der Betriebsver¬

sammlungen ist bestimmt, daß sie sich nnr

aus den wahlberechtigten Angestellten zusam¬
mensetzen darf. D.nn:t würden Wiederum die

jugendlichen Angestellten von der Beratung

ihrer eigenen Angelegenheiten ausgeschaltet
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Versen. Wir halten eS für selbswerständlich,
daß sich die Betriebsversammw.no/en aus der

gesamten Belegschaft zusammensetzen müssen.

Der Gesetzentwurf über die Betriebs»

räte muß aber vor allem deshalb unseren
Widerspruch herausfordern, WM der dkrin

gezeichnete Aufgabentreis keineswegs unseren
Erwartungen entspricht. Wenn die Betriebs»

räte nach Auffassung der Regierung künftig
die Angestelltenausschüsse und gleichzeitig auch
die Arbeiterräte ersetzen sollen, dann müßte
ihnen zum mindesten auch der entsprechende
Einfluß auf die Produktion und die Produk»
tionswgise eingeräumt werden. Eine der»

artige Regelung wäre auch keineswegs als

Novum zu betrachten, denn das Provisorium
das im März gelegentlich des dortigen Gene»

ralstreüks für den mitteldeutschen Bergbau
geschaffen worden war, enthielt bereits fol¬
gende Dienstanweisung für die Betriebsräte:

„Der Betriebsrat! hat das Recht der Ein.

sichtnahme in alle Betriebsvorgänge, soweit
dadurch keine Betriebsgeheimnisse gefährdet
werden. Er sorgt mit der Betriebsleitung für
einen nwglichst hohen Stand der Produktion.
Die Betriebsleitung teilt im Einvernehmen
mit dem Betriebsräte jedem Mitgliede des»

selben bestimmte Arbeitsgebiete zu. . . . Drei
vom Betriebsrate . . . bestimmten Personen
. .. ist auf Wunsch Einblick in alle wirtschaft»
lichen Vorgänge des Betriebes zu gewähren."

Man hätte mindestens erwarten dürfen,
daß die für Mitteldeutschland festgelegten Be»

fugnifse der Betriebsräte in das allgemeine
Gesetz mit übernommen werden würden.

Und es wirkt geradezu wie ein Hohn auf die

Forderungen der Angestellten und Arbeiter,
wenn man ihnen zur Mitwirkung bei der

wirtschaftlichen Betriebsführung folgende
Regennm anbietet:

„Der Betriebsrat hat den Arbeitgeber bei
der Betriebsleitung durch Rat zu unter»

stützen und für einen möglichst hohen Stand
der Arbeitsleistungen zu sorgen."

Die Forderungen der Arbeitnehmer
werden hier genau in das Gegenteil verkehrt,
indem der Betriebsrat den Antreiber für er»

höhle Arbeitsleistungen spielen soll, ohne daß
an der Alleinherrschaft des Unternehmers in
der wirtschaftlicheil und technischen Betriebs»

führung etwas geändert werden soll.
Aber auch die sozialen Aufgaben der Be¬

triebsräte bleiben nach dem Gesetzentwurf
durchaus unzulänglich. Die neuen Bestim»
mungen lehnen sich im wesentlichen vm die

Verordnung vom 23. Dezember 1918 an, die

bekanntlich in recht kautschukartiger Weilse von

einer Mitwirkung in den Arbeits» und, Lohn»
fragen spricht. Neu aufgenommen sind in
dem Entwurf die Vereinbarungen aus der
Berliner Metallindustrie hinsichtlich eines

Mitbestimmungsrechtes bei Einstellung, Kün»

digung und Entlassung. Dabei werden aber

auch all die Mängel mit übernommen, die von

den Angestelltenvertretern schon bei >den da>

maligen Verhandlungen festgenagelt werden

mußten und die sich inzwischen in der Praxis
als unhaltbar erwiesen haben. Das Mitbe¬
stimmungsrecht bei Einstellungen kann nur

dann zur vollen Auswirkung kommen, wenn
der Betriebsrat vor Abschluß des Dienstver
träges sein Veto geltend machen kann; der

Widerspruch gegen beabsichtigte Kündigungen
muß in rechtlicher Hinsicht mit aufschießender
Wirkung erfolgen können. Diese beiden
Voraussetzungen eines wirklichen Miitbesttm-
mungsrechtes sind in dem Gesetzentwurf nicht
zu finden. Es ist weiter die bedauerliche
Tatsache zu verzeichnen, daß die fristlosen
Entlassungen von dem ohnehin nmngelhkften
Mitbestimmungsrecht überhaupt nicht erfaßt
Werden. Es wird lediglich gesagt, der Wr

beitgeber „soll" auch in diesen Fällen den

Betriebsrat vor der Entlassung „hören". Bom

Mitbestiinunungsrecht bei Beförderungen
und Versetzungen ist gleichfalls nicht die Rede.

Diese gairze Regelung bleibt weit hinter den

Vereinbarungen zurück, die bereits "in gichl»
reichen Tarifverträgen (Versicherungsge»
werbe usw.) von den Unternehmern aner»

kannt worden sind.
Der Aufgabenkreis des Betriebsrates

mutz aber auch in eindeutiger Weise fo for»
muliert seün, daß Beschwerden und. sonstige
Angelegenheiten einzelner Angestellter gleich-
falls mit erfaßt werden. Wir erinnern dar»

an, daß in einem Kommentar von Giesberts
über die Befugnisse der jetzigen Angestellten»
ausschüsse gesagt wird:

„Die Mitwirkung des Ausschusses betrifft
nur die Aufstellung der allgemeiiren Grund¬

sätze, die für den Inhalt der einzelnen Ar»

beitsverträge maßgebend setin fallen. Die

Vertretung der Wünsche und Forderungen
einzelner Arbeiter oder Angestellten gehört
nicht zu seiner Znständigkeit."

Obwohl die Unternehmerverbände diese
Fußangel in besonderen Rundschreiben fest¬
gelegt und gegen ihre Betriiebsausschüsse aus¬

genutzt haben, ist nichts geschehen, um in dem

neuen Gesetzentwurf die Rechte der einzelnen
Angestellten und Arbeiter sicbMzustellen.

Wir können es uns versagen, heute auf
die weiteren Einzelheiten des Gesetzentwurfes
einzugehen, denn solange der ganze Aufbau
und die Grundsätze über den Aufgabenkreis
nicht wenigstens den Mindestforderungen der

organisierten Angestellten und Ardeiter ent»

sprechen, ist die Diskufsjion über die näheren
Bestimmungen noch nicht spruchreif. Bisher
ist nur der Name AngestelltenMsschuß in die

viielversprechende Bezeichnung „Betriebsrat"
nmgetauft worden. Ob es der aus den be»

teiligten Arbeitgeber»- und Arbeiwehmerver»
bänden eingesetzten Kommission gelingen wird,
diesen Entwurf zu einem annehmbaren Ge»

setz umzubauen, muß abgewartet werden.

Dre Betriebsräte werden ihren Zweck nur er»

füllen können, wenn ste befugt find, gleich¬
berechtigt an der Regelung der Lohn» und

Arbeitsverhältnisse sowie an der gesamt»
wölrtschaftlichen Entwicklung der Produktion

mitzuwirken. S. Aufhäuser.

Entwurf eines Gesetzes über

Betriebsräte.
(Privater Entwurf eines Kollegen.)

8 U

In allen Betrieben, im denen in der Regel
mindestens 1« Ackeilruehmer (Arbeiter und An-

gestellte) beschäftigt werden, sind Betriebsräte zu

errichten.
Die Betriebe, im denen regelmäßig zu be¬

stimmten Zeiten des Jahres ein vermehrtes Ar»

beitsbedürfniS eintritt, hoben Beriebsrate schon
dann zu errichten, wenn zu diesen Zeiten min¬

destens 1« Arbeitnehmer beschäftigt werden.

Ueber di« Errichtung von Betriebsräten für
Betriebe, die unter 10 Arbeitnehmer beschäfti»

gen, bestimmt § 24 dieses Gesetzes.

8 2.

Arbeitnehmer sind alle Personen ohne Unter,

schied deS Geschlechts und des Alters, die gegen

Gchalt oder Lohn gesellschaftlich notwendige
Arbeit leisten, einschlietzvich der Beamten deS

Reiches, der Gliedstaaten, der Gemeindeverbände

und der Gemeinden.

Nicht als Angestellte im Sinne dieses Ge>

setzet gelten die leitenden Geschäftsführer, die

Generalbevollmächtigten, di« Prokuristen sowie
die sonstigen im Handelsregister oder im Ge»

nossenschaftsregifter eingetragenen Vertreter der

Unternehmung sowie die oberen Beamten deS

Reiches, der Gliedstaaten, der Gemeindeverbände
und der Gemeinden.

8 S.

Befinden sich unter den Arbeitnehmern so»
wohl Arbeiter wie Angestellte, fo muß in dem
Betriebsrat auch die kleinere Gruppe vertreten

sein, wenn sie wenigstens fünf Arbeitnehmer und
ein Zehntel der Belegschaft umfaßt.

8 4.

Die Mtgliederzahl des Betriebsrats wird
durch Beschluß der Betriebsversammlung fest»
gesetzt. Sie soll nicht unter vier und nicht Wer
40 Personen betragen.

8 6-

Ist gemäß 8 3 ein Betriebsrat zu errichten,
der sowohl aus der Gruppe der Arbeiter, wie der
der Angestellten'besteht. so müssen beide Gruppen
ihrem zur Zeit der Anberaumung der Wohl be»

stehenden Zahlenverhältnis innerhalb der Ar»

beitnehmerschaft des Betriebes entsprechend,
mindestens aber durch ein Mitglied vertreten sein.
Die Feststellung des Zahlenverhältnisses erfolgt
durch den Betriebsrat.

8 6.

Gliedert sich ein Betrieb in selbständige M»

teilungen, so kann auf Beschluß der Betriebs»

Versammlung für jede Abteilung oder für ein»

zelne Abteilungen ein besonderer Betriebsrat

gewählt werden. Hat ein Betrieb mehr als S00l)

Arbcitnehmer, so müssen AbteUungSbetriebsröte
gebildet werden.

Die Abteilungsbeitrilebsräte wählen in ge»

heimer Wahl mit eimsacher Stimmenmehrheit
aus ihrer Mitte Vertreter für «inen Gesamtbe»
rriebSvat, der mindestens S und höchstens 40 Mit¬

glieder Hut. Jn dem GesamtbetriebSrnt muß jede
Abteilung durch mindestens 1 Person vertreten

sein. Die Zahl der Angestellten- und Arbeiter»

Vertreter im Gesamtbetriebsrat soll dem Ver»

haltnis entsprechen, in dem die Zahl aller An»

gestellten zu der Zahl aller'Arbeiter des Gesamt¬
betriebes steht. Die Anzahl der dadurch von den

einzelnen AbtellungsbetrieibSräten in den Gesamt»
betriebsrut zu entsendenden Arbeiter» und Auge»
steMenvertreter bestimmt, solange noch kein Ge»

samtbetriebsrat besteht, ein Ausschuß, der aus dem

Betriebsräten zusammengesetzt' ist.
Verliert das Mitglied eines Betriebsrats

seine Mitgliedschaft,«k einem AtteilungsbetriebS»
rat, so scheide!, es auch aus dem Gesamtbetriebs¬
rat aus.

8 ?.

Befinden sich mehrere Betriebe in einer Hand,
und sind sie Bestandteile eines einheitliche«
Unternehmens unter gemeinsamer Oberleitung,
so können sie sich, soweit fie sich innerhalb ein«

Gemeinde oder innerhalb benachbarter Gemein»

den befinden, durch übereinstimmende B«

Müsse der Betriebsversammlungen zu einem

gemeinsamen Betriebsrat zusammenschließen.
Der Zusammenschluß muh erfolgen, wenn unter,

den Betrieben solche sind, in denen nach 8 1

Betriebsrat zu errichten wäre.

Ist ein gemeinsamer Betriebsrat nicht e»

richtet, so kann aus Beschluß der Betriebst«»

sammlung ein Gesamtbetriebsrat errichtest
werden. 8 6 Abs. 2 und 3 sind entsprechend an¬

zuwenden.
Ein GesamtbetriebSrat kann, auf Beschluß

der Betriebsversammlung auch dann errichtet
werden, wenn die Betriebe nicht innerhalb ein«

Gemeinde oder innerhalb benachbarter Gemein»

dem belegen sind. 8 6 Abs. 2 und 3 find ent».

sprechend anzuwenden.

Bei den VerZehrSanstartett des Reiches uns

der Gliedstaaten wird der Gesamtbetriebsrat für
daS gesamte Verkehrsgebiet von der Delegierten«
Versammlung der Betriebsräte der einzelnen
Verkehrsanstalten gewählt.

F 9.

Die Mitglieder des BetriebsräiS werden vm.

de» Arbeitern und Angestellten des Betriebe»

oder der einen sewftändtgen WahlWrpev bilden»

den, BetriebSabteÄung in gemeinsamer Wahl»
Handlung aus ihrer iMAte in unmittelbarer und

gcheimev Wahl nach den Grundsätzen der Vm

bättniswahl auf die Dauer von S Monaten ge»

wählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Gewählten
können jederzeit von der Betriebsversammlung
durch Mehrheitsbeschluß aus dem Betriebsrat
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entfernt und durch einen neuen auf seiner Liste
gewählten Delegierten ersetzt werden

Wahlberechtigt find alle Arbeitnehmer vom

vollendeten 17 Jahre ohne Unterschied des Ge¬

schlechts.
Wählbar sind alle L« Jahre alten Arbeit¬

nehmer.
8 t«.

Der Obmann des Betriebsrats hat spätestens
4 Wochen vor Ablauf der Wahlzeit den Betriebs¬

rat zur Vorbereitung der Wahl mid zur Fassung
der nach Z 4, 6 und 7 erforderlichen und zulässi¬
gen Beschlüsse eine Betriebsversammlung einzu¬
berufen.

Die Betriebsversammlung wählt aus ihrer
Mitte durch einfache EiN'mmenmehrheit einen aus

5 wahlberechtigten Mitgliedern bestehenden
Wählvorstand und eines der Mitglieder zum

Vorsitzenden des Wahlvoxftandes.
Besteht ein Betriebsrat noch nicht, so hat der

im Betrieb am längsten beschäftigte Arbiter

oder Angestellte die erste Betriebsversammlung
einzuberufen.

Die näheren Bestimmungen über dies Wahl-
verfahren trifft der Zentralrat der Republik, der

zu diesem Zweck von dem innerhalb eines Mo¬

nats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf
Grund von Betriebswahlen einzuberufenden all¬

gemeinen deutschen Nätekongrefz neu zu

wählen ist.
Versäumnis von Arbeitszeit infolge der

Wahlen hat keine Minderung der Entlohnung
ader der Gehaltszahlung zur Folge. Dieser
Vorschrift zuwiderlausende Vertragsbestimmun¬
gen sind nichtig.

8 n.

Der Betriebsrat wählt aus feiner Mitte mit

einfacher Stimmenmehrheit einen Obmann,
einen Obmannstcllvertreter und einen Schrift¬
führer. Hat der Betriebsrat Mitglieder sowohl
aus der Gruppe der Arbeiter wie der Ange¬
stellten, so dürfen Obmann und Obmannstellver¬
treter nicht der gleichen Gruppe angehören.

8 12.

Hat der Betriebsrat mehr als 3 Mitglieder,
so kann er aus seiner Mitte Ausschüsse zur Er-

lcichtcrirng seiner Geschäftsführung bilden. Für
die Erfüllung seiner Wlichten bleibt der ganze
Betriebsrat der Betriebsversammlung verant¬

wortlich
8 is. -

Der Betriebsrat hat die Aufgabe:
2) die Betriebsstötten zu erhalten Und die

Produktion im Interesse des arbeitenden Volkes

zu fördern;
b) die Selbstverwaltung der gesamten Ar¬

beiter- und Angestelltemnteressen der Betriebe

und die Kontrolle der gesamten Betriebsführung
einzurichten und durchzufiihren;

c) alle Vorbereitungen für die Sozialisie¬
rung zu trefferr.

8 14.

Im einzelnen haben die Betriebsräte fol¬
gende Aufgaben:

1. Alle Arbeits- und Betriebsordnungen zu¬

sammen mit der Betriebsleitung zu entwerfen,
der Betriebsversammlung zur Beschlußfassung
vorzulegen und sie alsdann zu erlassen.

S. Die Durchführung aller Arbeiterschutzmaß-
nahmen fowie der mit den Gewerkschaften abge¬
schlossenen Tarifverträge oder sonstigen Verein¬

barungen über Gehalts-, Lohn- und Arbeitsver¬

hältnisse zu überwachen.
3. Im übrigen alle Fragen des Arbeitsver-

KageS, insbesondere Lohn, Gehakt, Arbeits¬

zeit, gemeinsam mit der Werksleitung zu

regeln. Jn solchen Streitfällen entscheidet der

Vollzugsrat des ArbeiterrateS, in dessen Bezirk
der Betrieb seinen Sitz hat.

4. Die im Interesse der Arbeiter und Ange¬
ftellten vorzunehmenden Feststellungen und

Untersuchungen, die bisher der Betriebsleitung
oblagen, durchzuführen; die Lehrlinge in ihrer
Ausbildung zu überwachen und ihre Ausbeutung

>u beseitigen.
5. Bestrafungen, Lohnkürzungen unter Auf¬

hebung diese« Rechts für den Arbeitgeber aus.

zusprechen, und zwar dann, wenn einzeln« Ar¬

beiter fich zum Schaden ihrer Mitarbeiter oder

des Betriebes Verfehlungen haben zuschulden
kommen lassen. Ueber Beschwerden gegen die Ent¬

scheidung deS Betriebsrats entscheidet die Be¬

triebsversammlung.
6. Dic Arbeiter und Angeftellten einzu¬

stellen und zu entlassen. Die Betriebsleitung hat
nur die Zahl und die Art mitzuteilen.

7. Alle sozialen Einrichtungen der Betriebe

(Konsumanstalten. Mrtschaftsbetriebe, Pen»
sionskassen, Krankenkassen. Biblimb^ken) aus»

schließlich zu vermalten.

8. Die gesamte Leitung des Betriebes zu
kontrollieren. Zu diesem Zweck entsendet der

Betriebsrat eines oder mehrere seiner Mitglieder
in die Werksleitung Diesen Beauftragten sind
sämtliche Bücher und Korrespondenzen^ aus

denen sich die gesamte GeschäftSgcbarung des

Betriebes (Einkaufspreise, Art und Umfang der

Produttion. Preislnltulation) ergibt, vorzu¬
legen. Die Beauftragten haben ein Einspruchs¬
recht gegen geplante Maßruchmen der Betriebs¬

leitung überall dn, wo die beabsichtigte Ge-

schästsgebarurig der Betriebsleitung die Inter¬
essen des Betriebes oder das Gemeininteresse
schädigt. Fn Streitfällen zwischen Werksleitung
und Betriebsrat entscheidet der Vollzugsrat des

Arbeiterrats, in dessen Bezirk der Betrieb seinen
Sitz hat.

8 is.

Besteht neben Abteiwngsbetriebsräten ober

Einzelberriebsräten ein Gesjamtbetriebsrat, so
stehen jenen die Obliegenheiten und Befugnisse
der Betriebsräte nur für die Betriebsleitung
oder Einzelbetriebe zu, die sie vertreten. Der

Gesanrtbetriebsrat ist für die gemeinsamen An¬

gelegenheiten mehrerer Betriebsabteilungen oder

Einzelbetriebe oder für die Angelegenheiten des

gesamten Betriebes oder Unternehmens zu¬

ständig.
8 1«.

Die Beschlüsse des Betriebsrats werden mit

Stimmenmehrheit der erschienenen^Mitglieder
gefaßt, bei Stimmengleichheit gilt ein'Antrag als

abgelehnt.

8 17.

Ueber jede Verhandlung des Betriebsrats

ist eine^ Niederschrift anzufertigen, die mindestens
den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmen«

Mehrheit, mit der sie gefaßt find, enthält und

von dcm Obmann und dem Schriftführer zu

unterzeichnen ist.

8 1«.

Sonstige Bestimmungen über die Geschäfts¬
führung können in einer Geschäftsordnung, die

sich der Betriebsrat mit Zustimmung der Be¬

triebsversammlung gibt, getroffen werden.

8 is.

Die Mitglieder des Betriebsrats und ihre
Stellvertreter vermalten ihr Amt unentgeltlich
als Ehrenamt. Sie haben jedoch Anspruch aus
Ersatz ihrer baren Auswendungen. Versäumnis
von Arbeitszeit wegen Zugehörigkeit zum Be¬

triebsrat hat eine Minderung der Entlohnung
oder Gehaltszahlung nicht zur Folge, Dieser
Borschrift zuwiderlausende Vertragsbestimmun¬
gen sind nichtig.

Die durch die Geschäftsführung des Be-

trisbsrats entstehenden Kosten trägt der Arbeit¬

geber. Für die Sitzungen^ die Sprechstunden und

die laufende Geschäftsführung hat er die er¬

forderlichen Räum« nnd Geschäftsbedürfnisse
zur Verfügung zu stellen.

8 M.

Das Amt einzelner Betriebsratsmitglieder
erlischt bei Niederlegung durch Ausscheiden aus

der Beschäftigung im Betricb oder in der Be¬

triebsabteilung, für die der Betriebsrat errichtet

ist, oder durch eimen Beschluß der Betriebsver¬

sammlung, der jederzeit mit Zweidrittelmehrheit
der in der Versammlarng erschienenen Wahlberech¬

tigten gefaßt werden kann.

8 21.

Die Betriebsversammlung besteht auS den

Arbeitnehmern des Betriebes. Jn Betrieben mit

WteilungSSetriebsräten tritt an die Stelle der

Betriebsversammlung die Abteilungsbetriebs-
versaminlung, die aus der Gesamtheit der Arbeit¬

nehmer der Abteilung besteht.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die

Betriebsversammlung sind auch auf die Abtei-

lungsbetriebsversammlung anzuwenden.

8 22.

Der Obmann ist berechtigt nnd auf Verlan¬

gen von mindestens ein Fünftel der Arbeitnehmer
verpflichtet, ein« Vetriebsversarnmlung einzube»
rufen. Die Betriebsversammlung kann mährend
der Arbeitszeit such ohne Zustimmung des Arbeit»

gebers stattfinden.
Die Betriebsversammlung hat zu be»

schließen, ob sie die Tätigkeit des Betriebsrats

gutheißt oder mifMllligjt. Wird ein Mißbilli,
gungsbeschlufj mit einfacher Mehrheit der er»

schienenen Arbeitnehmer gesüßt, so hat der Be»

triebSrat zurückzutreten.
Die Betriebsversammlung kann Anträge

an den Betriebsrat beschließen, die dieser dann

auszuführen hat.

8 LS.

Den Arbeitgebern und deren Vertretern ist
es untersagt, ihre Arbeitnehmer in der Ausübung
des Wahlrechts zu den Betriebsräten oder in der

Annahme oder Ausübung der Tätigkeit als Mit»

glied des Betriebsrats zu behindern «der sie
wegen der Annahme oder der Art der Ausübung
zu benachteiligen.

Avbeitgeber oder deren Vertreter, die gegen

diese Bestimmungen verstoßen, werden mit Geld¬

strafen bis zu 1SV0 Mk. oder mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft.
Die gleiche Strafe trifft Arbeitgeber, die

gegen 8 10 Abs. b nicht «achkommen.

8 24.

^

Jn allen Betrieben mit weniger als 10 Be¬

schäftigten wcrden die Angehörigen der eiirgelnen
Berufsklafsen zu Wahlkörpern der Kleinbetriebe

zusammengefaßt. Diese wählen aus ihrer Mitte

einen ihre Interessen wahrnehmenden Betriebs¬

rat. Dieser Betriebsrat übt die Kontrolle der
Kleinbetriebe aus entsprechend den Beftimmun»
gen der §§ 13 und 14. Er erhält seine Fnsor»
mationen von einem von den Arbeitnehmern
jedes einzelnen Betriebes gewählten Vertrauens¬
mann.

Die WahlZSrpcr dürften nicht weniger als

100 und nicht mehr als L00 Betriebsarbeiter und

Angestellte umfassen.

8 25.

Spätestens innerhalb eines Monats nach Jn»
krafttreten dieses Gesetzes sind die Betriebsräte

nach der Maßgabe dieses Gesetzes zu wählen.

Gewerkschaften unö Betriebsräte.
Am 23. April 0. I. hat eine Konferenz

der Berbandsvor stände sich in ein»

gehender Weise mit den Aufgaben der Gewerk»

schaften in der Zukunft beschäftigt und dabei

folgende Richtlinien beschlossen:
Richtlinien für die künftige Wirksamkeit

der Grmerkslliatten.

1. Die Gewerkschaften haben in der Periode
der privatkapitalistischen Warenproduktion die

Arbeiter zum Klassenckrunps erzogen. Sie haben
große Massen der Ardeiter in starken Verbänden

gegen die Unternehmer verewigt, sie in Lohn>-
tampfen geschult und durch wirtschaftliche Bil¬

dung zur Erkenntnis ihver Lage und zum Ver¬

ständnis der gesellschaftlichen Ausammenhänge
gebracht. Die Gewerkschaften halben in jahr¬
zehntelangem systematischen Kampf den Unter¬

nehmern nicht nur Arbeitszeitverkürzrlngen> und

Lohnerhöhungen abgerungen, sondern auch die

Stellung der Arbeitnehmer in den von den Ge¬

werkschaften beeeinilußten Betrieben der Ar-

bcitgeberrvillkür entzogen. Sie haben dcr Ar¬

beiterschaft die Anerkennung ihrer Organisation
als gleichberechtigten Vertragsteil erkämpft und

in beträchtlichem Umfange die gewerkschaftlichen
Erfolge durch kollektive Arbeitsverträge sicher¬
gestellt. Sie haben ferner die Umwandlung des

Arbeitsrechts, vordem ein einseitiges Herrenrecht
des Unternehmers, zum paritätischen Recht ange¬

bahnt und gesördert, sowie auf die Sozialpolitik
und die Gesetzgebung einen steigenden, Einfluß

ausgeiM.
L. Am Borabend der politischen Revolution

hatten die Gewerkschaften die Unternehmer be¬

reits zur Erfüllung der wesentlichsten Arbeiter¬

forderungen gezwungen und sie auf den Weg der

wirtschaftlichen Demokratie gedrängt, durch
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Schaffung von ArbellSgemeinschaften, in denen

alle Fragen des Wirtschaftslebens und der So-

zialpoliiit in gleichberechtigter Vertretung von

Unternehmern' und Arbeitern gelöst lverden

sollen Alle diese Erfolge der Gewerkschaften
find wertvolle Errungenschaften, haben aber die

berechtigten Forderungen der Arbeiterschaft und

somit die Aufgaben der Gemerkschaften erst zum

Teil erftillt. Der Kampf der Gewerkschaften musz
deshalb Fortgesetzt werden. ^

3. Die Rerwlution hat die politische Mncht
der Arbeiterklasse gestarrt und damit zugleich
ihren Einfluß aus die Gestaltung der Volkswirt¬

schaft vergrößert. Dcr WiederaufKru des durch
den Krieg zerrütteten Wirtschaftslebens wird sich
in der Richtung der Gemeinwirtschaft, unter

fortschreitendem Abbau der Privatwirtschaft voll¬

ziehen. Diese Umwandlung mnß planmäßig be¬

trieben werden und wird von den Gewerkschaften
gefördert.

4. Die Gewerkschaften erblicken im Sozialis-
Mus gegenüber der kaprtalistischen Wirtschaft die

höhcre Form der volkswirtschaftlichen Organi¬
sation. Die von ihnen erstrebte Betriebsdemo¬

kratie und Umwandlung der Einzelarbeitsver-
träge in KollektivvertrSge sind wichtige Vor¬

arbeiten für die Sozialisicrung. Die weitere

Mitarbeit de« Gewerkschaften auf diesem Ge¬

biet ist unentbehrlich.
b. Die Gewerfichaften haben auch in der Ge-

meinwirffchaft und selbst in völlig sozialisierten
Betrieben die Interessen der Arbeitnehmer gegen¬
über Betriebsleitung, Gemeinde und Staat zu
vertreten. Sie sind deshalb auch im Zeitalter
des Sozialismus notwendig. Die soziale Für¬
sorge der Gesellschaft mcicht die gegenseitige Hilse
der Arbeiter in ihren Organisationen nicht ent¬

behrlich. Die Gewerkschaften fordern von der

Gesellschaft eine ausreichende Fürsorge für die

Bedürftigen, insbespndörc sür die Erwerbsun¬

fähigen, ErwerbSbcschränkten und ohne eigenes
Verschulden Erwerbslosen. Jn dem Maße der

Verwirklichung nnd Sicherung diescr öffentlichen
Fürsorge können die gewerkschaftlichen Unter-

stützuugseinrichtungen abgebaut werden.

6. Die Interessengegensätze zwischen Be¬

triebsleitungen und Arbeitnehmern werden auch
in der Gemcinwirtschafi nicht völlig beseitigt
wcrden können. Selbst wenn Arbeitseinstellun¬
gen infolge des sozialen ArSeiisrechts und demo¬

kratischer Mitverwaltung der Arbeitnehmer ein¬

geschränkt werden können und im Interesse Äer

sozialistischen Volkswirtschaft durch schiedsgericht¬
liches Verfahren nach Möglichkeit verhütet werden

müssen, können die Arbeitnehmer auf das Streik¬

recht nicht verzichten.
7. Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter

muß bei der gesamten Produktion, vom Einzel¬
betrieb beginnend bis in die höchsten Spitzen der

zentralen WirtsckMfDcwganisation verwirklicht
werden^. Innerhalb der Betriebe sind freige¬
wählte Arbeitervertrctungen (Betriebsräte) zu

schassen, die, im Einvernehmen mit den Gewerk¬

schaften und auf deren Macht gcstützt, in Ge¬

meinschaft nnt der Betriebsleitung die Betriebs¬

demokratie durchzuführen haben. Die Grund¬

lage der Betriebsdemslratie ist der kollektive Ar¬

beitsvertrag mit gesetzlicher Rechtsgültigkeit. Die

Aufgaben der Betriebsräte im einzelnen, ihre
Pflichten und Rechte sind in den Kollektivver¬

trögen auf Grund gesetzlicher MipHestbcstimmun-
gen festzulegen.

8. Die Durchführung der in diesen Richt¬
linien aufgestellten Forderungen ift Aufgabe der

ggwcrZschaftlichen ZentMlorgauisationen in den

einzelnen Industrie» und Berufszweigen!, die sich
im Deutschen Gewerkschaftsbund zu einer Ge-

Zamtvertrctung der Arbeit vereinigt haben. Den

zum Deutschen Gewerkschaftsbünd gehörigen Ge¬

werkschaften kann jeder Arbeiter und jede Ar¬

beiterin beitretett. Politische oder religiöse
Ueberzeugung ist in diesen Organisationen kein

Kinderungsgrund für dcn Beitritt.

5. In den GemeindebezirZen oder größeren
Wirtschaftsgebieten übernehmen die auS Ur¬

Wahlen mit beruflicher Gliederung hervorgehen»
den Arbeiterräte neben den innerhalb der allge¬
meinen Wirtschaftsorganffativn ihnen gesetzlich
zugewiesenen Pflichten und Rechten auch die

sozialen und kommunalpolWschen Aufgaben der

seitherigen örtlichen Gewerkschaftskartelle. An
Stelle der letzteren treten Ortsausschüsse des

Deutschen Gewerkschastsbundes, die ihre Tätigkeit
aus die rein gewerWaftlichen Ausgaben be¬

schränken und dMieben die Verbindung der Ge¬

werkschaften mit den Arbeiterräten herstellen.
11). Außer diesen örtlichen Lwb:iterräten

sind Arbeitervertretungen sür größere Bezirke
und für daS Reich auf Grund von Urtvahlen rmch
dem VerhäWnislr«hlshstem zu berufen. Dieselben
können mit entsprechend zusammengesetzten Ver¬

tretungen der Betriebsleiter gemeinsam sozial-
pslitische und wirtschaftspolitische Angelegen¬
heiten als Sclbswerwaltrlngsorgane der Volks¬

wirtschaft (WirfichachsZammern) behandeln, Ge¬

setzentwürfe ausarbeiten und begutachten sowie
Vorschriften für die Organisation dcr Betriebe

und Wirtschaftszweige zu deren Sozialisierung
ausarbeiten und aus ihre Durchführung hin«
wirken.

11. Die Gewerkschaften können nach ihrem
Eharakrei als Vertretung reiner Arbeiternrter-

essen nicht selber Träger der Produktion sein, als

welche die Wirtschaftskammern zu gelten haben.
Ihnen fällt aber die Führung einer zieWewußten
Arbeircrpolitik innerhalb der Wirtschaftskammern
zu. Sie haben grundsätzliche und praktische Richt¬
linien für die Äckeitervertveter rnifzustellen und

sür die dauernde VcMndung dieser Vertreter

untereinander und mit den Gewerkschaftcn Sorge
zu tragen. Sie müssen umfassende Maßnahmen
treffen, um die Erkenntnis aller volwwirtschaft-
lichen Fragen und ProduWonSbedingungenv der

Technik und Betriebsverwaltung in der Llrbeiter»

schaft zu verbreiten uiid damit bci dieser die

Kräfte auslöseiil, die zur Durchführung der

sozialistischen Wirtschaftsweise nötig sind.

Ueber die Aufgaben der Betriebsräte wür¬

ben folgende Vorschläge gemacht:'
Beim Abschluß von Kollektivverträgen sind

die Einrichtung und Aufgaben der Betriebsräte

gemäß PtHft 7 der Richtlinien über di« künftige
Wirksamkeit der Gemeinschaften im Sinne der

nachfolgenden Bestimmungen zu regeln!.
1. Jn jedem dem Vertrag unterstehenden

Betrieb mit mindestens L0 Beschäftigten ist aus

den Reihen der über 18 Jahre alten Arbeiter und

Arbeiterinnen ein Betriebsrat in geheimer Wahl
zu wählen. Jn Betrieben mit weniger als LS

Beschäftigten vertritt der Vertrauensmann der

Gewerkschaft die Stelle des Betriebsrats mit

allen diesem zustehenden Rechten. Jn den Kollek-

tivverträgen ist die Zahl dcr Mitglieder des Be¬

triebsrates einsprechend der Zahl der im Betricb

Beschäftigten festzusetzen.
2. Die Wahl dcs Betriebsrats muß spätestens

vier Wochen nach Inkrafttreten eincs Kollektiv-

Vertrages resp, nach Eröffnung eines neuen Be¬

triebes stattfinden. Sie erfolgt innerhalb des

Betriebes unter der Leitung eines Vertreters

der am Vertrag beteiligten Arbcrtnehmerorgani-
sation. Bei der Zusammensetzung des Betriebs¬

rats find die verschiedenen Kategorien und

Branchen der im Betrieb beschäftigten Arbeiter

und Arbeiterinnen nach Möglichkeit zu berück¬

sichtigen. Für etwaige Zweigbetriebe ist je ein

besonderer Betriebsrat zu wählen. Die Be¬

triebsräte der zu einem Unternehmen gehörigen
Teilbetriebe haben sich zur gemeinsamen Ver¬

tretung der Interessen, der gesamten Arbeitnehmer
zu verständigen und nach Bedarf gemeinsam zu

tagen.
3. Alljährlich finden Neuwahlen der Be»

trisbsräte start. Für jede Neuwahl gelten die

gleichen Vorschriften wie für die erstmalige Wahl.
Wiederwahl ist zulässig. Für ausscheidende Mit¬

glieder ist inncrhalb vier Wochen nach ihrem Aus¬

tritt eine Ersatzwahl nach den gleichen Wghlvor-
schriften vorzunehmen.

4. Für Sitzungen und Verhandlungen Wäh¬
rend der Arbeitszeit sind die Mitglieder des Be¬

triebsrats vom Arbeitgeber in Höhe ihres durch-
schinttlichen Arbeitsverdienstes für die versäumte
Arbeitszeit zu entschädigen. Von jeder solchen
Sitzung ist der Arbeitgeber Vorher in Kenntnis

zu setzen. Er hat das Recht, an diesen Sitzungen
teilzunehmen. 5

5. Der Betriebsrat hat das Recht, in allen

BetriebSangelegenheiten mitzutoirken, an denen
die Arbeiterschaft beteiligt ist oder ein berechtigtes
Interesse hat. Der Arbeitgeber ift verpflichtet,
die notwendigen Beratungen des Betriebsrats
im Betrieb zuzulassen und auf Verlangen daran

mit seinem Rat und dem notwendigen Auskünften

teilzunehmen. Jede Benachteiligung eines Be»

trirbsratsmitgliedes in scincr Beschäftigung und

Entlohnung ist vom Betriebsrat resp, von der

Schlichtrlngskomini ssion zurückzuweisen.
6. Der Betriebsrat hat die Pflicht, alle den!

Arbcitcrn und Arbeiterinnen gesetzlich auf Grund
eines KollcZtivvertragZ zustehenden Rechte für die¬

selben wahrzunehmen und dem Arbeitgeber
gegenüber zu vertreten. Er hat dabci das gute
Enrvernchmen dcr Arbeiterschaft untereinander
und mit dem Arbeitgeber ebenso wie das gemein»
same Interesse an cinem vorteilhaften Fort¬
gang des Betriebs zu berücffichtigen. Jn Ge»

meinschaft mit dem Arbeitgeber 'hat der Be¬

triebsrat sein Augenmerk auf die Bekämpfung
der Unfall- und- Gesundheitsgefahren in dcm

Bctricb zu richten und die Äcwcrbsaufsichts»
beamten ..und andere in Betracht kommenden

Stellen bei dieser Bekämpfung zu unterstützen.
Beschwerden des Arbeitgebers oder der Arbeit¬

nehmer über ein dicser Vorschrift zuwider»
lausendes Verhalten des Betriebsrats sind durch
die Schlichtungskommission zu entscheiden^

7. Im einzelnen hat der Betriebsrat mrtzrr».
wirken:

s) bei Einstellungen und Entlassungen im Be¬
trieb. Entlassungen dürfen nur nach An¬

hörung des Betriebsrats erfolgen;
d) bei der Einstellung und Verwendung von

Frauen und Jugendlichen zur Verrichtung
von Männerarbeit;

c) bei der Festsetzung kürzerer Arbeitsschichten
wegen Mangel an Aufträgen, oder von

^ Ueberstunden^, Nacht- und Sonntagsarbciten
in Fallen dringender Notwetidigkeit. Der

Betriebsrat hat
6) das Recht, bei jedcr Lohn- und Akkordver»

einl«rrung mit den einzelnen Arbeitern oder

Arbeiterinnen des Betriebs mitzuwirken.
Er ist insbesondere m jcdcm Streitsall hin¬
zuzuziehen, wobei er zu vermitteln und auf
eine Einigung im Sinnc des Kollektivlier»

trags hmzmmrken hat. Entlassungen wegen

Lohn- odcr Mordstreitigkeiten dürfen nicht
erfolgen, solange nicht der Betriebsrat zur

Schlichtung herangezogen wurde. Die ° Lohn»
bücher sind dem Betriebsrat aus Verlangen
vorgillegen;

e) bei der Regelung der Ferien fiir Arbciter

und Arbeiterinnen die Neihensolge des

Ferienaiitritts in Gemeinschaft mit dem

Betriebsleiter festzusetzen;
i) bei Beschivcrden über die Beschäftigung

und Böhmidlung der Lehrlinge mitzuent¬
scheiden;

g) bei vorhandenen Mängeln in der Unfall»
verhiitung und dcn gesundheAichen Ein¬

richtungen des Betriebs einzugreifen.

n) Zur Schlichtung von Streitigkeiten jeder
Art im Betrieb ist zuerst der Betriebsrat

anzurufen.
8. Der Betriebsrat ist berechtigt, die Ar¬

beiterschaft des Betriebs zu VersnmnÄungen
einzuberufen, die solvohl innerhalb wie außer¬
halb des Betriebs swttsiiiberv Zonnem Während
der ArbettZseit dürfen BetriebSversanWrlungen
nur in driirgenden Fällen und nicht ohne Vor»

wissen des Arbeitgebers oder seines Stellver¬

treters stattfinden. An Versammlungen, die im

Betrieb stuttsniden, kann der Arbeitgebcr in

jedem Fall mit beratender Stimme teilnehmen,
9. An den Verhandlungen zwischen Arbeit¬

geber und Betriebsrat tonnen Vertreter der bc»

teiligten Arbeitgeber» uttd Arbeitnehmerurgcmi»
sationen teilnehmen. Sie dürfen weder vom Ar¬

beitgeber noch von' den Arbeitnehmern des Be».

triebs zurückgewiesen werden.

Der Vertreter unseres Zentralb erbandes
der Handlungsgehilfen, Kollege Lange, hatte
in der Konferenz an den „Richtlinien" sowohl
als auch an den „Aufgaben der Betriebsräte",
die völlig ungenügend find, wesentliche Aus¬

stellungen zu machen. Auch der Vorsitzende des

Verbandes der Bureauangestellten, Kollege
Giebel, wies darauf hin, daß diese Aufgaben
der Betriebsräte ja nicht einmal dem entspre¬

chen, was sich die Berliner Angestellten bei

ihren Streiks erkämpft haben.
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Asösr Bsi?ieSsrsie.
Von eincm Verbandsmitgliede werden wir

UM Aufnahme nachstehenden Artikels ersucht:
Radikale Theorien haben den populären Vor»

zug, einfach und selbswerständlich zu erscheinen.
Je weniger Vorbilder vorhanden sind, die zur

Kritik geneigt mnchen könnten, desto verlockender

pflegt das entwickelte System zu wirken. »Leicht
beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im

Raume ftotzen fich die Sachen". Fn der Frage
der Betriebsräte ift die deutsche Arbeiterschaft
ganz auf ftch selbst angewiesen, denn das aus

Rußland — dem Mutterlande der Idee — be¬

kannt Gewordene, ift fo voller unlöslicher Wider¬

sprüche und daher so bar aller veranschaulichen¬
den Kraft, dafz wir lediglich an Hand unserer
eigenen Erfahrungen das Problem, das die Re¬

volution kurzer Hand zur Forderung des Tages
erhoben hat, zu losen trachten muffen.

Wir müssen daher — wollen wir organisch
vorgehen und nicht Stufen überspringen — cm

Gegebenes anknüpfen und dieses auszubauen
suchen. Nicht Neubau ist erforderlich, fondern
lediglich Ausbau von Einrichtungen, die schon
früher Wertvolles geleistet haben. Die Betriebs¬

ausschüsse vorrevolutionärer Zcit sind die Keime,
die jetzt zur vollen Entfaltung gebracht werden

sollen. Was heute als Betriebsrat wirkt, ift —

nüchtern betrachtet — nichts weiter, als der

frühere Arbeiterausschuß in gesteigerter Tätigkeit.
Wollte man nämlich, wie dies vielfach gefordert
ivird, neben dem sogenannten Betriebsrat — als

dem Wahrer und Förderer der allgemeinen Be-

tricbsinteressen im Sinne der Sozialisierung —

noch den Arbeiterausschutz — als den Vertreter

dcr besonderen Arbeitcrinteressen — bestehen
lassen, so würde man in ganz kurzer Zeit eine

derartige Verwirrung und Verwicklung dieser sich
teilweise entgegenstehenden Bestrebungen erleben,

daß man zu einer Verschmelzung der Aufgaben
doch schreiten müßte. Nehmen wir daher den

Betriebsrat von vornherein als die Instanz, die

berufen sein soll, Betriebs- und Arbeiterinter-

esfen gemeinsam zu vertreten. Es ersteht nun

die bei weitem wichtigste Frage: Ist dies möglich?
Die Aufgaben des Betriebsrates hinsichtlich der

Vertretung der reinen Arbeiter inter¬

essen sind nach den ftüheren Erfahrungen so
klar vorgezeichnet und werden angesichts der

zahlenmäßig fast die gesamten Arbeitcr umfassen¬
den, gewaltig gesteigerten Kraft dcr Gewerk¬

schaften für die Folge so viel leichter und einheit¬
licher zu erfüllen sein, daß man wesentlich Neues

zu dicsem Punkte nicht mehr sagen kann. Die

Kraft der jetzt in fo außerordentlichem Maße ge¬

suchten Gewerkschaften wird nach wie vor auf die¬

senr Gebiete ihr Betätigungsfeld haben. Es ist
so überaus charakteristisch für das Fieberhafte
der Denkweise vieler Zeitgenossen, daß sie unsere
Gewerkschaften, die eben durch die Radikalisierung
unserer Arbciter und Angestellten eincn Zuwachs
an Mitgliedern verzeichnen können, daß ihre
Scheuern kaum ausreichen, um den Segen zu

bergen, daß matt ausgerechnet diescn von Lebens-

fulle strotzenden Einrichtungen der Arbeiterschaft
die Lebensfähigkeit auf ihrem ureigensten Ge¬

biete — dem der Wahrung und Förderung der

reinen Arbeiter- und Angestellten-Interessen —

absprechen will. Wer cmdcrS als diese Einrich¬

tungen dcr Arbeiterschaft — planmäßig und unter

den größten Opfern an Gut und Blut seit reichlich
SO Fahren ausgebaut — haben denn den prak¬
tischen Teil der Revolution überhaupt erst
möglich gemacht? Was wäre ohne diese großen
Organisationsformen denn überhaupt erreicht
worden, ohne fie, die auf diesen großen Augen¬
blick der Uebernahme der Macht doch auch ein¬

gerichtet wurden. Die Idee der Betriebsräte

hätte auch nicht einen Tag praktischer Re¬

volution bewältigen können. Im Gegenteil, diese
so ohne Lot und Kompaß segelnde Idee hat ohne

Zweifel zu der Verwirrung innerhalb der Ar¬

beiterschaft viel mehr beigetragen, als sie vielleicht
hier und da anfeuernd gewirkt hat. Ohne diese
von Nußland mechanisch übernommene Theorie
wären wir praktisch — und die Revolution ist in

erster Linie eine praktisch-organisatorische Frage
— unendlich weiter. WaS die Gewerkschaft
soll, will und kann, weiß jeder, was der Betriebs¬

rat, darübcr herrschen so viel verschiedene Mei¬

nungen wie Köpfe, die in diescr Jdcc alles Heil

erblicken. Die Menschen einer ruhigeren Zeit
werdeu einmal die Köpfe darüber schütteln, daß
man Arbeitern zumutete, Waffen beiseite zu

legen, dank denen sie etwas geworden sind und

ihnen riet, Phantomen nachzujagen, hinter denen

nichts steckt, als das Fieber von Neuerern, denen

die nüchterne Tagesarbeit zu langsam geht.
Wenden wir uns nun zu der neuen und wie

ihre Bekenner behaupten, eigentlichen Auf¬
gabe der Betriebsräte, zu der, ein mitbestim¬
mendes, gleichberechtigtes Organ
der BetriebSIeitung-zu sein umden

Betrieb wirklich in sozialistischem
Geiste arbeiten zu lassen. Ich gebe zu,

daß diese Jdcc im ersten Augenblick wirtlich be¬

stechend, weil naheliegend erscheint. Zwar nicht
so ausgesprochen, aber im Keime ist der Gedanke

keineswegs so neu, wie manche' glauben möchten.
Manche deutsche Genossenschaften, denen man bei

aller Kritik und nn den Zuständen privatkapita¬
listischer Betriebe gemessen, die ehrlichen Anfänge
sozialistischer Betriebsweise nicht absprechen kann,

haben den Arbeiterausschüssen ähnliche Aufgaben
zugewiesen, wenn auch nur im Nobmen einer

Begutachtung, nicht im Sinne einer Mitbestim¬
mung. Das Recht der Mitbestimmung schließt
naturgemäß die Pflicht der Vcrrmlworttichkeit mit

ein. Da die Leitung der Genossenschaften aber

rechtlich allein verantwortlich war, mußte
die Leitung letzten Endes auch allein entscheiden.
Das Maß der brauchbaren Anregungen war aber
— das kann ich aus eigen« Kenntnis der Dinge
berichten — derartig gering, anderseits aber das

Maß der bei der Erörterung der sachlichen Diffe¬
renzen zutage getretenen Unstimmigkeiten fo

groß, daß rein sonderlich großer Widerstand ge»

leistet wurde, als seitens der Lcitung eines Tages
der Wunsch nach einer „Modifikation" der Be¬

fugnisse des Arbeiterausschusscs in betriebstechni¬
scher Hinsicht laut wurdc. Woran lag das? An

der Böswilligkeit und der Herrschsucht der Lei¬

tung, sagen die Arbeiter, an der Unfähigkeit
diescr, sagen die Leiter. Bringcn wir diese

Begründung des Vcrsagcns auf eine rein sach¬
liche Formel, fo muß gesagt werden, daß die Ar¬

beiter infolge ihrer bloßen Tätigkeit im einzelnen
sachlich nicht in der Lage sind, eincn an sich

brauchbaren Gedanken in bezug auf seine Wir¬

kung auf den Betrieb im ganzen abzuschätzen und

daher zu leicht geneigt sind, der Leitung, die

naturgemäß diesen Ueberblick haben kann, andere

als sachliche Motive zu unterschiebe.i, wenn sie
cinen Vorschlag nicht nur ablehnt, sondern aus

Gründen der Verärgerung in der Form der Ab¬

lehnung nicht immer das Maß von Takt wahrt,
das für ein gedeihliches Zusammenarbeiten un¬

erläßlich ift. Hier wird auf seiten der leitenden

Stellen zweifellos oft gesündigt.
Soll dcr künftige Betriebsrat daher nicht

bloß dekorativ wirken, soll er wirrl'ch sachlich be¬

fähigt werden, mitbestimmend zu arbeiten, so

muß er rechtlich auch mit verantwortlich ge¬

macht werden. Rechte haben Pf!i hen zur Vor¬

aussetzung. Dieser Grundsatz muß auch im

neuen Deutschland Gültigkeit haben. Oder will

man die bisherige Leitung ollcin verant¬

wortlich bleiben lassen trotz dcs tief einschnei¬
denden Mitbcstimmungsrechis dcr Arbeiter »nd

Angestellten. Einem nur mitredenden Be¬

triebsrat, dem eine sachlich überlegene Geichäfis-
leitung erfahrungsgemäß alles vormachen kann,

was fie will, kann man doch unnw'glich die hohe
Bedeutung für die Sozialisierung zuerkennen,
wie die Verfechter der Idee es grundsätzlich
wollen. Kein, ein Betriebsrat, der nicht nur

„weiße Salbe", der sachlich besähigt sein soll, auf

Grund seiner Kenntnisse verantwortlich mit.

zureden und mitzubestimmen, muß als Glied der

Betriebsleitung praktisch mitarbeiten und sich
als Leitung die Kenntnisse und Fähigkeiten
aneignen, die erst zur verantwortlichen Leitung
des Betriebes berechtigen. Dicsem Betriebsrat

kann die Leitung dann auch nicht mehr ein T für
ein U machcn, denn als Teil der Leitung kann

er die Dinge auf Grund eigener intimster Kennt¬

nis beurteilen. Wir Hätten es also im

Grunde nur mit erner aus den Rei¬

hen der Arbeiter und Angeftellten
zahlenmäßig erweiterten Ge¬

schäftsleitung zu tun, und dagegen kann

kein vernünftiger Mensch etwas einzuwenden
haben, cingeden! deS Grundsatzes: «Freie Bahn

dem Tüchtigen". Sehen wir unS in diesem
Sinne wieder einmal die Genossenschaften, die

einzigen heute bestehenden Vorbilder sozialisierter
Betriebe an. Der überwiegende Teil der in deren

Leitungen tätigen Personen sind frühere Arbeiter

und Angestellte. Haben diese nun im Sinne ihrer
früheren Kollegen in den Leitungen gewirkt?!
Ncin, sie konnten cs nicht, weil sie berufen waren,

das Gesamtinteresse des Betriebes, wovon daS

Interesse dcr Arbeiter und Angestellten nur ein

kleiner, menn auch wichtiger Teil ist, wahrzuneh¬
men. Wo aber ein unlöslicher Widerstreit zwt»

schcn Betriebs- oder Allgemeininteresse und Ar«,

beitnehmerinteresse entstand, mutzte ersteres end»

scheidend scin, denn die Genossenschaften sind letz¬
ten Endes der Konsumenten, nicht der in ihnen
beschästigtcn Arbeitnehmer wegen da. Man sei
sich doch darüber klar, daß diese natürlichen Ge¬

gensätze praktisch immer wirken werden und

daß die Mißstimmung der sich zurückgesetzt füh¬
lenden Arbeitnehmer in dem mangelnden Sinn
der Mcnschcn für Unterordnung unters große
Ganze schlechthin ihre Quelle hat. Auch die in

den Aufsichtsräten der Genossenschaften rein

ehrenamtlich, also völlig unabhängig von der Lei¬

tung tntigen Vertreter der Gewerkschaften, haben
diese Wahrheit erleben und sich trotz ihres natür¬

lichen Interesses für ihre in den Genossenschaften
tätigen Mitglieder dem Gesamtintcressc fügen
und oft scheinbar gegen die Arbeitnehmer

entscheiden müssen. Im Rahmen des Ganzen

sehen sich viele Dinge eben anders an nls vom ab¬

gegrenzten Standpunkt cines Einzelintercsses aus,

Nuch der Zünftige Betriebsrat, wenn cr sich nicht
nur verantwortlich fühlt, sondern rechtlich auch
verantwortlich ist, wird sehr häusig das berühmte
Mißtrauen seiner Wähler und den leichtherzigen
Anwurf dcs Arbeiterverraies ernten, trotzdcm er

glaubt, bei dieser oder jener Maßnahme besonder's

sozialistisch d. h. im Interesse dcr Ge¬

meinschaft gehandelt zu haben. Die Arbeit¬

nehmer müssen mchr als bisher lernen, dcn Be»

griff Sozialisierung praktisch anzuwen¬

den und es vermeiden, ihn nur auf ihre In¬

teressen zu beziehen. Dies Maß sittlicher Reife

muß vom Arbeitnehmer, wenn er durch dcn von

''ihm gewählten Arbeiterrat ein wichtiges Organ
der Sozialifierung bilden will, als erste Voraus»

setzung gefordert werden, soll nicht der ange»

wandte Sozialismus auf Jahre hinaus schwe¬
ren Schaden erleiden. Mit der burschikosen Un-

bckümmertheit von Lohnbewegungen, wie sie
heute vielfach zum ruinösen Schaden des Ganzen

inszeniert werden, muß es in s oz ial i s ier t en

Betrieben endgültig vorbei sein, sonst blcibt die

Sozialisierung der Betriebe — die zweite revo»

lutionäre Forderung der Arbeiter — eine daS

noch wenig bestehende Gutc unserer Volkswirt¬

schaft vollends vernichtende leere Phrase. Der

Arbeiter und Angestellte müssen die Reife be¬

weisen, ihre Vcrtrctcr im Betriebsrat nickt deS

Verrats zu zcihcn, wcnn ihm dicse eines TugeS

zu erklären gezwungen sind, daß dicse oder jene

ihrer Forderungen fich im Interesse der

Existenz des Betriebes nicht erfüllen

lassen. Er muß imstande scin, wcnn eS das

Ganze, von dem er doch nur ein Teil ist, er¬

forderlich macht, auch fühlbare Opfer zu bringcn.
Der Dienstfür die AUgemewheitist ein fchwererDienst

Auch darüber müssen sich 5ic' Arbeitnehmer
klar seich daß derjenige Teil dcr Betriebsleitung,,
der sich aus dcn sogenannten Arbeitgeber» zus.TM-

menseht, in seiner Tätigkeit, soweit eS sich um die

Entscheidung bcsondcrcr Arbeiterfrag:» handelt,

künftig eine wesentlich leichtere Arbeit huben wird,

indem er die Vertretung dieser Ärt von Be¬

schlüssen, besonders wenn ,-s sich um solche die

Forderungen der Arbeiter einschränkender oder

gar ablehnender Natur handelt, einfach dcn Ver¬

tretern der Arbeitnehmer im Betriebsrat über¬

läßt. Wer aus Erfahrung weiß, WaS dies prak¬

tisch bedeutet, wer die Schwierigkeiten kennt, die

begreifliche Unlust der Arbeitnehmer, sich solchen
Bescheiden zu fügen, zu überwinden und das Maß
von Mißtrauen den Arbeitervertretern gegenüber
in solchen Fragen zu kosten bekommen hat, der

wird sich um das Amt eines Betriebsrats, daS

diel Arbeit und wenig Dank mit sich bringt, nicht

sonderlich bemühen.
Arbeiter und Angestellte sollten sich weiter die

Tatsache vor Augcn führen, daß mit dem

Tage, an dem einer ihrer Kollegen
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in den Betriebsrat gewählt wird

und nun einen ganz anderen Auf»
gabenkreis vor sich hat. er in ge»

wissemSinneaufhöri,Arbeite rund
Angestellter zu sein und nach und nach in

die »Sphäre" der Leiter einrückt. DaS mag

kollegial gesehen, nicht schön sein; menschlich ist
eS begreiflich und im Sinne der Sozialisierung
notwendig, dafj der Leiter eines Betrie»

bes die Interessen der Arbeiter nur

im Lichte deS GesamtinteresseS
sehen darf. ES liegt im Zwang der Dinge,
daß der Vertreter der Arbeiter im Betriebsrat der

Zukunft kein Arbeiter im engeren Sinne des

Wortes mehr sein kann und darf, um seiner
neuen Aufgabe genügen zu können. Dabei soll
die nicht unwesentliche Frage der Art der Ent¬

lohnung dieses Leiters ganz unerörtert bleiben.

Ich persönlich bin der Auffassung, daß ein tat¬

sächlich verantwortlich tätiger Leiter auch An¬

spruch auf einen höheren Lohn hat und mit dem

Bemußtwerden seiner Aufgaben auch erheben wird

und muß, soll er im Betriebe nicht ein Mit»

glied minderen Grades sein und — wie die

Menschliche Natur nun einmal ist — als solches
angesehen werden.

Durch das Vertrauen der Kollegen soll daS

Mitglied des Betriebsrats berufen werden. Das

hört sich wioder sehr schön an, erzeugt aber in

dem Kenner, der weiß, welchen Kollegen oft Ver¬

trauen erwiesen wird, ein Lächeln. Das eben ift
auch eines der großen Wagnisse, das.^die neue

Idee in sich birgt, daß die gute oder schlecht: Be¬

setzung eines der verantwortlichsten Postens ab¬

hängig gemacht wird von einer mehr oder minder

willkürlich zusammengesetzten und gestimmten
Kollegenschaft. Da halte ich es schon lieber mit

der Art der Wahl von Leitern in unseren Ge¬

nossenschaften, in denen ein kleiner verantwort¬

licher Kreis sachkundiger, uninteressierter und un¬

abhängiger Personen darüber entscheidet, wer

gehen und kommen soll. Wenn nämlich das er¬

wählte Mitglied des Betriebsrates das Vertrauen

feiner Kollegen nicht mehr besitzt, soll es jederzeit
abberufen werden tonnen. Das klingt wieder

sehr demokratisch, läuft aber praktisch auf eine

Despotie der Arbeitnehmer hinaus, die in sozia¬
lisierten Betrieben zu ungeheuren Schäden für
daS Ganze führen kann und muß, denn der Ar»
beitervertreter wird sehr leicht das Verrtauen

feiner Kollegen einbüßen, wenn er in Wah¬
rung des GesamtinteresseS dieser oder

jener Forderung seincr Kollegen nicht hat zu¬

stimmen können. DaS Mißtrauen der Arbeit»

nehmer ift erfahrungsgemäß. nie so rege und

äußert sich nie so impulsiv, als wenn eS sich
um die eigenen Klassengenossen handelt. Man
wird nicht behaupten können, daß eS sich unter

diesem Damoklesschwert in wirklich sozialistischem
Geiste gut und sachgemäß arbeiten läßt, ganz

abgesehen davon, daß ein öfterer Wechsel
im Betriebsrat ein der Sache die»

nendes Einarbeiten und Einfühlen
in den Betrieb unmöglich macht.

Ich habe absichtlich nur von den sogenannten
Betriebsräten und ihren angeblichen Aufgaben
gesprochen und eS unterlassen, von den Arbeiter¬

räten in weiterem, politischen Sinne zu fabu¬
lieren. Die Frage erscheint mir noch viel zu

unausgegoren und viel zu sehr unter dem Ein¬

fluß der Straßenpolitik zu stehen, als daß man

wirklich Brauchbares darüber entwickeln könnte.

Die Schilderung des ersten Schrittes der

neuen Idee erschien mir als por allem not¬

wendig. Und da zeigt sich bei vorurteilsloser Prü¬
fung, daß der Betriebsrat im sozialisierten Be¬

trieb nichts weiter darstellt, als eine durch
Arbeiter und Angestellte erwei¬

terte Geschäfts! eitung, die genau so
die Natur der Dinge zu respektieren haben und

auch respektieren, als wären diese durch das Ver¬

trauen der Arbeitnehmer gewählten Vertreter

nicht darin. Beweis: Die Leitungen der Ge¬

nossenschaften, in denen in der Regel frühere
Arbeiter und Angestellte tätig sind. Diese werden

je länger je mehr im Betriebsrat als Leiter

tätig sein und fich mit den besonderen Inter»
essen der Arbeitnehmer des öfteren genau so in

scheinbaren Widerspruch fetzen müssen, wenn daS

Gesamtinteresse es erheischt, mie eS heute schon
geschieht. Das liegt zum kleinen Teil im Mensch¬
lich-Allzumenschlichen begründet, zum größeren
jedoch in der großen Sache, die die Wahrung nur

eines Interesses verbietet. Diese Arbeitervertre»

ter im Rat des Betriebes können für kurze Zeit
vielleicht „BeruhigungSpillen" sein; bei dem

immer wachen Mißtrauen der Arbeitnehmer auf
der einen Seite und bei der Unbeugsamkeit ge»

wisser Tatsachen im Gesamtbetriebe auf der an»

dern, wird hier im weiteren Verlauf aber nur

eine neue Quelle des AergcrS und deS Miß¬
trauens geschaffen. Man befreie sich doch endlich
von der Illusion, die durch die Praxis immer

wieder grausam zerstört worden ift, daß der Ar¬

beiter auS einem Betrieb etwas anderes und

besseres machen und trotzdem noch unentivegt
Arbeitnehmerinteressen wahrnehmen kann.,

Der Arbeitnehmer soll seine besonderen In¬
teressen nach wie vor durch den Arbeiterausschuß
und durch seine Gewerkschaft klar und meinet¬

wegen einseitig vertreten lassen. Das schafft
übersichtliche und unzweideutige Verhältnisse und

bewahrt vor neuen Enttäuschungen. Der Be¬

triebsrat der Zukunft soll sich um seinen Betrieb

und um weiter nichts kümmern. Schranken sollen
ihm nur durch die in starken, großen Gewerk¬

schaften organisierten Arbeitnehmer und durch
scharfe Gesetze, deren Durchführung Fachleuten
übertragen werden muß, gezogen werden.

Dabei wird Deutschland, der Betrieb und

damit letzten Endes auch die Arbeiterschaft wieder

zu Kräften kommen und wieder konkurrenzfähig
werden. - W. Radlof.

Die Rechaktion der „Handlungsgehilfen»
Zeitung" macht sich diese Ausführungcn mcht

zu eigen. Sie hält vielmehr die Betriebs¬

räte mit weitgehenden Befugnissen sür un¬

bedingt notwendig.

VersammlungSmitteilMigen
Dte Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Verunstaltungen gebeten I

Anhalt.
Sm Sonntag, den IS. Juni, morgens Uhr, findet

iu Köthen im Schützenhaus eine Konferenz sämtlicher
Genossenschaftsangestellten (Lagerhalter. Verkäuferinnen,
Kontoristen) statt, Tagesordnung: Abschluß eines Ta-

riies mit der Einkaufsvereinigung Anhalts auf Grund
des abgeschlossenen Landestarifes, Das Erscheinen aller

Kolleginnen und Kollegen Anhalts ist erforderlich. Dte

Vorsitzenden der Ortsgruppen wollen auch erscheinen.
Der Gauleiter: Walter Künne.

Berlin.
Mitgliederversammlung: Freitag, den IS. Jnnr, abends

7 Uhr, in den Germania-Sälen. Chausseeftr. 110. Tages¬
ordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht dom 1. Quartal
191g. 2. Neuwahl des 1, Bevollmächtigten und der Re¬
visoren. S. Verschiedenes. Eintritt nur gegen

Borlage des Mitgliedsbuches.
Sageswanderung am Sonntag. K.Zuli nach BahnhofLehnitz,

Lehnitzsee, Schmachtenhagen, Hohenwerder Brücke, Ber»
nöwe, Bahnhof Kreuzbruch. Wegstrecke SO Kilometer,
Fahrgeld 2.2« MI., Abfahrt Stettiner Vorortbahnhof
S,3S Uhr. Führererkennungszeichen: „Handlungsgehilfen»
Leitung". Nur für Kaffeepause wird eingekehrt.

Nachmlttagsausflng: Sonntag, den 22. Jnni, nach Ba«

belsberg bei Potsdam, Treffpunkt Neu-Babelsberg 2 Uhr
nachmittags. Abfahrt Potsdamer Bahnhof 1,1t, Uhr oder
«b Charlottenburg 12.SS Uhr. Wanderung am Griebnitz-
see entlang durch den Park Babelsberg. Gemütliches
Beisammensein im Parkrestaurant bon Klemm, früher
Geiinanicisäle. Wilhelnistrnfze Für beste Verpflegung an

Kaffee. Kuchen, Abendbrot usw. ist vom Wirt gesorgt.
Bezirk Norden I. Tageswanderung am Sonntag, den

IS. Junt, nach Heiligensee, Stolpe, Birkenwerder, Ora¬
nienburg. Absah« S.W Uhr Siclliner Bahnbos, «.45 Uhr
Gesundbrunnen bis Heiligensee. Für Nachzügler Treff»
Punkt 2 Uhr nachmittags Biyenwerder, Restaurant „Para»
diesgarten". Führung Kollege Kusch. Erkennungs¬
zeichen : „Handlungsgehilfen-Leitung».

Bezirk Norden lll. Tageswanderung Sonntag, den
IS. Junt, Bernau, Ladeburg. Lanke, Liepnitzsee, Bernau.
Rückfahrt kann auch don Wandlitz erfolgen. Abfahrt
Stettiner Bahnhof 7,40 Uhr. Fahrgld »0 Pf. resp.
1.7« Mk. Treffpunkt Stettiner Bahnhof, eine halb«
Stunde bor Abgang deS SugeS, Erkennungszeichen:
»Handlungsgehilfen-Zeiwng».

Bezirk Potsdam.NowaweS. Tageswanbern«« Sonntag,
den IS. Iu»,. Ravensberge. Teufelssee, Seddtn, Ferch.
Bon HI« Rückfahrt per Dampfer nach Potsdam. Weg»
strecke L« Kilometer. Treffpunkt: Bahnhof Potsdam
? Uhr. Berliner Teilnehmer benutzen den Lug ab Pots»
damer Bahnhof SLS Uhr. Musikinstrument« und Lieder»
dücher mitbringen.

Sektion der HeizungS», Gas» «nd ÜSasser.Jndustrie.
Monatsversammlung Freitag, den S0. Juni, abends

Uhr. tn Haverlands FestsSIe (Zimmer 6). Tages»
ordnung: 1. Vortrag. L. Diskussion. S. Verschiedenes:
Aussprache über die Gehaitsregelimg auf Grund des

Provisoriums. — Stellungnahme zum bevorstehenden
Tarif.
Seition dn Angeftellten der TeztUinduftrie. Versamm¬

lung Donncrstag. den 12. Jnni, in den Musikersciicn,
Katser-Wilhelm-Strabe (BSrsensaal). Referat: Grete

Weinberg.

Anzeigen

Ortsgruppe Berlin«
Wir suchen für die Versicherungssek¬

tion einen Sekretär. Die Bewerber müssen die

Handlungsgehilfenbewegung gut kennen und mit

dem Versicherungsfach vertraut, sowie organisato¬
risch und agitatorisch befähigt sein. Fünfjährige
freigewerkschaftliche Organisationszugehörigkeit
ift erforderlich. Bewerbungen mit Angabe der

bisherigen Tätigkeit für den Verband find bis

zum 2S. Juni an die Ortsverwaltung des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen, Münz-
straße 20, zu richten. Gehalt nach Tarif.

Die BewerbungSfrift für die in Nr, ll) der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" ausgeschriebenen
Stellen für Agitationsbeamte ift ebenfalls bis

zumLS. Juni verlängert.
^Mr suchen ferner Hilfskräfte, welche Steno¬

graphie und'Schreibmaschine beherrschen müssen
und im übrigen organisatorische Befähigung be»

sitzen fowie Kenntnisse der Handlungsgehilfen¬
bewegung haben. Nur tüchtige Kräfte wollen sich
melden. Gehalt nach Tarif. Bewerbungen sind
wie oben an die Ortsverwaltung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen, Münzstr. A),
einzusenden.

Verbandbeamte für Köln a. Rh.
Für unseren hiesigen Bezirk ist dn Posten

eines

Agitattonsbeurmten
zu besetzen. Jn Frage kommen folche Kollegen,
die rednerisch begab» und in der Lage sind, eine

große Organisation innerorganisatorisch auszu¬
bauen und in der Oeffentlichkeit zu vertreten.

Bedingung ist gründliche Kenntnis der gewerk»
schaftlichen Hanolungsgehilftnbewegung und

längere Mitgliedschaft in der Organisation.
Nur schriftliche Angebote unter genauer

Klarlegung der bisherigen Tätigkeit und Angabe
des frühesten Eintrittstermins werden bis zum

26. Juni erbeten an den Kollegen Balta Pering,
Werderstr. 1, mit der Auftchrift: Betrifft
Bewerbung.

Für unsere hiesige Geschäftsstelle ist der

Posten eines

Kaffcnbeamten »nd Buchhalters

ver sofort zu besetzen. Nur im Kassenwesen
durchaus erfahrene und zuverlässige Kollegen,
welche schon längere Zeit Mitglied der Organi¬
sation sind, kommen in Frage.

Ferner suchen wir für sofort einen durch¬
aus perfekten

Stenotypiften und Mafchtnenfchreiber,

welcher auch selbständig nach kurzen Angaben
korrespondieren kann.

Nur schriftliche Angebote unter genauer

Klarlegung der bisherigen Tätigkeit und Angabe
des frühestens Einlrittstermius werden bis zum
2S. Juni erbeten an den Kollegen Balta Pering,
Köln a. Rh.. Werderstr. 1, mit der Aufschrift:
Betrifft Bewerbung. Der Borstand.

Ortsbeamter für Bochum.
Wir suchen möglichst sür sofort einen tüchti¬

gen Kollegen für unsere 'Ortsgruppe. Redne¬

rische, agitatorische und organisatorische Befähi¬
gung, sowie gründliche Kenntnis der Händlungs»
gehilsenbewegung ift notwendig. Bewerbungen an

Wilhelm Hausse, Bochum i. W.,
Steinstr. 13II.

Ortsbeamter für Dortmund.

Zum baldigen Antritt wird ein tüchtiger Koi»

lege für unsere Ortsgruppe aesucht. Rednerifche,
agitmorische und organisatorlsch« Befähigung, so¬
wie gründliche Kenntnis der Handlungsgehilfen¬
bewegung ist notwendig, Bewerbungen an den

Vorsitzenden
Juliu» Popp, Dortmund lMchleder Str. 8».
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